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Zielsetzung und Anwendung 
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Gemeinsamer Runderlass 
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Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderun­
gen, vor der die Welt derzeit steht; der Klimaschutz eine 
wichtige Aufgabe von Bürgerinnen und Bürgern, Bund, 
Ländern und Kommunen. 
Das Land Nordrhein-Westfalen will Vorreiter beim Kli­
maschutz werden und hat deshalb als erstes Bundesland 
verbindliche Klimaschutzziele in Form eines Klima­
schutzgesetzes verabschiedet, und erarbeitet einen Kli­
maschutzplan und einen neuen Landesentwicklungs­
plan. Die Förderung der erneuerbaren Energien und 
auch der Ausbau der Windenergienutzung sind Teil die­
ser Strategie. 
Das Land stellt dafür durch das Ministerium für Klima­
schutz , Umwelt , Landwirtschaft, Natur- und Verbrau­
cherschutz (MKULNV) , das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein­
Westfalen (LANUV) und die Energieagentur.NRW ein 
Maßnahmenpaket zur Verfügung: Dazu gehören neben 
diesem gemeinsamen Runderlass,  der Leitfaden „Rah­
menbedingungen für Windenergieanlagen auf Wald­
flächen in Nordrhein-Westfalen" ,  der Leitfaden „Umset­
zung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nord­
rhein-Westfalen" die Windenergie-Potenzialstudie des 
Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen als Energieatlas NRW 
und der Energiedialog.NRW, der bei der Lösung von 
Konflikten im Vorfeld Hilfestellung leistet. 
1 
Allgemeine Hinweise 

1.1 
Energie- und klimapolitische Bedeutung der Windener­
gienutzung 

Die Landesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den C02-
Ausstoß in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahre 2 0 2 0  im 
Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1 9 9 0  um 
mindestens 2 5  Prozent und bis zum Jahre 2 0 5 0  um min­
destens 80 Prozent zu reduzieren. Dies bedingt unter an­
derem eine Steigerung der Stromerzeugung aus erneuer­
baren Energien. Nach dem Stand der Wissenschaft ist 

ciiese Reduzierung erforderlich, um die vorhandenen 
Okosysteme zu erhalten und somit die Lebensgrundlage 
für die nachfolgenden Generationen zu sichern. 
Die Windenergie ist eine der tragenden Säulen der er­
neuerbaren Energien. Nordrhein-Westfalen ist ein guter 
Windenergiestandort , hat j edoch Nachholbedarf beim 
Windenergieausbau. So waren die Anlagen in Nord­
rhein-Westfalen in den letzten Jahren von niedrigerer 
Leistung und Höhe als im Bundesdurchschnitt , auch 
wenn sich hier Steigerungen zeigen. Dies hat zur Folge, 
dass die natürlichen Potentiale für die Windenergienut­
zung über die Dauer der geplanten Betriebszeit in Nord­
rhein-Westfalen noch nicht optimal genutzt werden. 
Ohne einen deutlichen und effizienteren Ausbau der 
Windenergie werden jedoch die Klimaschutzziele in 
Nordrhein-Westfalen nicht erreicht werden. Deshalb soll 
nach dem Willen der Landesregierung der Anteil der 
Windenergie in Nordrhein-Westfalen von heute rund 
4 Prozent an der Stromerzeugung auf mindestens 
15 Prozent im Jahre 2 0 2 0  ausgebaut werden. Auch die 
Zielsetzung von 30 Prozent Erneuerbare Energien-Strom 
im Jahre 2 0 2 5  soll zu zwei Dritteln über den Windener­
gieausbau erreicht werden. Diese Zielsetzungen soll zum 
einen durch das Repowering, den Ersatz alter Anlagen 
durch neuere leistungsstärkere Anlagen, erreicht wer­
den. 
Zum anderen sind zur Erreichung der Ausbauziele auch 
neue Bereiche für die Windenergienutzung beziehungs­
weise Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
erforderlich. Dass hier auch in Nordrhein-Westfalen 
hinreichend Potentiale zur Umsetzung der Landesziele 
bestehen, zeigt die Potenzialstudie Erneuerbare Ener­
gien NRW - Teil 1 - Windenergie des Landesamt für Na­
tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW die als Fach­
bericht 40 sowie als Energieatlas NRW im Internet zur 
Verfügung stE;ht (siehe unter http://www,energieatlas. 
nrw.de). Die Uberprüfung bestehender und die Planung 
neuer Bereiche für die Windenergienutzung beziehungs­
weise Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 
muss dabei auch der Wirtschaftlichkeit des Betriebs von 
Windenergieanlagen Rechnung tragen. 
Für eine effiziente Inanspruchnahme der Flächen sollte, 
beziehungsweise muss sich die Planung von Windener­
gieanlagen im Hinblick auf die Standortwahl und An­
lagentechnik an einer energetisch optimalen Nutzung 
der natürlichen Potentiale orientieren. Große Windener­
gieanlagen bieten nämlich den Vorteil , dass sie eine er­
heblich höhere Stromproduktion aufweisen als mehrere 
kleinere Anlagen mit der gleichen Gesamtnennleistung, 
da sie durch die Anlagenhöhe einer größeren Windstärke 
ausgesetzt sind. Aufgrund der geringeren Zahl der Anla­
gen können Windenergieflächen somit besser und effizi­
enter genutzt werden. 
Diese Zielsetzungen im Einzelnen lassen sich nicht 
selbst im Windenergie-Erlass regeln. Sie sind Gegen­
stand anderer Regelungen zum Beispiel zu Klimaschutz 
und Raumordnung. 
1.2 
Wirtschaftliche Bedeutung der Windenergienutzung 

Der Ausbau der Windenergie mit modernen und leis­
tungsstarken Anlagen hat auch eine besondere wirt­
schafts- und industriepolitische Bedeutung: In Nord­
rhein-Westfalen sind die Zuliefererindustrie sowie 
Forschung, Entwicklung und Lehre rund um den Ma­
schinenbau, Werkstoffe, die Elektrotechnik und die 
Energiewirtschaft gebündelt . So entwickeln und produ­
zieren zum Beispiel die Hersteller von Spezialmaschinen 
für den Bergbau heute auch für Windenergieanlagen: 
Getriebe ,  Generatoren, Stromrichter, Stahltürme, Wälz­
lager und Großgussteile sind „ made in NRW" . Aber auch 
Unternehmen aus anderen Branchen sind im Bereich der 
Windenergie tätig: Chemie, Maschinen- und Anlagen­
bau, Stahlbau, Bergbau, Logistik, Bank- und Versiche­
rungswesen. Weitergehende Informationen können unter 
anderem der Studie „Die ökonomische Bedeutung der 
Windenergiebranche - Windenergie an Land in Deutsch­
land und in Nordrhein-Westfalen" der DIW Econ GmbH 
(abrufbar unter http://www.lee-nrw.de/wp-content/ 
uploads/2015/10/20140628_diw_econ_oekonomische_be­
deutung_windenergie_d_und_nrw.pdf) und dem Bran-
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chenführer Windenergie in  NRW 2 0 1 5  der 
EnergieAgentur.NRW entnommen werden (https:// 
broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschueren­
service/energieagentur/branchenfuehrer-windenergie­
in-nrw-2015/1959). 

1.3 
Kommunale Wertschöpfung 

Auch Kommunen und deren Einwohnerinnen und Ein­
wohner können wirtschaftliche Vorteile aus dem Ausbau 
der Windenergie ziehen. Im Einzelnen kann die Ansied­
lung von Windenergieanlagen zu Gewinnen von in der 
Kommune ansässigen Unternehmen, gesteigerten Ein­
künften Beteiligter, Zunahme des kommunalen Steuer­
aufkommens sowie zusätzlichen Pachteinnahmen für die 
j eweilige Gemeinde oder deren Einwohnerinnen und 
Einwohner führen. 
Zunächst können sich - zumeist nach einigen Jahren -
für die Standortkommunen Gewerbesteuerzahlungen er­
geben. Die Höhe dieser Einnahmen ist auch von der 
Ortsansässigkeit des Investors abhängig. Die Standort­
gemeinde erhält nur dann das gesamte Gewerbesteuer­
aufkommen, wenn der Investor auch in ihrem Gemein­
degebiet ansässig ist. Andernfalls wird der Gewerbe­
steuermessbetrag zwischen der Standortkommune und 
der Sitzkommune des Investors zerlegt. Zerlegungsmaß­
stab ist gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 2 des Gewerbe­
steuergesetzes (GewStG) zu drei Zehnteln das Verhältnis 
der Arbeitslöhne und zu sieben Zehnteln das Verhältnis 
des Sachanlagevermögens (ohne Betriebs- und Ge­
schäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen 
in Bau) , wenn Gegenstand des Unternehmens des Inves­
tors ausschließlich der Betrieb von Windenergieanlagen 
und gegebenenfalls Solaranlagen ist. Damit steht der 
Standortkommune im Ergebnis 70 Prozent und der Sitz­
kommune des Investors 30 Prozent des Gewerbesteuer­
messbetrags zu, wenn sich in der Sitzkommune kein 
Sachanlagevermögen befindet. Zu berücksichtigen ist, 
dass sich der Wert des Sachanlagevermögens jährlich 
um die Abschreibungsbeträge reduziert und sich. der 
Zerlegungsanteil der Standortgemeinde infolge dessen 
verringert. Sofern Gegenstand des Unternehmens des In­
vestors weitere Tätigkeiten als der Betrieb von Wind­
energieanlagen und gegebenenfalls Solaranlagen sind, 
ist Zerlegungsmaßstab das Verhältnis der Arbeitslöhne. 
In diesem Fall ist der Standortkommune kein Anteil am 
Gewerbesteuermessbetrag zuzurechnen, wenn dort keine 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt wer­
den. Die Höhe der vom Investor zu zahlenden Gewerbe­
steuer ist zusätzlich vom Gewerbesteuerhebesatz der 
Gemeinden abhängig. 
Bei der Vergabe von Aufträgen für die Errichtung von 
Windenergieanlagen können die Kommunen Klauseln in 
die Nutzungsverträge mit den Betreiberinnen und Be­
treibern von Windenergieanlagen aufnehmen, nach de­
nen angemessene Zusatzleistungen festgelegt werden, 
wie zum Beispiel . die Erbringung besonderer Service­
leistungen und die Ermöglichung jederzeitiger zügiger 
Wartungsarbeiten. Dies ermöglicht es vor allem mittel­
ständischen Unternehmen mit starker regionaler Veran­
kerung, sich mit Erfolg an diesbezüglichen Ausschrei­
bungen zu beteiligen. Im Interesse der Vertragssicherheit 
sollte hier allerdings darauf geachtet werden, eine unan­
gemessene Benachteiligung der Betreiberinnen und Be­
treiber zu vermeiden. Eine solche könnte insbesondere 
vorliegen, wenn sich die Betreiberin oder der Betreiber 
bereits selbst an bestimmte Unternehmen gebunden hat . 
Soweit kein Vergabeverfahren erforderlich ist, muss si­
chergestellt werden, dass die Vergütung des beauftrag­
ten Unternehmens zu Marktkonditionen erfolgt . 
Ferner kann auch vereinbart werden, dass die Betreibe­
rin oder der Betreiber einer Windenergieanlage andere 
Gegenleistungen erbringt, welche den Einwohnerinnen 
und Einwohnern der betreffenden Kommune direkt zu­
gutekommen würden. So könnte die Förderung von sozi­
alen, kulturellen oder ökologischen Belangen in der 
Kommune durch die Betreiberin oder den Betreiber er­
wogen und mittels eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 
abgesichert werden. Durch eine solche Vorgehensweise 
könnte die Akzeptanz der Windenergieanlagen vor Ort 
voraussichtlich erheblich gesteigert werden und so ein 
über rein monetäre Gesichtspunkte hinausgehender 

Mehrwert geschaffen werden, der durch die Vereinigung 
von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten 
dem Leitbild der nachhaltigen kommunalen Entwick­
lung entsprechen würde. Im Rahmen einer solchen Vor­
gehensweise ist allerdings darauf zu achten, dass das 
Koppelungsverbot nicht verletzt wird. Aus diesem 
Grunde scheiden direkte Zahlungen seitens der Betrei­
berinnen und Betreiber regelmäßig aus. Empfehlenswert 
ist stattdessen eine indirekte Förderung über die Grün­
dung einer Bürgerstiftung, welche mit Vertretern ver­
schiedener lokaler Vereine, Verbände und Gremien be­
setzt ist. Die Stiftung könnte von der Betreiberin oder 
dem Betreiber mit Finanzmitteln ausgestattet werden. 

Am weitreichendsteri ist die kommunale Wertschöpfung, 
wenn die Windenergienutzung auf Flächen stattfindet, 
die im Eigentum einer Kommune stehen oder auf denen 
die Kommune ein Nutzungsrecht hat. Dadurch wird die 
Erhebung eines Pachtzinses für die Nutzung der Flächen 
ermöglicht. Die Höhe der j ährlichen Pacht wird sich in 
der Regel an der Anzahl und der Leistungsfähigkeit der 
auf dem betreffenden Grundstück errichteten Windener­
gieanlagen orientieren. Auf diese Weise können Kommu­
nen an den Erträgen und Potentialen teilhaben. Soweit 
die Verpachtung von Grundstücken durch die Kommune 
mit einer Verpflichtung des Investors zur Errichtung von 
Windenergieanlagen auf dem Grundstück verbunden 
wird, ist in dieser eine öffentliche Baukonzession zu se­
hen, was die Anwendbarkeit des Vergaberechts zur 
Folge hat (OLG Bremen, Beschl. v.  1 3 . 3 . 2 0 0 8  - Verg 
5/07 ) .  

Eine nähere Beratung kann unter anderem durch die 
Fachagentur Windenergie an Land e.V. (http://www. 
fachagentur-windenergie.de/) erfolgen, zu deren Mitglie­
dern sowohl das Ministerium für Klimaschutz , Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen als auch der Städte- und 
Gemeindebund, der Städtetag und der Verband kommu­
naler Unternehmen zählen. 

1.4 

Bürgerwindparks 

Bürgerwindparks sind Windparks, an denen sich die 
ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger konzeptionell 
und finanziell beteiligen können. Die hiermit einherge­
henden Mitsprache- und Profitmöglichkeiten sind häufig 
geeignet, anfängliche Skepsis gegenüber der örtlichen 
Windenergienutzung abzubauen und die Akzeptanz der 
Windenergienutzung allgemein zu erhöhen. Theoretisch 
kann sich eine Gemeinde selbst an einem Bürgerwind­
park beteiligen. Sie sollte aber im Interesse der erhofften 
Akzeptanzsteigerung vorrangig ihren Bürgerinnen und 
Bürgern direkt diese Möglichkeit überlassen. 

Der Begriff des Bürgerwindparks ist gesetzlich nicht ge­
regelt und daher so offen, dass hinsichtlich der konkre­
ten gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung große Spiel­
räume bestehen. Es empfiehlt sich allerdings, eine 
Rechtsform zu wählen, bei der die beteiligten Bürgerin­
nen und Bürger nicht mit ihrem Privatvermögen haften. 
In Frage kommt damit in erster Linie die Ausgestaltung 
eines Bürgerwindparks als GmbH & Co. KG oder als Ge­
nossenschaft. Angesichts des vorrangigen Ziels der Ak­
zeptanzsteigerung sollte im Gesellschaftsvertrag bezie­
hungsweise der Satzung geregelt werden, welche 
Anteilsmenge j ede Bürgerin und j eder Bürger maximal 
erwerben kann, um möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürgern die finanzielle Teilhabe zu ermöglichen und die 
Anhäufung von vielen Anteilen in den Händen weniger 
Beteiligter zu verhindern. Auch ist es denkbar, den Kreis 
der potentiell Beteiligten genau zu definieren und diesen 
etwa auf die von den tatsächlichen Auswirkungen der 
Anlagen vornehmlich betroffenen Bürgerinnen und Bür­
ger in der näheren Umgebung des Windparks zu be­
schränken. Darüber hinaus könnte den Anteilseignerin­
nen und Anteilseignern direkt im Windpark erzeugter 
Strom zur Verfügung gestellt werden (siehe hierzu Num­
mer 1 . 3 ) .  Bezüglich der steuerlichen Vor- und Nachteile 

. der verschiedenen Rechtsformen für beteiligte Bürgerin­
nen und Bürger empfiehlt sich die Einschaltung einer 
Steuerberatung. 

Planungsrechtlich ist ein Bürgerwindpark wie j eder an­
dere Windpark zu bewerten. Ein Bürgerwindpark kann 
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. auch auf Initiative einer Gemeinde gegebenenfalls unter 
Beteiligung des örtlichen Energieversorgers entstehen. 
In einem solchen Fall könnte die Absicherung des Pro­
j ekts durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag erfol­
gen. Es kann sich anbieten, einen Bürgerwindpark auch 
aus Anlass des Repowerings (siehe Nummer 4. 9)  einzu­
richten. 

1.5 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Errichtung neuer Windenergieanlagen geht in der 
ganz überwiegenden Zahl der Fälle ein Planverfahren 
voraus, zu dem ein Beteiligungsverfahren durchzuführen 
ist. Insoweit besteht für alle Interessierten, unter ande­
rem Bürgerinnen und Bürger, sowie Umweltvereinigun­
gen die Gelegenheit ihre Belange im Rahmen des Beteili­
gungsverfahrens einzubringen. 

Darüber hinaus kann die Immissionsschutzbehörde als 
Genehmigungsbehörde nach � 25 Absatz 3 des Verwal­
tungsverfahrensgesetzes verpflichtet sein, auf eine frühe 
Offentlichkeitsbeteiligung vor dem Genehmigungsver­
fahren hinzuwirken. (Auf das Baugenehmigungsverfah­
ren findet § 25 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrens­
gesetzes keine Anwendung, § 74 Absatz 1 der Landes­
bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen - BauO 
NRW.)  Die Behörde wirkt danach darauf hin, dass der 
Träger bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur un­
wesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größ.e­
ren Zahl von Dritten haben können, die betroffene Of­
fentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens , die 
Mittel, es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen 
j\uswirkungen des Vorhabens unterrichtet. Die. frühe 
Offentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits yor 
Stellung eines Antrags stattfinden. Der betroffenen Of­
fentlichkeit soll Gelegenheit zur Außerung und zur Erör­
terung gegeben werden. Das Erge_bnis der vor Antrag­
stellung durchgeführten .frühen Offentlichkeitsbeteili­
gung soll der betroffenen Offentlichkeit u_nd der Behörde 
spätestens mit der Antragstellung, im. Ubrigen unver­
züglich mitgeteilt werden. Die frühe Offen.tlichkeitsbe­
teiligung gilt nicht, soweit die betroffene Offent�ichkeit 
bereits nach anderen Rechtsvorschriften vor der Antrag­
stellung zu beteiligen ist. Beteiligungsrechte nach ande­
ren Rechtsvorschriften bleiben unberührt. • 

Ob im Rahmen _der Genehmigung von Windenergieanla­
gen eine frühe Offentlichkeitsbeteiligung durchzuführen 
ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung ist insbesondere in den Fällen 
angezeigt, in denen kein vorgelagertes Planverfahren 
und dadurch vorangehendes Beteiligungsverfahren 
stattgefunden hat. 
Über die gesetzlichen Beteiligungsvorgaben hinaus und 
unabhängig von der Hinwirkungspfl.icht hat es sich bei 
der Projektierung von neuen Windenergieanlagen in vie­
len Fällen als hilfreich erwiesen, frühzeitig auf eine an­
gemessene Information und Einbeziehung von Bürgerin­
nen und Bürgern, sowie einschlägigen Verbänden zu 
achten. Es wird daher allen Projektierenden von Wind­
�.nergieanlagen empfohlen, frühzeitig eine entsprechende 
Offentlichkeitsbeteiligung einzuplanen. 

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Absatz 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord­
rhein-Westfalen tritt z.u den bestehenden Regelungen für 
eine Beteiligung der Offentlichkeit während des immis­
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens hinzu. 

2 
Hinweise zur Zielsetzung und den Adressaten 

Aufgabe des Windenergie-Erlasses ist es zu zeigen, wel­
che planerischen Möglichkeiten bestehen, einen Ausbau 
der Windenergienutzung zu ermöglichen, und Hilfestel­
lung zur rechtmäßigen Einzelfallprüfung zu leisten. 

Der Erlass besitzt für alle nachgeordneten Behörden 
verwaltungsinterne Verbindlichkeit. Für die Gemeinden 
als Trägerinnen der Planungshoheit ist der Windenergie­
Erlass Empfehlung und Hilfe zur Abwägung. Für Inves­
titionswillige ,  sowie Bürgerinnen und Bürger zeigt er 
den Rechtsrahmen auf, gibt Hinweise zu frühzeitigen 
Abstimmungsmöglichkeiten mit den Behörden und trägt 
somit zur Planungs- und Investitionssicherheit bei. 

Der beabsichtigte erhebliche Ausbau der Stromerzeu­
gung aus der Windenergie in Nordrhein-Westfalen ist 
ohne eine gesellschaftliche Akzeptanz der Bürgerinnen 
und Bürger nicht leistbar. Die Voraussetzungen dafür 
sind grundsätzlich gut. Nach Umfragen begrüßt die 
große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger den Ausbau 
von Erneuerbaren Energien und auch der Windenergie­
nutzung (vgl. z .B .  forsa, Industriebild NRW, Ministerium 
für Wirtschaft, Energie,  Industrie ,  Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, http:// 
www.dialog-schafft-zukunft.nrw.de/fileadmin/redak­
tion/PDF/jugendkongress_grafiken.pdf; TNS Emnid, 
Akzeptanzumfrage 2 0 14, Agentur für Erneuerbare Ener­
gien e .V„ http://www.unendlich-viel-energie.de/themen/ 
akzeptanz2/akzeptanz-umfrage/akzeptanzumfrage-2014; 
Hübner/ Pohl, Mehr Abstand - mehr Akzeptanz? Ein 
umweltpsychologischer Studienvergleich, Fachagentur 
Windenergie an Land e.V„ 2 0 1 5 ,  http://www.fachagen­
tur-windenergie.de/fileadmin/files/ Akzeptanz/FA-Wind_ 
Abstand-Akzeptanz_Broschuere_2015_web.pdf). Gleich­
wohl kann die Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen zu Interessenkonflikten zwischen 
Anwohnerinnen und Anwohnern, Naturschutzbelangen 
und Windenergienutzung führen. Hierbei empfiehlt es 
sich, Lösungen im größtmöglichen Konsens anzustreben. 
Ein Weg dazu sind Moderations- oder Mediationsverfah­
ren. Die Bürgerinnen und Bürger sollten in j edem Ver­
fahren 'frühzeitig an der Planung und Nutzung von 
Windenergieanlagen beteiligt werden (siehe Num­
mer 1 . 5 ) .  Mit zur Akzeptanz trägt auch der Einsatz der 
optimal verfügbaren Technik zur Minimierung von Um­
welteinwirkungen bei. Fördernd ist auch die mögliche 
Beteiligung der Kommune sowie die Beteiligung mög­
lichst vieler Bürgerinnen und Bürger insbesondere im 
Umfeld von Windparks und Windenergieanlagen an der 
Nutzung der Windenergie. Wenn Personen oder Gruppen 
vor Ort beispielsweise im Rahmen eines Bürgerwind­
parks an den Gewinnen beteiligt werden, steigt die Tole­
ranz für die Emissionen und landschaftlichen Verände­
rungen. 

3 
Landes- und Regionalplanung 

3.1 
Landesplanung 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) von 1 9 9 5  trifft in Ziel D .II . 2 . 1  und in Ziel 
D .II . 2 .4 folgende Festlegungen zu erneuerbaren Ener­
gien: 

„Es sollen insbesondere heimische Primärenergieträger 
zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Regenerative 
Energien müssen stärker genutzt werden. Die Energie­
produktivität muss erhöht werden. " (D.II .2 . 1) 

„Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer 
Energien (vor allem Wasser- , Wind- und Solarenergie 
sowie nachwachsende Rohstoffe) sind zu verbessern und 
zu schaffen. Gebiete, die sich für die Nutzung erneuer­
barer Energien aufgrund von Naturgegebenheiten be­
sonders eignen, sind in den Gebietsentwicklungsplänen 
als „Bereiche mit Eignung für die Nutzung erneuerbarer 
Energien" darzustellen. Das besondere Landesinteresse 
an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der Ab­
wägung gegenüber konkurrierenden Belangen als beson­
derer Belang einzustellen. "  (D.II .2 .4) .  

I n  den Erläuterungen heißt e s  weiter: 
„Für erneuerbare Energien, für die aufgrund der natur­
räumlichen Standortvoraussetzungen weitläufige Such­
räume zur Verfügung stehen, sind - wie bei allen ande­
ren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen auch 
- Standortentscheidungen aufgrund umfassender Abwä­
gung zu treffen. Das besondere Landesinteresse am ver­
stärkten Einsatz erneuerbarer umwelt- und ressourcen­
schonender Energien ist in solchen Fällen als besonderer 
Belang in Abwägungsentscheidungen einzustellen. Dies 
gilt insbesondere für Standorte für eine linien- und flä­
chenhafte Bündelung von Windenergieanlagen, �lie auf­
grund der Naturgegebenheiten von zunehmender plane­
rischer Relevanz sind. " 

Diese Ziele sind von den öffentlichen Stellen, die der 
Bindungswirkung des § 4 des Raumordnungsgesetzes 
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(ROG) unterliegen, zu  beachten. Es ist Aufgabe der regi­
onalen Planungsträger diese Ziele in der Gesamtschau 
mit den anderen Zielen des Landesentwicklungsplans 
Nordrhein-Westfalen 1 9 9 5  in den Regionalplänen und 
ihren Teilabschnitten zu konkretisieren. 

Zurzeit läuft das Aufstellungsverfahren für den neuen 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. Die 
Ziele des in Aufstellung befindlichen Landesentwick­
lungsplans Nordrhein-Westfalen sind als sonstige Erfor­
dernisse der Raumordnung in die planerische Abwägung 
nachgeordneter Planungen einzustellen. 

Die Regionalplanung kann Vorranggebiete für die Wind­
energie festlegen; dafür steht das Planzeichen 2.ed) An­
lage 3 Planzeicheninhalte/-merkmale zur Landespla­
nungsgesetzDVO (LPlG DVO) Windenergiebereiche zur 
Verfügung. Bei dieser Festlegung handelt es sich um 
Vorranggebiete gemäß § 8 Absatz 7 Nummer 1 des 
Raumordnungsgesetzes ohne die Wirkung von Eignungs­
gebieten. 

Vorranggebiete sind dabei Gebiete, die für die Wind­
energienutzung vorgesehen sind und die andere raumbe­
deutsame Nutzungen innerhalb dieses Gebietes aus­
schließen, soweit diese mit der vorrangigen Windener­
gienutzung nicht vereinbar sind. Es handelt sich bei 
einem Vorranggebiet um ein Ziel der Raumordnung, das 
gemäß § 4 des Raumordnungsgesetzes zu beachten ist. 
Das heißt, das Ziel kann in der nachfolgenden Planungs­
abwägung beziehungsweise Ermessensentscheidung 
nicht überwunden werden. 

Außerhalb der Vorranggebiete ist die Windenergienut­
zung nicht ausgeschlossen. Dies ermöglicht den kommu­
nalen Planungsträgern, weitere Flächen für die Wind­
energienutzung in ihren Bauleitplänen im Interesse des 
Ausbaus erneuerbarer Energien darzustellen. 

3.2 

Regionalplanung 

3.2.1 

Allgemeines 

In den Regionalplänen können Ziele und Grundsätze zur 
Steuerung der Windenergienutzung textlich und/oder 
zeichnerisch festgelegt werden. Alle Regionalpläne mit 
Ausnahme derer für den Regierungsbezirk Arnsberg ent­
halten bereits heute textliche Festlegungen zur Wind­
energienutzung. Die Regionalpläne Arnsberg ( „ Sachli­
cher Teilplan Energie" ) ,  Düsseldorf und Münster 
( „Regionalplan Münsterland - Sachlicher Teilplan En�r­
gie" )  befinden sich aktuell (August 2 0 15 )  im Fortschrei­
bungsverfahren. Es sollen zukünftig Vorrangbereiche für 
die Windenenergienutzung dargestellt werden. 

3.2.2 

Zeichnerische Darstellung von Bereichen für die Wind­
energienutzung im Regionalplan 

In Regionalplänen können zeichnerische Festlegungen 
für die Windenergienutzung erfolgen. 

3.2.2.1 

Planungskonzept 

Dem Plan muss dabei ein Planungskonzept zugrunde lie­
gen, das den zu beplanenden Raum in den Blick nimmt 
sowie den allgemeinen Anforderungen des planungs­
rechtlichen und planungsebenenspezifischen Abwä­
gungsgebots gerecht wird. Dabei berücksichtigt die Re­
gionalplanung die vorhandenen und in Aufstellung 
befindlichen gemeindlichen Windenergie-Konzentrati­
onszonen (Gegenstromprinzip) ,  übernimmt diese jedoch 
nicht ohne eigene Abwägung. Eine Ubernahme kommu­
naler Zonen in den Regionalplan kann nur auf Grund ei­
gener regionalplanerischer Abwägung erfolgen. 

Vorranggebiete entfalten nur innergebietliche Wirkung 
und lassen darüber hinaus auf der nachgeordneten kom­
munalen Ebene auch die Darstellungen von weiteren 
Konzen'trationszonen für die Windenergienutzung zu. 
Deshalb muss bei der Festlegung von solchen Vorrang­
gebieten in der Regionalplanung das Planungskonzept 
nicht dem Anspruch entsprechen, für die Windenergie­
nutzung „ substanziell Raum zu schaffen". 

3.2.2.2 
Windhöffigkeit 

Im Rahmen der Erarbeitung des Planungskonzepts ist 
für das gesamte Planungsgebiet zu ermitteln, welche Be­
reiche sich aufgrund ihrer Windhöffigkeit für die Wind­
energienutzung eignen. Nähere Informationen zu rele­
vanten meteorologischen Daten können unter anderem 
der landesweiten Potentialstudie entnommen werden, 
die als Energieatlas Nordrhein-Westfalen auf den Inter­
netseiten des Landesamt für Natur, Umwelt und Ver­
braucherschutz NRW zur Verfügung steht (http://www. 
energieatlasnrw.de/site/). 

3.2.2.3 
Bereiche für die Windenergienutzung entlang vorhande­
ner Infrastrukturtrassen 

Im Rahmen der Erarbeitung des Planungskonzepts sol­
len auch die Möglichkeiten untersucht werden, Wind­
energieanlagen an Standorten zu konzentrieren, an de­
nen sie nicht oder nur zu geringfügig zusätzlichen 
Belastungen führen. Dieser Ansatz kann zum Beispiel 
entlang von Infrastrukturtrassen (Bundesfernstraßen, 
Hauptschienenwege, Hochspannungsfreileitungen) zum 
Tragen kommen, da von Infrastrukturtrassen und Wind­
energieanlagen vergleichbare oder ähnliche Umweltaus­
wirkungen ausgehen. Diese können sich so überlagern, 
dass die zusätzlichen Belastungen durch neue Windener­
gieanlagen in Trassenkorridoren kaum wahrnehmbar 
sind. Auf diese Weise können bisher weniger belastete 
Räume vor der Inanspruchnahme für die Windenergie­
nutzung geschützt werden und gleichzeitig die Wind­
energienutzung weiter ausgebaut werden. Auch bei der 
Planung von Bereichen für die Windenergienutzung ent­
lang von Infrastrukturtrassen ist zu beachten, dass alle 
gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. 
3.2.3 
Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen 

Raumbedeutsam ist eine Planung, durch die die räumli­
che Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beein­
flusst oder Raum in Anspruch genommen wird, (vgl. § 3 
Absatz 1 Nummer 6 ROG). Bei Vorliegen einer Wind­
farm im Sinn des Gesetzes über die Umweltverträglich­
keitsprüfung (UVPG) -mindestens drei Anlagen - kann 
grundsätzlich von einer Raumbedeutsamkeit ausgegan­
gen werden. In der Regel wird eine Einzelanlage mit ei­
ner Gesamthöhe von mehr als 1 0 0  Metern als raumbe­
deutsam anzusehen sein, zumal sie ab dieser Höhe 
luftverkehrsrechtlich relevant ist. Ob eine einzelne 
Windenergieanlage im Sinn von .. § 3 Absatz 1 Nummer 6 
des Raumordnungsgesetzes im Ubrigen raumbedeutsam 
ist, beurteilt sich nach den tatsächlichen Umständen des 
Einzelfalls. Kriterien für die Beurteilung sind insbeson­
dere der Standort der Anlage, die Vorbelastung des 
Standortes und die Auswirkungen auf andere Ziele der 
Raumordnung. 
3.2.4 
Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raum­
ordnung gemäß § 34 des Landesplanungsgesetzes 

Die Regionalplanungsbehörde prüft gemäß § 34 des Lan­
desplanungsgesetzes NRW (LPlG NRW) anhand der 
textlichen und zeichnerischen Ziele der Raumordnung, 
ob die Voraussetzm;igen für die Darstellung von Konzen­
trationszonen für die Windenergienutzung in der kom­
munalen Bauleitplanung vorliegen. 
Enthält der Regionalplan keine zeichnerischen Festle­
gungen für die Windenergienutzung, .ist die Darstellung 
von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung in 
der Bauleitplanung anhand der anderen zeichnerischen 
und textlichen Festlegungen (Ziele der Raumordnung) 
des Regionalplans zu prüfen. 
Dabei ist, sofern der Regionalplan keine konkreteren 
oder weitergehenden textlichen Ziele enthält , hinsicht­
lich der Eignung der zeichnerischen Darstellungen im 
Regionalplan zu unterscheiden zwischen: 
- Tabubereichen (siehe Nummer 3.2.4.1 ) ,  
- Bereichen, für die eine Einzelfallprüfung durchzufüh-

ren ist (siehe Nummer 3.2.4.2 ) ,  und 
- geeigneten Bereichen, (siehe Nummer 3.2.4.3). 
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3.2.4.1 
Tabubereiche 

Die Ausweisung von Gebieten für die Windenergienut­
zung ist in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) nicht 
zulässig. 
Die Ausweisung von Gebieten für die Windenergienut­
zung als Außenbereichsplanung kommt in Gewerbe- und 
Industrieansiedlungsbereichen (GIB) als Innenbereichs­
kategorie nicht in Betracht. Gleichwohl können GIB im 
Einzelfall für die Errichtung von Windenergieanlagen 
genutzt werden (siehe unter Nummer 5 . 2 . 2 ) .  
Die  Ausweisung von Gebieten für die Windenergienut­
zung kommt in Bereichen für den Schutz der Natur 
(BSN) nicht in Betracht. 
3.2.4.2 
Bereiche, für die eine Einzelfallprüfung durchzuführen 
ist 

Für die Darstellung von Gebieten für die Windenergie­
nutzung (Konzentrationszonen) in der Bauleitplanung 
sind insbesondere folgende zeichnerische Darstellungen 
der Regionalpläne UI).ter Beachtung der textlichen Fest­
legungen im Einzelfall zu prüfen: 
- Nach Ziel C.IV. 2 . 2 . 3  des Landesentwicklungsplans 

Nordrhein-Westfalen kommt die Darstellung von Ge­
bieten für die Windenergienutzung in „Reservegebie­
ten für den oberirdischen Abbau nicht energetischer 
Bodenschätze" in den Erläuterungsberichten zu den 
Regionalplänen für andere Nutzungen nur in Betracht, 
soweit die Inanspruchnahme von vorübergehender Art 
ist und die Nutzung der Lagerstätte langfristig nicht 
in Frage gestellt wird. Windenergieanlagen dürfen auf 
diesen Flächen nur befristet zugelassen werden. 

- Wegen der besonders langfristigen Sicherung von Flä­
chen für den Braunkohlentagebau gilt die vorgenannte 
Verfahrensweise für Darstellungen von Braunkohlen­
tagebauen entsprechend. 

- Als Nachfolgenutzung kommen grundsätzlich auch die 
Bereiche für Aufschüttungen und Ablagerungen 
(Standorte für Abfalldeponien und Halden) und für 
die Sicherung und den Abbau oberfl.ächennaher Bo­
denschätze (BSAB) für die Darstellung von Gebieten 
für die Windenergienutzung in Frage, wenn dem nicht 
andere Freiraumfunktionen entgegenstehen. 

- Die Ausweisung von Gebieten für die Windenergienut­
zung in Bereichen für den Schutz der Landschaft und 
die landschaftsorientierte Erholung (BSLE) sowie in 
regionalen Grünzügen ist möglich, wenn die Wind­
energienutzung mit der konkreten Schutzfunktion des 
jeweiligen Bereiches vereinbar ist. Für die Bewertung 
sind die Maßstäbe aus Nummer 8 . 2 . 2 . 5  heranzuziehen. 

- Innerhalb der Bereiche für den Grundwasser- und Ge­
wässerschutz (BGG) ist die Ausweisung von Gebieten 
für die Windenergienutzung möglich, soweit sich aus 
fachrechtlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Wasser- und Heilquellenschutzgebieten nach den 
§§ 5 1, 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) nicht 
entgegenstehendes ergibt .  

- Innerhalb der Überschwemmungsbereiche (ÜSG) ist 
die Ausweisung von Gebieten für die Windenergienut­
zung möglich, soweit sich aus fac.hrechtlich festgesetz­
ten oder vorläufig gesicherten Uberschwemmungsge­
bieten nichts anderes ergibt .  

- Die landesplanerischen Voraussetzungen für eine In­
anspruchnahme von Waldflächen können unter Be­
rücksichtigung des Urteils des Oberverwaltungsge­
richts vom 2 2 . 9 . 2 0 1 5  ( 1 0  D 82/13 .NE) dadurch erfüllt 
werden, dass in einem Planungskonzept für das Ge­
meindegebiet nachgewiesen wird, dass Gebiete für die 
Windenergienutzung außerhalb des Waldes nicht mit 
vertretbarem Aufwand realisierbar sind. Weiterhin 
muss der Eingriff in den Wald bei einer Inanspruch­
nahme für die Windenergienutzung auf das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt werden. Deshalb eignen 
sich für eine Ausweisung von Gebieten für die Wind­
energienutzung insbesondere Kahlfiächen, die auf­
grund von Schadensereignissen entstanden sind. Eine 
Ausweisung kommt nicht in Betracht, wenn es sich-um 

besonders wertvolle Waldgebiete (insbesondere stand­
ortgerechte Laubwälder, Prozessschutzflächen) han­
delt. 

Näheres zu den Waldfunktionen im Sinn des Landesent­
wicklungsplanes sowie weitere Informationen finden 
sich im Leitfaden „Rahmenbedingungen für Windener­
gieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-Westfalen" in 
der jeweils gültigen Fassung (abrufbar unter https:// 
www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion!PDFs/klima/ 
leitfaden_wind_im_wald.pdf). 

3.2.4.3 
Geeignete Bereiche 

Für die Darstellung von Gebieten für die Windenergie­
nutzung in der Bauleitplanung kommen insbesondere 
die allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche in Be­
tracht, sofern sie nicht gleichzeitig entgegenstehende 
Funktionen, insbesondere aus Sicht des Arten- und Bio­
topschutzes, erfüllen. 
3.2.4.4 
Abweichende Ausweisung 

Die Ausweisung von Konzentrationszonen, die diesen 
Anforderungen nicht entsprechen, ist nur möglich, wenn 
zuvor der Regionalplan hinsichtlich einer die Auswei­
sung zulassenden Darstellung geändert worden ist. 
Zudem kann gemäß § 16 des Landesplanungsgesetzes 
NRW beziehungsweise § 6 des Raumordnungsgesetzes 
ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt werden. 
Danach kann von Zielen der Raumordnung im Einzelfall 
in einem besonderen Verfahren abgewichen werden, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden 
und die Abweichung unter raumordnerischen Gesichts­
punkten vertretbar ist. 
Antragsbefugt sind die öffentlichen Stellen und Perso­
nen des Privatrechts, die das Ziel der Raumordnung zu 
beachten haben. 
Zuständig für das Zielabweichungsverfahren beim Lan­
desentwicklungsplan ist die Landesplanungsbehörde. 
Bei Zielabweichung vom Regionalplan ist die Regional­
planungsbehörde zuständig. Die Landesplanungs- bezie­
hungsweise Regionalplanungsbehörde entscheidet über 
den Antrag unter den in § 16 Absatz 3, 4 des Landespla­
nungsgesetzes NRW genannten Voraussetzungen. 
4 
Bauleitplanung 

4.1 
Allgemeines 

Gemäß § 35 Absatz 1 Nummer '5 des Baugesetzbuches 
(BauGB) sind Windenergieanlagen im Außenbereich pri­
vilegiert zulässig. Mit der Einführung der Privilegierung 
für Windenergieanlagen ist gleichzeitig der sogenannte 
Planungsvorbehalt ins Baugesetzbuch aufgenommen 
worden. Hierunter wird die Möglichkeit verstanden, un­
ter anderem die Windenergienutzung im Außenbereich 
zu steuern. Nach § 5 in Verbindung mit § 35 Absatz 3 
Satz 3 des Baugesetzbuches können die Gemeinden im 
Flächennutzungsplan „ Konzentrationszonen für Wind­
energieanlagen" darstellen. Eine solche Darstellung hat 
das Gewicht eines öffentlichen Belanges, der einer 
Windenergieanlage an anderer Stelle in der Regel entge­
gensteht. 
Bei der Ausweisung von Konzenfrationszonen für Wind­
energieanlagen in Bauleitplänen sind die unter Num­
mer 8 aufgeführten spezialgesetzlichen Regelungen zu 
beachten. 
4.2 
Anpassungspflicht an Ziele der Raumordnung gemäß § 1 
Absatz 4 des Baugesetzbuches 

Gemäß § 1 Absatz 4 des Baugesetzbuches sind die Bau­
leitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Der 
Regelungszweck d�s § 1 Absatz 4 des Baugesetzbuches 
liegt in der „ Gewährleistung einer umfassenden materi­
ellen Konkordanz " zwischen der übergeordneten Regio­
nalplanung und der gemeindlichen Bauleitplanung. Die 
Pflicht zur Anpassung, die § 1 Absatz 4 des Baugesetz-
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buches statuiert, zielt dabei nicht auf eine punktuelle 
Kooperation, sondern auf die dauerhafte Übereinstim­
mung der beiden Planungsebenen. Daher ist eine Kom­
mune nicht nur dann zur Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung verpflichtet, wenn sie Bauleitpläne aus ei­
genem Entschluss und allein aus städtebaulichen Grün­
den aufstellt oder ändert , sondern sie muss auch dann 
planerisch .aktiv werden, wenn allein geänderte oder 
neue Ziele der Raumordnung eine Anpassung der Bau­
leitpläne erfordern (BVerwG, Urt. v. 17 .9.2 0 0 3  - C 
14.0 1). Ziele der Raumordnung sind für die Bauleitpla­
nung unmittelbar bindende Vorgaben und nicht Gegen­
stand der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbu­
ches . Ein zu beachtendes Ziel der Raumordnung wird in 
der Regel durch die planenden Gemeinde zwar konkreti­
sierbar sein, ist in seinem Kern aber durch die gemeind­
liche Abwägung nicht überwindbar (vgl. BVerwG, Be­
schl. v. 2 0.8.1 992  - 4 NB 2 0.9 1). Hier gilt der Grundsatz: 
„konkretisieren ohne zu konterkarieren" .  Soweit ent­
sprechende Zielvorgaben bestehen, ist es einer Gemeinde 
verwehrt, die im Regionalplan getroffene raumordneri­
sche Eignungsfestlegung zu konterkarieren beziehungs­
weise auszuhöhlen. Will sie von den bindenden Zielvor­
gaben abweichen, bedarf es einer Änderung des 
Reg10nalplans beziehungsweise der Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens (vgl. OVG NRW, Urt. v. 
2 8.1.2 0 0 5  - 7 D 3 5/03.NE). Im landesplanerischen An­
passungsverfahren nach § 34 des Landesplanungsgeset­
zes NRW werden Darstellungen beziehungsweise Fest­
setzungen für die Windenergienutzung in Bauleitplänen 
darauf überprüft, ob sie an die Ziele der Raumordnung 
angepasst sind. 
Hier sind grundsätzlich zwei Fallkonstellationen zu un­
terscheiden: 
a) Durch Verordnung zur Änderung der Landespla­

nungsgesetzDVO vom 13.  März 2 0 1 2  (GV. NRW. 
S. 146) ,  ist in der LandesplanungsgesetzDVO ein 
neues Planzeichen 2.ed) Windenergiebereiche einge­
führt worden. Bei den Windenergiebereichen handelt 
es sich um Vorranggebiete gemäß § 8 Absatz 7 Num­
mer 1 des Raumordnungsgesetzes ohne die Wirkung 
von Eignungsgebieten. 
Die regionalplanerischen Vorranggebiete ohne Funk­
tion von Eignungsgebieten sind bei einer kommuna­
len Darstellung von Windenergie-Konzentrationszo­
nen zu übernehmen. Die Maßstäblichkeiten und 
Prüftiefen der Regionalplanung und der Bauleitpla­
nung sind ebenenspezifisch verschieden. Die im Regi­
onalplan festgelegten Ziele bieten den Gemeinden 
Konkretisierungsspielräume. Dies folgt bereits regel­
mäßig aus der Maßstäblichkeit der Raumordnungs­
pläne. Die textlichen Festlegungen können darüber 
llinaus Spielräume . eröffnen. Maßgeblich für die 
Ubernahme ist die Lage der Fläche in der zeichneri­
schen Festlegung des Regionalplans und nicht der zu­
grundeliegende Kriterienkatalog der Regionalpla­
nung, die Referenzanlage oder die genaue Hektarzahl. 

b) Sofern keine Windenergiebereiche im Regionalplan 
ausgewiesen sind, ist die Gemeinde hier lediglich 
über die anderen Ziele gemäß § 1 Absatz 4 des Bau­
gesetzbuches gebunden (siehe hierzu Nummer 3.2.4). 

Die generellen Tabubereiche (siehe Nummer 3.2.4.1 )  und 
die Bereiche, die bei einer Einzelfallprüfung im Rahmen 
des Anpassungsverfahrens nach § 34 des Landespla­
nungsgesetzes NRW (siehe Nummer 3.2.4.2) für die Dar­
stellung als Konzentrationszonen für die Windenergie 
aus landes- und regionalplanerischen Gründen nicht in 
Frage kommen, stellen für die planende Gemeinde ver­
bindliche Vorgaben dar, die im Rahmen der Abwägung 
nicht überwunden werden können. 
4.3 
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan 

4.3.1 
Allgemeine Anforderungen an die Darstellung von Kon­
zentrationszonen 

Nach § 5 in Verbindung mit § 3 5  Absatz 3 Satz 3 des 
Baugesetzbuches können die Gemeinden im Flächennut­
zungsplan „Konzentrationszonen für Windenergiean­
lagen" darstellen. Eine solche Darstellung hat das Ge-

wicht eines öffentlichen Belanges,  der einer Windener­
gieanlage an anderer Stelle in der Regel entgegensteht, 
sofern die Gemeinde die Absicht im Flächennutzungs­
plan oder seiner Begründung zum Ausdruck bringt. 
Demgegenüber kann die Gemeinde auch eine reine Posi­
tivplanung vorsehen und lediglich die dargestellten Flä­
chen für die Windenergienutzung vorhalten und gegen 
konkurrierende Nutzungen sichern. In einem solchen 
Fall entfallen sowohl die spezifischen Rechtfertigungs­
anforderungen als auch die Rechtswirkungen des § 3 5  
Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches (BVerwG, Urt. v. 
3 1.1.2 0 1 3  - 4 CN 1.12). 

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, von dem Planvorbe­
halt des § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches Ge­
brauch zu machen, wenn geeignete Flächen vorhanden 
sind. Die Gemeinde wäre dann darauf beschränkt, im 
Rahmen des § 36 des Baugesetzbuches geltend zu ma­
chen, dass einem bestimmten Vorhaben öffentliche Be­
lange im Sinn des § 35 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Bauge­
setzbuches entgegenstehen. Bei der Versagung des 
gemeindlichen Einvernehmens ist die Gemeinde an städ­
tebauliche Gründe gebunden. Bei rechtswidriger Versa­
gung muss sie mit der Ersetzung ihres Einvernehmens 
durch die Genehmigungsbehörde rechnen (siehe auch 
BGH, Urt. v. 1 6.9.2 0 1 0  - III ZR 29/10-). Ist hingegen im 
gesamten Gemeindegebiet keine geeignete Fläche zu fin­
den, darf die Gemeinde keine Konzentrationszonen im 
Flächennutzungsplan vorsehen, weil mit der Darstellung 
von für die Windenergienutzung ungeeigneten Flächen 
der Gesetzeszweck des § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bauge­
setzbuches verfehlt würde. Auch in diesem Fall bleibt es 
beim allgemeinen Zulässigkeitstatbestand des § 35 Ab­
satz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches. Es gibt keine 
„negative" Darstellung im Flächennutzungsplan, die 
Windenergieanlagen im Gemeindegebiet gänzlich ver­
hindern. Als Alternative böte sich eine Darstellung in ei­
nem gemeinsamen Flächennutzungsplan benachbarter 
Gemeinden gemäß § 204  des Baugesetzbuches an. Vor­
aussetzung für die Steuerungswirkung nach § 35 Ab­
satz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches ist bei einem gemein­
samen Flächennutzungsplan, dass insgesamt im 
gemeinsamen Planungsraum - Konzentrationszonen aus­
gewiesen werden. 

Bei der Darstellung von Konzentrationszonen im Flä­
chennutzungsplan empfiehlt es sich, neben der Grund­
nutzung (z.B. „ Fläche für die Landwirtschaft" )  die Kon­
zentrationszonen für die Windenergieanlagen oder auch 
Flächen für Versorgungsanlagen als zusätzliche Nut­
zungsmöglichkeit durch Randsignatur darzustellen 
(überlagernde Darstellung). 

Windfarmen können außerdem im Flächennutzungsplan 
gemäß § 1 1  Absatz 2 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) als sonstige Sondergebiete ausgewiesen wer­
den. Dabei ist die Zweckbestimmung (z.B. Sondergebiet 
„Windfarm")  textlich darzustellen. Die Flächen für 
Windenergieanlagen können auch als „Flächen für Ver­
sorgungsanlagen" gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 4 des 
Baugesetzbuches beziehungsweise mit Standortsymbol 
für Versorgungsanlagen dargestellt werden. 

Das bauliche Vorhaben einer Windenergieanlage gemäß 
der §§ 29 und 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbu­
ches ist gleichermaßen durch den Turm wie den Rotor 
gekennzeichnet. Auch die öffentlichen Belange können 
sowohl durch den sich drehenden Rotor als auch durch 
den Turm berührt werden. Eine gedankliche Trennung 
des Vorhabens „Windenergieanlage" in Turm und Rotor 
kommt für die Ausweisung von Konzentrationszonen 
schon daher nicht in Betracht. Der Zweck des § 35 Ab­
satz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches ist es, Vorhaben nach 
Absatz 1 Nummern 2 bis 6 zu steuern und nicht Be­
standteile dieser Vorhaben. Insofern hat auch das Bun­
desverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 2 1. Oktober 
2 0 04 (4 C 3/04) nachvollziehbar festgestellt, dass die äu­
ßeren Grenzen des Bauleitplans oder die Grenzen der 
Baugebiete oder Bauflächen stets von der gesamten 
Windenergieanlage einschließlich des Rotors einzuhalten 
sind (so auch VG Hannover, Urt. v. 22 .9.2 0 1 1  - 4 A 
1 0 5 2/1 0). 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs­
gerichts vollzieht sich die Planung von Konzentrations­
zonen abschnittsweise (vgl. BVerwG, Beschl. v. 1 5.9.2 0 0 9  
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- 4 B N  2 5 . 0 9) .  In einem ersten Arbeitsschritt sind dieje­
nigen Bereiche als „Tabuzonen" zu ermitteln, die für die 
Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung stehen. 
Die Tabuzonen lassen sich in harte und weiche Tabu­
zonen untergliedern (vgl . BVerwG, Urt. v.  2 1 . 1 0 : 2 004 -
4 c 2 . 04) . 

Die Potenzialflächen, die nach Abzug der harten und 
weichen Tabuzonen übrig bleiben, sind in einem weite­
ren Arbeitsschritt mit den öffentlichen Belangen, die ge­
gen die Ausweisung eines Landschaftsraums als Kon­
zentrationszone sprechen, abzuwägen (BVerwG, Urt. v. 
1 3 . 1 2 . 2 0 1 2  - 4 CN 1 . 1 1 ) .  Zu den Arbeitsschritten im Ein­
zelnen wird auf Nummer 4. 3 . 3  verwiesen. 

Nach § 3 Absatz 2 Satz 2 . .  des Baugesetzbuches sind in 
der Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung un­
ter anderem Angaben zu machen, welche Arten umwelt­
bezogener Informationen verfügbar sind (siehe hierzu 
auch http://www.bauministerkonferenz.de; „Angabe der 
Arten umweltbezogener Informationen in der Bekannt­
machung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB " ) .  Das Bun­
desverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 1 8 .  Juli 2 0 1 3  
(Az . 4 C N  3 . 12 )  die dafür geltenden Anforderungen kon­
kretisiert und festgestellt, dass § 3 Absatz 2 Satz 2 des 
Baugesetzbuches die Gemeinden verpflichtet, die in den 
vorhandenen Stellungnahmen und Unterlagen behandel­
ten Umweltthemen nach Themenblöcken zusammenzu­
fassen und diese in der Auslegungsbekanntmachung 
schlagwortartig zu charakterisieren. Das Bekanntma­
chungserfordernis erstrecke sich auch auf solche Arten 
verfügbarer Umweltinformationen, die in Stellungnah­
men enthalten sind, die die Gemeinde für unwesentlich 
hält und deshalb nicht auszulegen beabsichtigt. 

4.3.2 

Erfordernis eines schlüssigen Plankonzepts 

Die Ausschlusswirkung von § 3 5  Absatz 3 Satz 3 des 
Baugesetzbuches liegt nur vor, wenn der Darstellung ei­
ner Konzentrationszone ein schlüssiges Plankonzept zu­
grunde liegt, das sich auf das gesamte Plangebiet er­
streckt. Ergebnis des Plankonzepts kann auch die 
Ausweisung nur einer einzigen Konzentrationszone sein; 
die Größe der ausgewiesenen Fläche ist nicht nur in Re­
lation zur Gemeindegröße, sondern auch zur Größe der 

. Gemeindegebietsteile zu setzen, die für eine Windener­
gienutzung nicht in Betracht kommen (BVerwG, Urt. v. 
17 . 1 2 . 2 0 0 2  - 4 C 1 5 . 1 ) .  Das Planungskonzept muss im 
Ansatz so ausgerichtet sein, dass eine spätere Windener­
gienutzung auf Grund der prognostizierten Windhöffig­
keit tatsächlich möglich ist. Der Planungsträger muss 
die Entscheidung des Gesetzgebers, Windenergieanlagen 
im Außenbereich zu privilegieren (§ 35 Absatz 1 Num­
mer 5 BauGB), beachten und für die Windenergienut­
zung im Plangebiet in substantieller Weise Raum schaf­
fen. Nur auf diese Weise kann er den Vorwurf einer 
unzulässigen Negativplanung entkräften. Wo die Grenze 
zur unzulässigen Negativplanung verläuft, lässt sich 
nicht abstrakt bestimmen. Ob diese Grenze überschrit­
ten ist, kann nur angesichts der tatsächlichen Verhält­
nisse im jeweiligen Planungsraum entschieden werden 
(BVerwG, Urt. v.  1 3 . 3 .2 0 0 3  - 4 C 4. 02-) .  Das Bundesver­
waltungsgericht hat sich dagegen ausgesprochen, die 
Frage, ob ein Plan der Windenergie substantiell Raum 
verschaffe, ausschließlich nach dem Verhältnis zwischen 
der Größe der im Flächennutzungsplan dargestellten 
Konzentrationsfläche und der Größe derjenigen Potenzi­
alflächen zu beantworten, die sich nach Abzug der har­
ten Tabuzonen von der Gesamtheit der gemeindlichen 
Außenbereichsflächen ergibt.  Das Bundesverwaltungsge­
richt hat die Entscheidung, anhand welcher Kriterien 
sich beantworten lässt, ob eine Konzentrationsflächen­
planung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches 
für die Nutzung der Windenergie in substanzieller Weise 
Raum schafft, den Tatsachengerichten vorbehalten 
(BVerwG, Beschl. v. 2 9 . 3 . 2 0 1 0  - 4 BN 65 .09 )  und ver­
schiedene Modelle gebilligt (vgl . BVerwG, Beschl . v. 
2 2 .4. 2 0 1 0  - 4 B 6 8 . 0 9  - und Urt. v.  2 0 . 5 . 2 0 1 0  - 4 C 7 . 09 ) .  
Daran hält das Bundesverwaltungsgericht mit dem 
Zusatz fest, dass die von den Tatsachengerichten entwi­
ckelten Kriterien revisionsrechtlich hinzunehmen sind, 
wenn sie nicht von einem Rechtsirrtum infiziert sind, ge­
gen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze ver­
stoßen oder ansonsten für die Beurteilung des Sachver-

halts schlechthin ungeeignet sind (BVerwG, Urt. 
1 3 . 1 2 . 2 0 1 2  - 4 CN 1 . 1 1 ) .  

I n  dem Urteil vom 2 0 .  Mai 2 0 1 0  hat das Bundesverwal­
tungsgericht (Az . 4 C 7 . 09 )  beispielsweise eine Beurtei­
lung der Frage nach der Schaffung substantiellen Raums 
für die Windenergie gebilligt, in die sowohl verschiedene 
Relationen, als auch andere Gesichtspunkte wie etwa 
das Gewicht der Ausschlusskriterien eingeflossen sind. 
Kriterien für die Bewertung können unter anderem sein: 
Größe der Konzentrationsfläche im Vergleich zur Ge­
meindegebietsgröße, zur Größe der im Regionalplan 
Südhessen vorgesehenen Mindestgröße für Konzentrati­
onsflächen für Windenergieanlagen und zur Größe der 
für die Nutzung der Windenergie reservierten Flächen in 
den Nachbargemeinden; Anzahl und Energiemenge der 
Windenergieanlagen. 

Bei der Darstellung von Konzentrationszpnen kann bei­
spielsweise auch auf die Ausweisung solcher Gebiete 
verzichtet werden, die zu einer Einkreisung von Sied­
lungsbereichen führen würden (OVG Magdeburg, Be­
schl . v.  1 6 . 3 . 2 0 1 2  - 2 L 2/1 1 ) .  

In  der Begründung des Flächennutzungsplans ist im 
Einzelnen darzustellen, welche Zielsetzung und Krite­
rien für die Abgrenzung der Konzentrationszonen maß­
gebend waren. Die gemeindliche Entscheidung muss je­
doch nicht nur Auskunft darüber geben, von welchen 
Erwägungen die positive Standortausweisung getragen 
wird, sondern auch deutlich machen, welche Gründe es 
rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windener­
gieanlagen freizuhalten (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
1 5 . 9 . 2 0 0 9  - 4 BN 2 5 .09 ) .  Ein schlüssiges Gesamtkonzept 
liegt jedoch nur dann vor, wenn die Gemeinde die als 
abwägungserheblich zu erkennenden Belange vollstän­
dig ermittelt (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 
2 8 . 2 . 2 0 0 8  - 1 c 1 1 1 3 1/07) .  

4.3.3 
Differenzierung nach harten und weichen Tabuzonen 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt in dem Urteil vom 
1 3 .  Dezember 2 0 1 2  fest, dass sich die Gemeinde den Un­
terschied zwischen harten und weichen Tabuzonen be­
wusst machen und ihn dokumentieren muss, da die bei­
den Arten der Tabuzonen nicht demselben rechtlichen 
Regime unterliegen. 

Bei den harten Tabuzonen handelt es sich um Flächen, 
deren Bereitstellung für die Windenergienutzung an § 1 
Absatz 3 Satz 1 des Baugesetzbuches scheitert . Danach 
haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, so­
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Nicht erforderlich ist ein 
Bauleitplan, wenn seiner Verwirklichung auf unabseh­
bare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im 
Wege stehen (vgl . BVerwG, Urt. v.  1 8 . 3 . 2 0 04 - 4 CN 
4.03 ) .  Harte Tabuflächen können sich aus dem Fachrecht 
und den Zielen der Raumordnung ergeben. Sie sind einer 
Abwägung zwischen den Belangen der Windenergienut­
zung und widerstreitenden Belangen (§ 1 Absatz 7 
BauGB) entzogen. 

Demgegenüber sind weiche Tabuzonen zu den Flächen 
zu rechnen, die einer Berücksichtigung im Rahmen der 
Abwägung zugänglich sind. Zwar dürfen sie anhand ein­
heitlicher Kriterien ermittelt und vorab ausgeschieden 
werden, bevor diejenigen Belange abgewogen werden, 
die im Einzelfall für und gegen die Nutzung einer Fläche 
für die Windenergie sprechen. Das ändert aber nichts 
daran, dass sie keine eigenständige Kategorie im System 
des Rechts der Bauleitplanung bilden, sondern der 
Ebene der Abwägung zuzuordnen sind. Sie sind disponi­
bel, was sich daran zeigt, dass städtebauliche Gesichts­
punkte hier nicht von vornherein vorrangig sind und der 
Plangeber die weichen Tabuzonen, einer erneuten Be­
trachtung und Bewertung unterziehen muss, wenn er als 
Ergebnis seiner Untersuchung erkennt, dass er für die 
Windenergienutzung nicht substanziell Raum schafft 
(BVerwG, Urt. v. 1 3 . 1 2 . 2 0 1 2  - 4 CN 1 . 1 1 ) .  

Die  Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft - somit 
auch die kommunale Bauleitplanung - regeln die Ge­
meinden im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor­
tung. Die kommunale Bauleitplanung ist insofern über 
das Fachrecht und die Ziele der Raumordnung begrenzt.  
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Auf dieser Begrenzung fußt die Differenzierung zwi­
schen harten und weichen Tabuzonen. Harte Tabuzonen 
ergeben sich somit über das Fachrecht und die Ziele der 
Raumordnung, während die planerische Entscheidung 
über weiche Tabuzonen dem Bereich der kommunalen 
Planungshoheit zuzuordnen ist. 

Die von der Rechtsprechung geforderte Differenzierung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen knüpft an das 
Gebot der Abwägung gemäß § 1 Absatz 7 des Baugesetz­
buches an, das heißt zum Zeitpunkt der Abwägung muss 
sich die Gemeinde über die geforderte Differenzierung 
zwischen harten und weichen Tabuzonen im Klaren sein. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge­
richtes vollzieht sich die Ausarbeitung des Planungskon­
zepts jedoch abschnittsweise (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
1 5 . 9 . 2 0 0 9  - 4 BN 2 5 . 09) .  In einem ersten Arbeitsschritt 
sind diejenigen Bereiche als Tabuzonen zu ermitteln be­
ziehungsweise zu definieren, die für die Nutzung der 
Windenergie nicht zur Verfügung stehen. Die Tabuzonen 
lassen sich in harte und weiche untergliedern. Der Be­
griff der harten Tabuzonen dient der Kennzeichnung 
von Gemeindegebietsteilen, die für eine Windenergie­
nutzung, aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht 
kommen, mithin für eine Windenergienutzung schlecht­
hin ungeeignet sind, mit dem Begriff der weichen Tabu­
zonen werden Bereiche des Gemeindegebiets erfasst, in 
denen nach dem Willen der Gemeinde aus unterschiedli­
chen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen 
von vornherein ausgeschlossen werden „ soll" (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 2 1 .1 0 . 2004 - 4 C 2 . 04) .  Die Potenzialflä­
chen, die nach Abzug der harten und weichen Tabuzo­
nen übrig bleiben, sind in einem weiteren Arbeitsschritt 
zu den auf ihnen konkurrierenden Nutzungen in Bezie­
hung zu setzen, das heißt die öffentlichen Belange, die 
gegen die Ausweisung eines Landschaftsraums als Kon­
zentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzu­
wägen, der Windenergienutzung an geeigneten Standor­
ten eine Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches gerecht 
wird (BVerwG, Urt. v. 1 3 . 1 2 .2 0 1 2  - 4 CN 1 . 1 1 ) .  

I m  Erarbeitungsprozess eines Flächennutzungsplans 
kann sich die gemeindliche Bewertung einer Tabuzone 
in hart und weich jedoch ändern, da die Gemeinde erst 
über die Beteiligung der jeweiligen Fachbehörden Klar­
heit darüber erlangt, ob ein Bereich für die Wind­
energienutzung schlechthin ungeeignet ist oder zur 
Disposition steht. Hierbei bildet die Stellungnahme der 
zuständigen Fachbehörde ein gewichtiges Indiz 
(BV�rwG, Urt. v. 1 7 . 1 2 . 2 0 0 2  - 4 C 1 5 . 0 1) .  Auch ist es ei­
ner Gemeinde unbenommen, Planungen in Bereichen 
vorzusehen, die zwar zum Beginn des Planungsprozesses 
fachrechtlich oder raumordnungsrechtlich blockiert 
�ind, bei denen die Gemeinde jedoch eine entsprechende 
Anderung der fachrechtlichen oder raumordnungsrecht­
lichen Beurteilungsgrundlage anregt beziehungsweise 
beantragt. 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG NRW, Urt. v. 
2 2 . 9 . 2 0 15 ,  10 D 82113 .NE) hat die Auffassung vertreten, 
dass Waldflächen grundsätzlich keine harten Tabuzonen 
sind. Nach dem Forstrecht ist es nicht möglich, Wind­
energieanlagen im Wald ohne vorherige Waldumwand­
lungsgenehmigung nach § 39 des Landesforstgesetzes zu 
errichten. Das Forstrecht eröffnet jedoch mit der Wald­
umwandlung die Möglichkeit, den Standort der Wind­
energieanlage aus dem Forstrecht zu entlassen. Wenn die 
zuständige Forstbehörde im Verfahren zur Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans eine Waldumwandlung für 
bestimmte Waldbereiche in Aussicht stellt, ist es der Ge­
meinde grundsätzlich möglich, eine Konzentrationszone 
für Windenergie im Wald darzustellen. Ist eine Waldum­
wandlung nicht möglich, sind die Waldflächen als harte 
Tabuzonen anzusehen. Dabei ist zu beachten, dass die 
Tabukriterien abstrakt definiert und einheitlich angelegt 
werden müssen. Für eine differenzierte ortsbezogene 
Anwendung der Restriktionskriterien ist bei der Ermitt­
lung der Potenzialflächen kein Raum. Die Betrachtung 
der konkreten örtlichen Verhältnisse erfolgt erst auf der 
nächsten Stufe, nämlich wenn es darum geht, für die je­
weilige Potenzialfläche im Wege der Abwägung zu ent­
scheiden, ob sich auf ihr die Windenergie oder eine an­
dere Nutzung durchsetzen soll (ygl . BVerwG, Beschl . v. 
1 5 . 9 . 2 0 0 9  - 4 BN 2 5/09) .  Für die Ermittlung von Tabube-

reichen reicht es beispielsweise nicht aus, festzustellen, 
dass auf einzelnen Waldflächen eine Waldumwandlung 
in Aussicht gestellt wird, wenn im Planungsraum ver­
gleichbare Flächen zur Verfügung stehen. Die Tabukri­
terien müssen für den Pla"nungsraum abstrakt definiert 
und einheitlich angelegt sein. Für den Bereich des Wal­
des würde dies erfordern, dass abstrakte einheitliche 
Differenzierungen erforderlich sind, welche Arten von 
Wald für eine Windenergienutzung zur Verfügung ste­
hen oder stehen sollen und welche Arten von Wald diese 
Nutzung nicht zulassen. Die Differenzierung kann sich 
aus naturräumlichen Gegebenheiten wie einer vorhande­
nen Vorbelastung von Flächen oder einer Bewertung der 
Waldflächen ergeben. Lässt sich eine derartige Differen­
zierung nicht vornehmen, kann eine Bewertung nach den 
Kriterien des Leitfadens „Rahmenbedingungen für 
Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein­
Westfalen" in der jeweils gültigen Fassung (abrufbar un­
ter https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/ 
PDFs/klima/leitfaden_ wind_im_ wald.pdf) erfolgen. 

Die jeweiligen Fachbehörden sind insofern gehalten, im 
Aufstellungsverfahren zum Flächennutzungsplan der 
Gemeinde verbindlich zu erklären, dass bestimmte Flä­
chen für eine Windenergienutzung grundsätzlich in 
Frage kommen und sie - falls erforderli�h - eine entspre­
chende Ausnahme oder Befreiung in Aussicht stellen. 
Nur über diese Auskunft ist es der Gemeinde möglich, 
zum Zeitpunkt der Abwägung (Feststellungsbeschluss) 
verlässliche Aussagen über die Qualität der jeweiligen 
Tabuzone zu treffen. Dies entbindet die Gemeinde je­
doch nicht, die geforderte Unterscheidung in harte und 
weiche Tabuzonen zunächst selber vorzunehmen. Ist sich 
eine Gemeinde, auch mit Unterstützung der jeweiligen 
Fachbehörde, nicht sicher, ob eine Fläche zu den harten 
oder weichen Tabuzonen zu zählen ist, kann sie einen 
Fehler im Abwägungsvorgang dadurch vermeiden, dass 
sie unterstellt, bei der Fläche handele es sich um eine 
weiche Tabufläche, und die maßgeblichen Kriterien bei 
der Abwägung den Belangen der Windenergie vorzieht 
(OVG NRW, Urt. v .  2 6 . 9 . 2 0 1 3  - 16 A 12 94/08 ;  - 16 A 
1 2 95/0 8 ;  - 1 6  A 1 2 9 6/08) .  
Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder § 1 3  des 
Baugesetzbuches beteiligt wurden, haben ihre Planun­
gen gemäß § 7 des Baugesetzbuches dem Flächennut­
zungsplan insoweit anzupassen, als sie diesem Plan nicht 
widersprochen haben. Besteht jedoch beispielsweise bei 
Inkrafttreten des Flächennutzungsplans mit der Rechts­
wirkung des § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches 
ein Widerspruch zwischen dem Landschaftsplan und 
dem Flächennutzungsplan und -der Träger der Land­
schaftsplanung hat im Flächennutzungsplanverfahren 
nicht widersprochen, ist der Landschaftsplan zwar 
grundsätzlich anzupassen, soweit nicht in eine Aus­
nahme- oder Befreiungslage hineingeplant 'werden kann 
(S. Nummer 8 . 2 . 2 . 5 ) .  Um für den Zeitpunkt des Inkraft­
tretens .des Flächennutzungsplans einem Plankonflikt 
vorzubeugen, der im Ergebnis auch zu einem Ausschluss 
der Windenergienutzung innerhalb der Ko_nzentrations­
zone führen könnte, wird empfohlen, vor J\.nderung des 
Flächennutzungsplans die entsprechende Anderung des 
L,andschaftsplans abzuwarten. Dabei ist eine parallele 
Anderung des Landschaftsplanes möglich. 

Das Oberverwaltungsgericht NRW weist grundsätzlich 
auf die fachrechtlichen Schranken der Bauleitplanung 
hin, die durch die Bauleitplanung selber nicht überwun­
den werden können (Urt. v. 1 . 7 . 2 0 1 3  - 2 D 46/12 .NE) .  
Wie oben bereits ausgeführt, i st  es der planenden Ge­
meinde jedoch möglich, eine entsprechende Änderung 
der fachrechtlichen oder raumordnungsrechtlichen Be­
urteilungsgrundlage anzuregen beziehungsweise zu be­
antragen. Bezüglich der naturschutzrechtlichen bedeut­
samen Gebiete findet sich in den Nummer 8 . 2 . 2 . 2  und 
8 . 2 . 2 . 5  eine entsprechend begründete Zuordnung zu har­
ten und weichen Tabuzonen. 

Grafik „ Prüfschritte Konzentrationszonenplanung " siehe 
Anhang. 

4.3.4 

Änderung der Konzentrationszonen 

Plant eine Gemeinde zusätzliche Konzentrationszonen, 
verändert sie die Darstellung von Konzentrationszonen 
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oder werden einzelne Zonen aufgehoben, bedarf es einer 
erneuten Abwägung. 

Bei einem Eingriff in einen einmal hergestellten Aus­
gleich zwischen Positiv- und Negativausweisungen ver­
schiebt sich das Gesamtgefüge des Planungskonzepts. Im 
Hinblick auf diese Wirkungen muss die Gemeinde erneut 
in die Abwägung der für und gegen die wegfallenden 
oder hinzutretenden Standorte sprechenden Belange 
eintreten und dabei das gesamte Gemeindegebiet erneut 
in den Blick nehmen (vgl . OVG NRW, Urt. v. 1 9.6.2 0 0 7  -
8 A 2 6 7 7/06). Kann eine Gemeinde bei dieser Abwägung 
auf bereits vorhandenes Abwägungsmaterial - beispiels­
weise der Ermittlung der Windhöffigkeit - zurückgrei­
fen, ist dies zulässig, soweit diese Untersuchungen noch 
aktuell sind und sie die Gemeinde in die Lage versetzen, 
zum Zeitpunkt der Abwägung den entsprechenden Be­
lang ausreichend ermittelt zu haben. 

Dabei ist es durchaus möglich, bestehende Konzentrati­
onszonen anders zu bewerten als neue. Eine differen­
zierte Behandlung von Bestand und Neuplanung ist der 
Bauleitplanung, beispielsweise bei der Bauleitplanung in 
Gemengelagen, insgesamt nicht fremd. Hat eine Ge­
meinde beispielsweise im Rahmen eines früheren Bau­
leitplanverfahrens Abstände von 5 0 0  Metern zu Einzel­
gehöften im Außenbereich als weiches Tabukriterium 
gesetzt, kann dies zur Folge haben, dass die so ermittel­
ten Konzentrationszonen bei einem neuen - nun größe­
ren - Abstand von zum Beispiel 6 5 0  Metern deutlich 
kleiner aus- beziehungsweise in Gänze wegfielen. Ent­
spricht dies nicht den planerischen Vorstellungen der 
Gemeinde, ist es durchaus denkbar, dass sie in ihrem ak­
tuellen Konzept für die bestehenden Konzentrationszo­
nen die bisherigen Abstände beibehält und für weitere 
Konzentrationszonen auch andere Abstände wählt. Die 
für eine differenzierte Behandlung von Bestand und 
Neuplanung sprechenden Gründe sind in der Abwägung 
und der Begründung nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Weist die Gemeinde neue Konzentrationszonen aus , folgt 
daraus nicht, dass die vorhandenen Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes zur Erzielung der Konzentrati­
onswirkung nach § 35 · Absatz 3 Satz 3 des Baugesetz­
buches nicht ausreichend sind (§  249 Absatz 1 BauGB).  
Es ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass die 
bisherigen Ausweisungen ausreichend waren, um der 
Windenergienutzung }n substantieller Weise Rechnung 
zu tragen. Auch im Fall einer Neuausweisung von Kon­
zentrationszonen für Windenergie müssen alle Zonen im 
Planungsraum aus einem schlüssigen Gesamtkonzept 
abgeleitet sein. Eine davon abweichende isolierte Pla­
nung zusätzlicher Zonen ohne Beachtung des bisherigen 
Windenergiekonzeptes ist nicht durch § 249 Absatz 1 des 
Baugesetzbuches gedeckt. 

Bei der Aufhebung einzelner Konzentrationszonen ist 
die Frage, ob der Plan der Windenergie substantiell 
Raum verschafft, zu prüfen. Dazu wird auf die Ausfüh­
rungen unter Nummer. 4.3.2 verwiesen. Weiterhin sollte 
die Frage möglicher Entschädigungsansprüche (siehe 
Nummer 4. 8)  geprüft werden. 

4.3.5 
Sachlicher und räumlicher Teilflächennutzungsplan 

Nach § 5 Absatz 2 Buchstabe b des Baugesetzbuches 
können für Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
mit den Rechtswirkungen des § 35 Absatz 3 Satz 3 des 
Baugesetzbuches auch sachliche Teilfiächennutzungs­
pläne aufgestellt werden; sie können auch für Teile des 
Gemeindegebietes aufgestellt werden (sachliche und 
räumliche Teilfiächennutzungspläne) . Die Anforderun­
gen an die kommunale Planung zur Erlangung der Aus­
schlusswirkung beziehen sich dann nur auf das Gebiet 
des räumlichen Teilfiächennutzungsplanes.  Ein Gesamt­
konzept für das gesamte Gemeindegebiet ist in diesem 
Fall mithin nicht erforderlich. Ein räumlicher Teil­
fiächennutzungsplan kann möglicherweise sinnvoll für 
Kommunen sein, die bisher noch keine Konzentrations­
zonen für Windenergieanlagen ausgewiesen haben. Die­
ses Instrument kann dann zweckmäßig sein, wenn in ei­
nem Teil des Gemeindegebiets für die Windenergie 
städtebaulich begründet kein Steuerungsanlass besteht, 
sondern die Windenergie über § 3 5  Absatz 1 ·Nummer 5 
des Baugesetzbuches zulässig sein soll. Wenn Gemeinden 

bereits über Konzentrationszonen für die Windenergie­
nutzung im gesamten Gemeindegebiet verfügen, ist vom 
Gebrauch des räumlichen Teilfiächennutzungsplanes ab­
zuraten, da eine rechtssichere Abwägung aufgrund des 
vorhandenen Gesamtkonzepts kaum möglich erscheint. 
4.3.6 
Konzentrationszonen entlang vorhandener Infrastruktur 

Bei der Erarbeitung eines schlüssigen Plankonzepts zur 
Steuerung der Standorte von Windenergieanlagen kön­
nen Überlegungen zur Standortwahl von Windenergie­
anlagen entlang von Infrastrukturtrassen zum Tragen 
kommen. 
Der Ansatz dabei ist, dass unter bestimmten Umständen 
vergleichbare oder ähnliche Umweltauswirkungen von 
Infrastrukturtrassen und Windenergieanlagen bestehen, 
die sich so überlagern, dass die Trassenkorridore , die 
durch die bestehenden Belastungen bereits in ihrer Wer­
tigkeit gemindert werden, durch eine zusätzliche Belas­
tung durch neue Windenergieanlagen nicht oder eher ge­
ringfügig weiter entwertet werden. Ausgehend von 
diesem Ansatz könnte begründet werden, dass die Wer­
tigkeit von Gebietskategorien mit Ausschlusscharakter, 
zum Beispiel bestimmte Landschaftsschutzgebiete, ver­
mindert beziehungsweise die geltenden Abstandsrege­
lungen in derart durch Vorbelastung betroffenen Räu­
men relativiert werden können. In· der Begründung des 
Flächennutzungsplans sollte .dargelegt werden, ob es 
sich um die Einschätzung einer Fachbehörde oder um 
eine planerische Erwägung der Gemeinde handelt , um 
diese Frage auch schlüssig im Planungskonzept (Diffe­
renzierung in harte und weiche Tabukriterien) abbilden 
zu können. Die von den jeweiligen Infrastrukturachsen 
(Bundesfernstraßen, Hauptschienenwege,  Hochspan­
nungsfreileitungen) in unterschiedlicher Weise aus­
gehenden Vorbelastungen, insbesondere Lärm und 
Landschaftsbeeinträchtigungen, können dazu genutzt 
werden, zusätzliche Belastungen durch Windenergiean­
lagen hier verstärkt zu bündeln und dafür bisher nicht 
belastete , ungestörte Landschaftsbereiche zu schonen. 
Die Anbauverbots- beziehungsweise Anbaubeschrän­
kungszonen zu Infrastrukturtrassen (siehe Nummer 8 . 2 .5 
zu Straßen) sind zu beachten. Detailliertere Ausführun­
gen können der Studie „Abschätzung der Ausbaupoten­
tiale der Windenergie an Infrastrukturachsen und 
Entwicklung der Kriterien der Zulässigkeit" der Pla­
nungsbüros Bosch & Partner, Peters Umweltplanung, 
Deutsche WindGuard, Prof. Stefan Klinski und Otto­
von-Guericke-Uni versi tä t Magdeburg, Abschlussbericht 
vom 3 1. März 2 0 0 9  entnommen werden. Bei der konkre­
ten Anlagenplanung ist Nummer 5.2.1.4 zu beachten. 
4.3.7 

Höhenbegrenzungen 

Nach § 1 6  Absatz 1 der Baunutzungsverordnung kann 
die Höhe baulicher Anlagen begrenzt werden. Höhenbe­
schränkungen sind zulässig, wenn sie aus der konkreten 
Situation abgeleitet und städtebaulich begründet sind. 
Nicht jede Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 
begründet eine städtebauliche Höhenbeschränkung; es 
müssen konkrete Gründe vorliegen, die im . Einzelfall 
dazu führen, dass die städtebauliche Situation relevant 
negativ verändert wird. 
Bei der Ausweisung einer Konzentrationszone mit Hö­
henbeschränkung muss in die Abwägung eingestellt 
werden, dass die Konzentrationszone zwar nicht einen 
optimalen Ertrag ermöglichen soll, aber auch unter Be­
rücksichtigung der beschränkenden Regelungen wirt­
schaftlich noch sinnvoll genutzt werden kann (siehe 
auch Nummer 4.9). Nach heutigem Kenntnisstand ist 
dies mit der in zahlreichen Konzentrationszonen zu fin­
denden Beschränkung auf Anlagenhöhen bis zu 1 0 0  Me­
ter in der Regel nicht zu erreichen. Hingegen lassen sich 
neu zu errichtende Anlagen im Offenland in der Regel 
oberhalb einer Gesamthöhe von 1 5 0  Metern und auf 
Waldflächen in der Regel ab einer Gesamthöhe von 
1 8 0  Metern wirtschaftlich betreiben. Die erforderliche 
Gesamthöhe kann im Einzelfall je nach Windhöffigkeit 
und Geländerauhigkeit höher oder geringer ausfallen. Ist 
eine ausgewiesene Konzentrationszone in sieben Jahren 
(Plangewährleistungsfrist nach § 42 Absatz 2 BauGB) 
nach Ausweisung mit Höhenbegrenzung nicht oder nur 
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ganz unwesentlich genutzt worden, wird der Kommune 
empfohlen, die Ausweisung dieser Konzentrationszone 
mit Höhenbeschränkung zu überprüfen. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt , dass die 
Fläche, die der Errichtung von Windenergieanlagen vor­
behalten ist, nicht so beschaffen sein muss, dass sie eine 
bestmögliche Ausnutzung gewährleistet. Es reicht aus, 
wenn an dem Standort die Voraussetzungen für eine 
dem Zweck angemessene Nutzung gegeben sind 
(BVerwG, Urt .  v. 1 7 . 1 � . 2 0 0 2  - 4 C 1 5 . 0 1 ;  Beschl . v. 
2 .4.2 0 1 3  - 4 BN 37 . 1 2 ) .  
Bestehende Höhenbeschränkungen etwa von 1 0 0  Metern 
bilden dennoch derzeit in vielen Regionen ein bedeuten­
des Hemmnis bei der Realisierung geplanter Repowe­
ring-Vorhaben. Für die Realisierung von Repowering­
Vorhaben eignen sich nur Windenergieanlagen der 
Multimegawattklasse. Diese erreichen aber eine erheb­
lich höhere Gesamthöhe als 1 0 0  Meter. Den Gemeinden 
wird daher empfohlen, die Höhenbegrenzung zu über­
prüfen und aufzuheben, wenn sie die Nutzungsmöglich­
keiten der ausgewiesenen Flächen im Rahmen des 
Erstausbaus oder des Repowerings erweitern wollen. 
Die Frage, welche Belange bei einer isolierten Aufhe­
bung von Höhenbeschränkungen im Rahmen der ge­
meindlichen Planung geprüft werden müssen und inwie­
weit das Gesamtgefüge des Planungskonzepts in den 
Blick genommen werden muss, ist unter Berücksichti­
gung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden, das 
heißt insbesondere im Hinblick auf die städtebaulichen 
oder fachrechtlichen Gründe, die der Höhenbeschrän­
kung zugrunde lagen. 
Werden in einem Flächennutzungsplan zusätzliche Flä­
chen für die Nutzung von Windenergie dargestellt, folgt 
daraus nicht, dass die vorhandenen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans zur Erzielung der Rechtswirkun­
gen des § 35 Absatz 3 Satz 3 nicht ausreichend sind. Dies 
gilt gemäß § 249 Absat� 1 Satz 2 des Baugesetzbuches 
entsprechend bei der Anderung oder Aufhebung von 
Darstellungen zum Maß der baulichen Nutzung (Höhen­
begrenzungen) . Die Akzeptanz einer Hinderniskenn­
zeichnung (insbesondere Befeuerung) ab 1 0 0  Meter An­
lagenhöhe lässt sich auch ohne Höhenbeschränkung 
durch Auflagen zu technischen Maßnahmen verbessern. 
Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn­
zeichnung von Luftfahrthindernissen (A VV Luftfahrt­
kennzeichnung) ist es schon seit 2 0 0 7  möglich, insbeson­
dere durch die Verwendung von Sichtweitenmessgeräten 
bei guter Sicht die Befeuerung zu reduzieren und über­
dies zu synchronisieren und nach unten abzuschirmen. 
Mit der Novellierung der Allgemeinen Verwaltungsvor­
schrift 2 0 1 5  wurden rechtliche Rahmenbedingungen ge­
schaffen, die die bisherigen Maßnahmen zur Stör­
wirkungsminimierung bei der Kennzeichnung von 
Windenergieanlagen erheblich erweitern. Hierzu gehört 
unter anderem die neu eingeführte Möglichkeit einer be­
darfsgesteuerten Nachtkennzeichnung für Windenergie­
anlagen. Daneben werden im Rahmen der Nachtkenn­
zeichnung Obergrenzen für die Lichtstärke sowie 
begrenzende Abstrahlwinkel definiert und die bisherige 
Ermessens-Vorschrift für die Synchronisierung von Feu­
ern wird nunmehr 'verpflichtend. Die Anforderungen an 
die Hindernisbefeuerungsebenen am Turm von Wind­
energieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 
1 5 0  Metern über Grund werden dahingehend neu ge­
fasst, dass für einen großen Teil der Windenergieanlagen 
künftig weniger Hindernisbefeuerungsebenen erforder­
lich werden. 
Die neue Möglichkeit der bedarfsgerechten Befeuerung 
kann dem Projektierenden im immissionsschutzrechtli­
chen Genehmigungsverfahren als Auflage aufgegeben 
werden, sofern die Luftfahrtbehörde die erforderliche 
Zustimmung erteilt hat und die wirtschaftliche Verhält­
nismäßigkeit gegeben ist. Technisch zuverlässige Lösun­
gen zur Minderung der Lichtimmissionen können Hö­
henbeschränkungen entbehrlich machen. 
Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Bundes­
wehr hat diese ihr Nachttiefflugsystem untersucht. In 
einem ersten Schritt konnte die Bundeswehr im beste­
henden Nachttiefflugsystem ad hoc zahlreiche Strecken­
abschnitte identifizieren, unter denen Bauhöhen von 
Windenergieanlagen bis zu einer maximalen Höhe von 

2 1 3  Metern über Grund zulässig sind. In einem nächsten 
Schritt konnte aufgrund der Standortentscheidungen 
und unter Berücksichtigung der künftigen Luftfahrzeug­
flotten- und Fähigkeitsentwicklung eine bundesweite 
bedarfsabhängige Anhebung der Untergrenze des 
Nachttiefflugsystems um etwa 1 0 0  Meter ermöglicht 
werden. Mit dieser Entscheidung der Bundeswehr ent­
fallen zuvor geltend gemachte Rechtfertigungen für 
Bauhöhenbeschränkungen für Windenergieanlagen aus 
Gründen militärischer Tiefflugübungsstrecken bis zu ei­
ner Höhe von 2 1 3  Metern über Grund. Bei der Überprü­
fung bestehender Höhenbegrenzungen sollten die Ge­
meinden dies berücksichtigen. 

4.3.8 

Sicherung der Planung 

Die Zurückstellung von Baugesuchen zur Sicherung der 
gemeindlichen Planungshoheit ist unter den Vorausset­
zungen des § 15 Absatz 3 des Baugesetzbuches (für Vor­
haben nach § 35 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 BauGB) mög­
lich. Diese Regelung ist auf immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren entsprechend anwendbar (OVG 
NRW, Beschl. v. 1 8 . 1 2 . 2 0 14 - 8 B 646/14) .  

D i e  Prognose einer Gefährdung der gemeindlichen Pla­
nung ist gerechtfertigt, wenn objektive Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass das zur Genehmigung gestellte 
Vorhaben dieser Planung - nach dem jeweiligen Stand 
des Planungsverfahrens und gemessen an der Plankon­
zeption und den Planzielen - widerspricht oder dass ein 
solcher Widerspruch zumindest möglich ist. Dies kann 
auch dann der Fall sein, wenn das Vorhaben nach dem 
aktuellen Planungsstand innerhalb einer in Aussicht ge­
nommenen Konzentrationszone liegen würde, solange 
noch nicht hinreichend sicher damit gerechnet werden 
kann, dass es hierbei verbleibt (OVG NRW, Beschl . v. 
1 8 . 1 2 . 2 0 14 - 8 B 646/14) .  

Der Zeitraum der Zurückstellung ist i n  dem Zurückstel­
lungsbescheid anzugeben und darf längstens ein Jahr ab 
Zugang des Bescheids betragen. Die Zeit zwischen dem 
Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde 
bis zur Zustellung des Zurückstellungsbescheides wird 
auf die Jahresfrist nur insoweit nicht angerechnet, als 
dieser Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs er­
forderlich war (§ 15 Absatz 3 Satz 2 BauGB) .  Die Ge­
meinde hat den Zurückstellungsantrag innerhalb von 
sechs Monaten zu stellen, nachdem sie erstmals in einem 
Verwaltungsverfahren förmlich (z .B. im Rahmen einer 
Beteiligung nach § 36 BauGB) von dem Bauvorhaben 
Kenntnis erlangt hat, § 15 Absatz 3 Satz 3 des Bauge­
setzbuches. 

§ 1 5  Absatz 3 Satz 4 des Baugesetzbuches ermöglicht, 
die Entscheidung über ein Baugesuch für ein Vorhaben 
nach § 35 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 des Baugesetzbuches 
um ein weiteres Jahr auszusetzen, wenn hierfür beson­
dere Umstände vorliegen. Ein Planverfahren ist in die­
sem Sinn durch besondere Umstände gekennzeichnet, 
wenn es sich von dem allgemeinen Rahmen der üblichen 
städtebaulichen Planungstätigkeit wesentlich abhebt .  
Das ist  der Fall , wenn das Planverfahren Besonderheiten 
des Umfangs , des Schwierigkeitsgrades oder des Ver­
fahrensablaufs aufweist. Vergleichsmaßstab ist der 
allgemeine Rahmen der üblichen städtebaulichen Pla­
nungstätigkeit , nicht lediglich die sonstige Kon­
zentrationsflächenplanung. Notwendig ist, dass die Auf­
stellung des Plans gerade wegen dieser Besonderheiten 
mehr als die übliche Zeit erfordert. Die Gemeinde darf 
die Verzögerung nicht zu vertreten haben (OVG NRW, 
Beschl . v. 2 5 . 1 1 . 2 0 14 - 8 B 6 9 0/14).  

Als besondere Umstände können insbesondere in Be­
tracht kommen: 

a) Gutachten zu Umweltauswirkungen sind nicht abge­
schlossen. 

b) Stellungnahmen beteiligter Behörden liegen wegen 
erforderlicher, insbesondere auch rechtlicher Maß­
nahmen noch nicht vor. 

c) Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 und 
§ 4a Absatz 3 des Baugesetzbuches (erneute öffentli­
che Auslegung) und deren Auswertung sind noch 
nicht abgeschlossen. 
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d) Die interkommunale Zusammenarbeit nach � 2 Ab­
satz 2 des Baugesetzbuches erfordert eine umfangrei­
chere Abstimmung und damit einen erhöhten Zeit­
aufwand. 

Der Antrag nach § 15 Absatz 3 Satz 4 des Baugesetzbu­
ches sollte im Blick auf die anstehende Entscheidung 
über die Genehmigung der betreffenden Vorhaben so 
rechtzeitig gestellt werden, dass sich die Zurückstellung 
um einen weiteren Zeitraum unmittelbar an den Ablauf 
der ersten Zurückstellung anschließt. Die übliche Bear­
beitungszeit bei der Genehmigungsbehörde ist dabei zu 
berücksichtigen. Die Gemeinde legt bei der Antragstel­
lung die besonderen Umstände für die Verlängerung dar. 

Der Zurückstellungsantrag ist nicht mehr möglich, wenn 
die Genehmigung erteilt ist. 

4.4 

Bebauungsplan 

Die Gemeinde kann die Errichtung von Windenergiean­
lagen in im Flächennutzungsplan dargestellten Konzent­
rationszonen einer Feinsteuerung durch Bebauungspläne 
(zum Beispiel Festlegung der Standorte der Anlagen) un­
terziehen und diese Bebauungsplanung durch eine Ver­
änderungssperre sichern. Die Aufstellung eines Bebau­
ungsplanes kann insbesondere zur Ermöglichung eines 
Repowering sinnvoll sein (vgl. Nummer 4.9). 

Die Sonderregelungen des § 249 Absatz 1 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuches gelten für Bebauungspläne, die aus 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt 
werden, entsprechend (vgl. § 249 Absatz 1 Satz 3 
BauGB). 

Die Gemeinde kann den Abstand von Windenergieanla­
gen untereinander in einem Bebauungsplan dadurch 
steuern, dass sie Baugrenzen festsetzt, innerhalb derer 
jeweils nur eine Windenergieanlage Platz findet. Im Be­
bauungsplan können sowohl Baugrenzen festgesetzt 
werden, die allein für Fundament und Turm gelten, als 
auch Baugrenzen, die sich darüber hinaus auf den Rotor 
der Windenergieanlage beziehen. Gemäß § 23 Absatz 3 
Satz 1 und § 1 6  Absatz 5 der Baunutzungsverordnung 
können außerdem für Fundament und Turm einerseits 
und die Rotoren andererseits unterschiedliche Baugren-· 
zen festgesetzt werden. In jedem Fall· muss hinreichend 
bestimmt sein, worauf sich die Baugrenze bezieht. 

Darüber hinaus können Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung, zur Erschließung, zum Immissions­
schutz, zu den erforderlichen Ausgleichs- und Ersatz­
maßnahmen getroffen und gegebenenfalls örtliche Bau­
vorschriften nach § 86 der Landesbauordnung über die 
äußere Gestaltung erlassen werden. Dies gilt entspre­
chend bei der Festsetzung von Flächen für Versorgungs­
anlagen. Hinsichtlich der Höhenbeschränkung gilt das 
unter Nummer 4.3.7 Ausgeführte entsprechend. 

Eine Veränderungssperre ist gemäß § 14 des Baugesetz­
buches zur Sicherung der Planung für den künftigen 
Planbereich zulässig. Die Planung, die die Verände­
rungssperre sichern soll, muss ein Mindestmaß dessen 
erkennen lassen, was Inhalt des zu erlassenden Bebau­
ungsplans sein soll. Eine Planung, bei der in einem 
raumordnerisch für die Windenergie vorgesehenen Ge­
biet Festsetzungen von „ Null bis Hundert" möglich sind, 
also alles noch offen ist, kann nicht durch Verän­
derungssperre gesichert werden (OVG NRW, Urt. v. 
2 8.1.2 0 0 5  - 7 D 4/03.NE). 

4.5 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Be­
bauungsplan gemäß § 12 des Baugesetzbuches die Zuläs­
sigkeit von Vorhaben bestimmen, soweit ein Vorhaben­
träger auf der Grundlage eines von ihm vorgelegten und 
mit der Gemeinde abgestimmten Planes zur Durchfüh­
rung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen 
bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung in­
nerhalb einer bestimmten Frist und zur Ubernahme der 
Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise 
verpflichtet. 

4.6 
Beteiligung 

Die Gemeinde holt gemäß § 4 Absatz 2 des Baugesetzbu­
ches die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, zum Planent­
wurf und zu der Begründ1mg ein. Sie beteiligt gemäß § 3 
des Baugesetzbuches die Offentlichkeit. 
Sofern die Errichtung von Windenergieanlagen in Kon­
zentrationszonen für die Windenergienutzung im Wider­
spruch zum Fachplanungsrecht stünde, zum Beispiel 
Baufläche im Bereich einer Landschaftsschutzverord­
nung, ist es zwingend erforderlich, dass die entspre­
chende Fachplanung auch schon im Planverfahren dar­
legt , ob eine Ausnahme beziehungsweise Befreiung in 
Aussicht gestellt werden kann. Ist dies nicht der Fall, ist 
eine Planung nicht zielführend. 
Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder 13 des 
Baugesetzbuches beteiligt worden sind, haben ihre Pla­
nungen gemäß § 7 des Baugesetzbuches dem Flächen­
nutzungsplan insoweit anzupassen, als sie diesem Plan 
nicht widersprochen haben. 
4.7 
Umweltprüfung in der Bauleitplanung 

Seit Inkrafttreten der Änderungen des Baugesetzbuchs 
durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau am 2 0. 
Juli 2004  muss grundsätzlich bei allen Flächennutzungs­
und Bebauungsplanungen für die Belange des Umwelt­
schutzes eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt wer­
den, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt­
auswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht 
zu beschreiben und zu bewerten sind. Mit der Umwelt­
prüfung werden Auswirkungen eines Vorhabens abge­
schätzt auf 
- Menschen, Tiere und Pflanzen, 
- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft , 
- Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
- Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-

gütern. 
In diese Prüfung sind auch noch weitere Umweltbelange 
einzubeziehen, die in § 1 Absatz 6 Nummer 7 des Bauge­
setzbuches und § la des Baugesetzbuches aufgeführt 
sind und die letztlich auch dem Schutz der vorgenannten 
Umweltgüter dienen. 
Bei dieser:. Umweltprüfung werden auch die Behörden 
und die Offentlichkeit beteiligt. Das Ergebnis dieser 
Umweltfolgenabschätzung ist in der bauleitplanerischen 
Abwägung zu berücksichtigen. Die Umweltprüfung in 
der Bauleitplanung ist als umfassendes Prüfverfahren 
konzipiert , das den Anforderungen, sowohl der EU­
Richtlinie für die projektbezogene Umweltverträglich­
keitsprüfung (UVP) als auch der EU-Richtlinie für die 
planbezogene Umweltprüfung entspricht. 
Im Fall einer bereits in anderen Planverfahren (z.B. der 
Regionalplanung) durchgeführten Umweltprüfung kann 
sich die Umweltprüfung in dem zeitlich nachfolgenden 
Planverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen beschränken. 
4.8 
Entschädigungsansprüche bei Änderung der Bauleitpla­
nung 

Bei der Änderung oder Aufhebung von Bebauungsplä­
nen mit Festsetzungen zur Zulässigkeit von Windener­
gieanlagen ist zu prüfen, ob Entschädigungsansprüche 
nach den §§ 39ff. des Baugesetzbuches entstehen kön­
nen. 
Auch wenn die Nutzungsmöglichkeiten, die § 35 des 
Baugesetzbuches eröffnet, grundsätzlich nicht die in 
§ 42 des Baugesetzbuches vorausgesetzte Qualität einer 
eigentumsrechtlichen Position haben (vgl. BVerwG, Urt. 
y. 1 1.4.2 0 1 3 ,  4 CN 2.12 ) ,  kann möglicherweise bei der 
Anderung oder Aufhebung einer Konzentrationszone im 
Flächennutzungsplan etwas anderes gelten. In seinem 
Urteil vom 2 6. April 2 0 0 7  (vgl. BVerwG, Urt. v. 
2 6.4.2 007  - 4 CN 3/06) hat das Bundesverwaltungsge-
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richt die Möglichkeit zur Normenkontrolle gemäß § 47 
Absatz 1 Nummer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) auf die Darstellung von Konzentrationsflächen 
in einem Flächennutzungsplan (Sonderbauflächen im 
Sinn von § 5 Absatz 2 Nummer 1 BauGB, § 1 Absatz 1 
Nummer 4 BauNVO),  mit denen die Rechtswirkungen 
des § 35 Absatz 3 Satz3 des Baugesetzbuches erreicht 
werden sollen, erweitert . § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bau­
gesetzbuches verleiht derartigen Darstellungen rechtli­
che Außenwirkung gegenüber den Bauantragstellerinnen 
und Bauantragstellern sowie gegenüber Vorhabenträge­
rinnen und Vorhabenträgern mit der Folge, dass Vorha­
ben an Standorten außerhalb der Konzentrationsflächen 
in der Regel unzulässig sind. Somit sind Darstellungen 
im Flächennutzungsplan mit den Rechtswirkungen des 
§ 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches von ihrer 
Rechtswirkung mit einem Bebauungsplan vergleichbar 
und es ist nicht auszuschließen, dass auch ein Entschädi­
gungsanspruch gemäß der §§ 39 ff des Baugesetzbuches 
bei Anderung einer Konzentrationszone im Flächennut­
zungsplan besteht .  
4.9 
Repowering 

Unter Repowering wird allgemein der Austausch alter 
Windenergieanlagen durch neuere moderne Windener­
gieanlagen verstanden, die neben höherem Ertrag auch 
vom Bau her höher und mit größeren Rotoren ausgestat­
tet sind. 
Das Repowering bietet vielfältige Vorteile: 
Zum einen kann dadurch die Effektivität und die A,us­
beute der Windenergienutzung erheblich gesteigert und 
damit ein bedeutender auch lokaler Beitrag zum Klima­
schutz geleistet werden. In diesem Rahmen können auch 
Windenergieanlagenstandorte erhalten werden, für die 
eine langjährige Akzeptanz gegeben ist. 
Die Repowering-Anlagen sind neue Windenergieanlagen 
mit moderner Anlagentechnik, die nach heutigem Ge­
nehmigungsstandard errichtet werden und somit oftmals 
gegenüber den zu ersetzenden, veralteten Windenergie­
anlagen eine Reduzierung von Emissionen und anderen 
Umweltbeeinträchtigungen mit sich bringen. Durch die 
geringere Drehzahl der Rotoren sowie die Ersetzung von 
Altanlagen mit reflektierender Farbgebung, unterschied­
licher Rotordrehrichtung und -drehzahl, verschiedenen 
Bauhöhen usw. durch Neuanlagen mit einheitlicher An­
lagengröße, Farbgebung, Rotordrehzahl und -drehrich­
tung sowie gegebenenfalls die Verringerung der Anla­
genzahl mit größeren Abständen untereinander ergibt 
sich eine Entlastung des Landschaftsbildes. Das Landes­
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zeigt in 
einer Veröffentlichung einprägsam die Zusammenhänge 
zwischen gestiegener Nennleistung, deutlich gestiege­
nem Ertrag und gesunkener Schallemission von moder­
nen Windenergieanlagen auf und verdeutlicht so nicht 
nur die energetischen, sondern auch die immissions­
schutztechnischen Chancen des Repowerings (http:// 
www .lanuv .nrw .de/ geraeusche/pdf/RepoweringO kt2011. 
pdf). 

Beim Repowering kann sich die Zahl der Anlagen redu­
zieren. Altanlagen liegen in vielen Fällen verstreut über 
das gesamte Gemeindegebiet. Dies gilt insbesondere für 
Anlagen, die vor der Einführung der Privilegierung der 
Windenergieanlagen, verbunden mit der Steuerungswir­
kung <Jurch F_estsetzung von Konzentrationszonen, 
durch Anderung des Baugesetzbuches im Jahr 1 9 9 6  er­
richtet worden sind. Das Repowering bietet Möglichkei­
ten, durch Zusammenfassung von Repoweringanlagen in 
Konzentrationszonen die Windenergienutzung im Ge­
meindegebiet neu zu ordnen. 
Um den vielschichtigen Aufgabenstellungen dabei ge­
recht zu werden, ist die Entwicklung eines gemeindli­
chen Repowering-Konzeptes sinnvoll. 
Für das Repowering gelten die gleichen planungsrechtli­
chen Anforderungen wie für die Neuerrichtung von 
Windenergieanlagen. Sind im Flächennutzungsplan 
Konzentrationszonen für die Windenergie dargestellt, 
setzt die Zulässigkeit der neuen Windenergieanlagen im 
Außenbereich grundsätZlich voraus, dass die Standorte 
für die neuen Windenergieanlagen auch innerhalb einer 
Konzentrationszone für die Windenergie liegen. 

Altanlagen genießen zwar auch außerhalb von Konzent­
rationszonen· Bestandsschutz, mit dem Rückbau der 
Altanlagen erlischt dieser jedoch. Hat sich in der Zeit 
zwischen der Errichtung der Altanlage und der Wieder­
errichtung einer neuen Anlage das Planungsrecht geän­
dert , kann es sein, dass am Standort einer Altanlage die 
Errichtung einer neuen Anlage . nicht mehr zulässig ist. 
Viele Gemeinden haben die Zulässigkeit von Windener­
gieanlagen erst zu einem Zeitpunkt über § 35 Absatz 3 
Satz 3 des Baugesetzbuches gesteuert , an dem viele An­
lagen bereits errichtet wurden. Wenn diese Anlagen 
nunmehr außerhalb der Konzentrationszonen liegen, ist 
eine Neuerrichtung am alten Standort in der Regel nicht 
mehr möglich. 
Bei der planungsrechtlichen Absicherung des Repowe­
ring ist es zunächst von Bedeutung, dass dem Repowe­
ring innerhalb der Konzentrationszonen genügend Flä­
che zur Verfügung gestellt wird. 
Gemäß § 249 Absatz 2 des Baugesetzbuches kann nach 
§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches auch 
festgesetzt werden, dass die im Bebauungsplan festge­
setzten Windenergieanlagen nur zulässig sind, wenn si­
chergestellt ist, dass nach der Errichtung der im Bebau­
ungsplan festgesetzten Windenergieanlagen andere im 
Bebauungsplan bezeichnete Windenergieanlagen inner­
halb einer im Bebauungsplan zu bestimmenden ange­
messenen Frist zurückgebaut werden. Die Standorte der 
zurück zu bauenden Windenergieanlagen können auch 
außerhalb des Bebauungsplangebietes oder außerhalb 
des Gemeindegebietes liegen. Gemäß § 249 Absatz 2 
Satz 3 des Baugesetzbuches können entsprechende Dar­
stellungen im Flächennutzungsplan aufgenommen wer­
den. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einer immissions­
schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Windenergie­
anlage hierfür eine Verzichtserklärung der Betreiberin 
oder des Betreibers erforderlich ist. Daneben besteht 
auch die Möglichkeit, einen Aufhebungsvertrag zwi­
schen den Rechtsträgern der Genehmigungsbehörde und 
der Betreiberin oder dem Betreiber zu schließen. In je­
dem Fall ist die Beseitigung der zurückzubauenden 
Windenergieanlage zu gewährleisten. Im Hinblick auf 
den baurechtlichen Bestandsschutz hat die Betreiberin 
oder der Betreiber beziehungsweise die Inhaberin oder 
der Inhaber der Genehmigung der zurück zu bauenden 
Windenergieanlagen darüber hinaus eine Rückbauver­
pflichtung zu übernehmen. Die Rückbauverpflichtung ist 
durch Baulast oder in anderer Weise sicherzustellen. 
Eine Planung nach § 249 Absatz 2 des Baugesetzbuches 
wird nur dann zielführend sein, wenn die Gemeinde zwi­
schen den Betreiberinnen und Betreibern der Alt-Wind­
energieanlagen und den Flächeneigentümerinnen und 
Flächeneigentümern der geplanten Konzentrationszone 
vermittelt und die Umsetzbarkeit der Planung so unter­
stützt. 
Im Einzelnen wird auf den Leitfaden des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes „Kommunale Handlungs­
möglichkeiten beim Ausbau der Windenergie - unter be­
sonderer Berücksichtigung des Repowering" verwiesen 
(DStGB-Dokumentation Nummer 1 1 1).  
5 
Genehmigung von Windenergieanlagen 

5.1 
Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen 

Bei Windenergieanlagen handelt es sich um Anlagen im 
Sinn von § 3 Absatz 5 des Bundes-Immissionsschutzge­
setzes (BimSchG) . Sie unterliegen den immissions­
schutzrechtlichen Anforderungen nach § 5 des Bundes­
Immissionsschutzgesetzes bei genehmigungsbedürftigen 
Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz . 
5.1.1 
Immissionsschutzrechtliche Verfahren 

Windenergieanlagen, mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 5 0  Metern, unterfallen Nummer 1 . 6  des Anhangs zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BimSchV) und bedürfen einer immissionsschutzrechtli­
chen Genehmigung nac,h § 4 des Bundes-Immissions­
schutzgesetzes. Windenergieanlagen sind dann im Sinn 
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der Nummern 1 . 6 . 1  und 1 . 6 . 2  der Verordnung über ge­
nehmigungsbedürftige Anlagen zu Gruppen zusammen­
zufassen, wenn sie von derselben Betreiberin oder dem­
selben Betreiber betrieben werden und 
- sich innerhalb einer bauleitplanerisch ausgewiesenen 

Fläche befinden, oder 
- sich ihr Einwirkungsbereich in Bezug auf die Schutz­

güter des § 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
überschneidet oder berührt. 

Die Abgrenzung einer Anlagengruppe im Sinn der Ver­
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen ist da­
her von der Abgrenzung der Windfarm im Sinn des Ge­
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (dazu 
siehe Nummer 5 . 1 . 2 )  zu unterscheiden, die keinen Be­
treiberbezug kennt. 
Der Schutz der Gesundheit ist durch die Regelungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, seiner Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften gewährleistet . Der Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Immissions­
schutzrecht beginnt bereits an der Schwelle zur erhebli­
chen Belästigung (§ 3 Absatz 1 BimSchG) und damit vor 
dem Eintritt von Gesundheitsgefahren. Das Immissions­
schutzrecht geht damit über den Schutz der Gesund­
heitsgefahr hinaus . Es hat auch das körperliche und see­
lische Wohlbefinden des Menschen und damit die 
Abwehr von Belästigungen zum Ziel. 
Wird eine bestehende Anlage geändert , ist bei wesentli­
chen Änderungen ein Änderungsgenehmigungsverfahren 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, ansons­
ten eine Anzeige nach § 15 des Bundes-Immissions­
schutzgesetzes erforderlich. D�mgegenüber liegt eine 
Neuerrichtung vor, wenn die Anderungen derart prä­
gend sind, dass die gesamte Anlage als eine neue Anlage 
qualifiziert werden muss. · 
Werden eine Anlage oder Teile einer Anlage im Rahmen 
der erteilten Genehmigung ersetzt oder ausgetauscht, 
bedarf es nach § 1 6  Absatz 5 des Bundes-Immissions­
schutzgesetzes keiner Genehmigung. Halten sich der 
Austausch oder das Ersetzen hingegen nicht im Rahmen 
cier vorliegenden Genehmigung, handelt es sich um eine 
Anderung, für die § 15 und 16 Absatz 1 des Bundes-Im­
missionsschutzgesetzes zu prüfen sind. Einer Neugeneh­
migung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
bedarf es auch in diesen Fällen dann, wenn die Anlage in 
ihrem Kernbestand, in ihrem Charakter grundlegend ge­
ändert wird. Bei einer Anderung des Anlagentyps ist in 
der Regel eine Neugenehmigung erforderlich. Sind die 
Umweltauswirkungen jedoch im Wesentlichen identisch 
und weichen etwa der Rotorradius oder die Gesamthöhe 
der neuen Anlage nur geringfügig ab oder werden die 
Leistung oder die Lärmauswirkungen .sogar verringert, 
kann insoweit grundsätzlich auch eiIJ. Anderungsgeneh­
migungsverfahren in Betracht kommen. In diesem Fall 
ist es nicht erforderlich alle mit deiner Neugenehmigung 
verbundenen Verfahrensschritte erneut vorzunehmen 
(vgl . unter anderen Bay. VGH, Beschl . v. 8 . 6 . 2 0 1 5  - 2 2  
C S  1 5 . 6 8 6  - ,  Juris, Rn. 3 5 ;  V G  Trier, Beschl . v .  3 . 5 . 2 0 1 3 ,  -
5 L 324/13 .TR -, Juris, Rn. 15 ) .  
Kommt die Immissionsschutzbehörde zu  dem Ergebnis,  
dass das Vorhaben keine immissionsschutzrechtlich rele­
vante Änderung im Sinn des § 16 in Verbindung mit § 6 
Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-Immissionsschutzgeset­
zes darstellt , können dennoch andere Genehmigungsver­
fahren erforderlich sein. So kann etwa ein Baugenehmi­
gungsverfahren notwendig sein, da Windenergieanlagen 
bauliche Anlagen im Sinn der Landesbauordnung sind. 
Gleiches gilt, wenn ein Anzeigeverfahren nach § 15 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchgeführt wird, 
denn gemäß § 63 Absatz 2 der Landesbauordnung 
schließt nur die Genehmigung nach § 1 6  Absatz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes die Baugenehmigung 
ein. 
Gemäß § 13 des Bundes-Immissionsschutzge�etzes 
schließt die immissionsschutzrechtliche Neu- oder Ande­
rungsgenehmigung andere die Anlage betreffende be­
hördliche Entscheidungen, insbesondere Genehmigun­
gen, Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und 
Bewilligungen mit Ausnahme der in dieser Vorschrift 
ausdrücklich genannten Entscheidungen ein (Konzent­
rationswirkung) . 

Von der Konzentrationswirkung erfasst werden aus­
schließlich anlagebezogene ( „ die Anlage betreffende" )  
Entscheidungen. Anlagebezogen sind solche Entschei­
dungen, die Voraussetzung für die Errichtung und den 
Betrieb der Anlage sind und insoweit eine „ Freigabewir­
kung" für die Betreiberin oder den Betreiber der Anlage 
haben. 
Dementsprechend ist die forstbehördliche Genehmigung 
nach § 9 Absatz 1 des Bundeswaldgesetzes (BWaldG) in 
Verbindung mit § 39 des Landesforstgesetzes (LFoG 
NRW) (Waldumwandlungsgenehmigung) insoweit gemäß 
§ 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes konzentriert , 
als die Umwandlung von Wald deshalb erforderlich ist, 
weil auf dem Grundstück, auf dem die Anlage errichtet 
oder betrieben werden soll, Wald stockt (OVG Lüneburg, 
Beschl. v. 2 9 . 0 8 . 2 0 1 3 ,  - 4 ME 7 6/13  -, Juris, Rn. 2 1) und 
die Wald.fläche daher in eine andere Nutzungsart über­
führt wird. Wenn sich die Waldumwandlung hingegen 
auf Flächen bezieht , die nicht direkt von der Errichtung 
oder dem Betrieb der Anlage betroffen sind, sondern le­
diglich in der Nähe liegen, ist eine Konzentrationswir­
kung wegen des fehlenden Anlagenbezugs nicht gegeben. 
Das gilt auch dann, wenn die Umwandlung der Waldflä­
chen in eine andere Nutzungsart erforderlich ist, damit 
es nicht zu schädlichen Umweltauswirkungen durch die 
Anlage auf umliegende Waldgebiete kommt (Durch den 
Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz ,  Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 2 3 .  
Februar 2 0 1 5  (n.v.) V.2 ,  wurden die insoweit widerspre­
chenden Regelungen in der Verwaltungsvorschrift für 
das Bundes-Immissionsschutzgesetz aufgehoben) . 
Konzentriert die immissionsschutzrechtliche Genehmi­
gung die Waldumwandlungsgenehmigung, wird durch 
Nebenbestimmungen sichergestellt , dass der Verlust der 
Waldfunktionen im Regelfall durch Ersatzaufforstungen 
ausgeglichen wird. 
5.1.2 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für Windfarmen mit drei bis fünf Anlagen ist eine 
standortbezogene Vorprüfung und mit sechs bis 19 Anla­
gen eine allgemeine Vo"rprüfung erforderlich, ob wegen 
möglicher nachteiliger erheblicher Umweltauswirkun­
gen eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
Bei 20 und mehr Anlagen innerhalb einer Windfarm ist 
immer eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. 
a) Bestimmung der Windfarm 
Die Prüfung, ob ein Vorhaben überhaupt einer der Num­
mern der Anlage 1 zum des Gesetzes über die Umwelt­
verträglichkeitsprüfung zuzuordnen ist beziehungsweise 
ob eine bestimmte Windenergieanlage zu einer Wind­
farm zu zählen ist, darf weder die Umweltverträglich­
keitsprüfung noch die Vorprüfung des Einzelfalls vor­
wegnehmen. Der Prüfungsmaßstab muss vielmehr weiter 
sein als in den nachgelagerten Umweltprüfungen (OVG 
NRW, Beschl. v. 2 3 . 7 . 2 0 14 - 8 B 3 5 6/14 -, Rdn. 72 ) .  Im 
Zweifel sind Unsicherheiten über den Einwirkungsbe­
reich auf dem Weg einer Vorprüfung zu klären. 
Unter Windfarm wird die Planung oder Errichtung von 
mindestens drei Anlagen verstanden, die 
- sich innerhalb einer bauleitplanerischen ausgewiese­

nen Fläche befinden oder 
- im räumlichen Zusammenhang stehen und bei denen 

sich ihre Einwirkungsbereiche in Bezug auf die 
Schutzgüter der § 2 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung überschneiden 
oder wenigstens berühren. 

Die Neuerrichtung einer Windenergieanlage innerhalb 
�.iner Windfarm stellt unter UVP-Gesichtspunkten eine 
Anderung des Vorhabens „Windfarm" dar. Bei der 
Frage, ob dafür eine Umweltverträglichkeitsprüfung er­
forderlich ist, sind alle bestehenden, genehmigten oder 
vorher beantragten Anlagen innerhalb der Windfarm, 
die noch nicht Gegenstand einer Umweltverträglich­
keitsprüfung waren, hinzu zu zählen. Vorbelastung und 
Umweltauswirkungen der neu beantragten Anlagen 
können zusammen die Möglichkeit erheblicher, nachtei­
liger Umweltauswirkungen ergeben und damit zur Not­
wendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die 
neu beantragten Anlagen führen. Unberücksichtigt blei-
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ben Anlagen, die vor dem 14 .  März 1 9 9 9  genehmigt wor­
den und Anträge, die zeitlich erst gestellt worden sind, 
nachdem die Antragsunterlagen vollständig eingereicht 
worden sind. 

In einer Windfarm sind alle Windenergieanlagen zusam- · 

menzufassen, bei denen die abstrakte Möglichkeit be­
steht, dass sich ihre Einwirkungsbereiche bezogen auf 
ein bestimmtes Schutzgut überschneiden oder wenigs­
tens berühren. Grundsätzlich reicht dazu eine typisie­
rende Bewertung des Einwirkungsbereiches in Bezug auf 
akustische und optische Beeinträchtigungen (z.B . :  Rotor­
durchmesser, Anlagenhöhe, geometrischer Schwerpunkt 
der umrissenen Fläche) .  

Bei ausreichenden Anhaltspunkten für die Betroffenheit 
ganz bestimmter UVP-Schutzgüter (z .B .  „Tiere" im Sinn 
des § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 UVPG) muss dagegen 
eine konkret schutzgutbezogene Bewertung erfolgen. Im 
Fall der Betroffenheit von windenergieempfindlichen 
Tierarten in der Umgebung einer Windenergieanlage ist 
dazu die abstrakte Möglichkeit nachteiliger Auswirkun­
gen nach artspezifischer Empfindlichkeit oder Gefähr­
dung zu untersuchen. 

Die Empfindlichkeit von Tierarten gegenüber betriebs­
bedingten Auswirkungen von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen ist in Anhang 4 des Leitfadens 
„ Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen" abschließend geregelt (Einfüh­
rung des Leitfadens gegenüber den nachgeordneten Na­
turschutzbehörden durch Runderlass des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz vom 1 2 .  November 2 0 1 3  (n.v.) III-4-
6 1 6 . 1 9 . 02 . 05 ) .  Bei Arten, die nach diesem Leitfaden nicht 
als windenergieempfindlich qualifiziert werden, ist nicht 
abstrakt mit artspezifischen Nachteilen zu rechnen. Der 
Prüfmaßstab für die Abgrenzung der Windfarm muss 
nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes 
Nordrhein-Westfalen vom 2 3 .  Juli 2 0 14 (Az : 8 B 3 56/14) 
weiter sein als bei der nachgelagerten artenschutzrecht­
lichen Prüfung. 

Die abstrakte Möglichkeit einer Gefährdung windener­
gieempfindlicher Tierarten setzt voraus, dass diese in der 
Umgebung einer Windenergieanlage auch tatsächlich 
wiederholt vorkm:p.men, etwa im Rahmen tatsächlich ge­
nutzter Lebensstätten oder bedeutender Lebensraumele­
mente (z .B. Brutplätze, bedeutende Nahrungsbereiche) 
Indikatoren dafür sind die Häufigkeit, Intensität und Re­
gelmäßigkeit der Nutzung. Ausreichende Anhaltspunkte 
für eine tatsächliche Nutzung können sich aus vorliegen­
den Erkenntnissen der unteren Naturschutzbehörde 
sowie weiteren Erkenntnisquellen ergeben (z .B.  Karte 
der Schwerpunktvorkommen windenergieempfindlicher 
Vogelarten aus dem Energieatlas NRW, @LINFOS, vor­
liegende Unterlagen aus Artenschutzprüfungen, ernst­
zunehmende Hinweisen der anerkannten Naturschutz­
vereinigungen oder Biologischen Stationen) . Eine rein 
abstrakte Annahme, dass ein bestimmter Naturraum ein 
potenziell geeigneter Lebensraum für eine bestimmte 
Art ist, reicht nicht aus, um einen Einwirkungsbereich 
im Smn des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits­
prüfung zu begründen. Es kann davon ausgegangen wer­
den, dass derartige Beeinträchtigungen in der Regel 
räumlich nicht weiter reichen als die artenschutzrecht­
lich zu beurteilenden Einwirkungen und daher mit den 
diesbezüglichen folgenden Regelungen ausreichend er­
fasst sind. 

Artspezifische Nachteile können etwa in einem artbe­
dingten Kollisionsrisiko oder Meideverhalten, Auswir­
kungen auf Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sowie auf 
die Nahrungssituation oder eine besondere Empfindlich­
keit der jeweiligen Art gegenüber betriebsbedingten 
Veränderungen der physikalischen Umgebung bestehen. 

Für die Entscheidung, in welchem räumlichen Bereich 
um beziehungsweise in welchem Abstand zu einer Wind­
energieanlage abstrakt mit artspezifischen Nachteilen zu 
rechnen sein kann, bieten entsprechende natur- und ar­
tenschutzfachliche Erkenntnisse sachgerechte Anhalte 
(OVG NRW, Beschl. v. 2 3 . 7 .2 0 14 - 8 B 3 5 6/14) .  

D i e  Landesregierung hat als oberste Naturschutzbe­
hörde auf Basis der naturschutzfachlichen Expertise des 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
mit der Veröffentlichung des Leitfadens „Umsetzung des 
Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Geneh­
migung von Windenergieanlagen in Nordrhein-West­
falen" von ihrer vom Bundesverwaltungsgericht an­
erkannten Einschätzungsprärogative (BVerwG, Urt. v. 
2 7 . 6 . 2 0 1 3  - 4 C 1 . 1 2 ,  Rn. 15) auch im Hinblick auf die 
Bewertung der Gefahren, denen die Exemplare der ge­
schützten Arten bei Realisierung des Vorhabens ausge­
setzt sein können, Gebrauch gemacht . Im Leitfaden sind 
die Diskussion um die Artenauswahl der windenergie­
empfindlichen Arten sowie die Abstandsempfehlungen 
des sogenannten „Helgoländer Papiers" der Länderar­
beitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) 
bereits berücksichtigt worden. Für Nordrhein-Westfalen 
wurden die windenergieempfindlichen Arten im Anhang 
4 des Leitfadens sowohl auf der Grundlage des alten 
Helgoländer Papieres aus 2 0 0 7  als auch auf der Grund­
lage des damals bekannten Entwurfsstand des neuen 
Papiers (im Leitfaden zitiert als LAG VSW in Vorb. )  
zusammengestellt. Der im oben genannten L�itfaden be­
reits berücksichtigte Entwurf des neuen Helgoländer Pa­
piers entspricht bezüglich der Arten und der jeweiligen 
Abstandsempfehlungen im Wesentlichen der später ver­
öffentlichten Fassung vom 1 5 .  April 2 0 1 5 .  Die Abstands­
empfehlungen der LAG VSW wurden im oben genannten 
Leitfaden als Empfehlung für die Untersuchungsgebiets­
Abgrenzung im Anhang 2 des Leitfadens aufgegriffen 
und aufgrund der regionalen Kenntnisse in Nordrhein­
Westfalen gegebenenfalls modifiziert - ebenfalls unter 
Bezugnahme auf den damals bekannten Entwurfsstand. 
Bei der Abgrenzung einer Windfarm ist der Einwir­
kungsbereich auf der Grundlage von Anhang 2 des oben 
genannten Leitfadens zu ermitteln (dort :  Radius des Un­
tersuchungsgebiets gemäß Spalte 2 beziehungsweise bei 
Arten mit einer Angabe in Spalte 3 Radius des erweiter­
ten Untersuchungsgebietes) . 
Die entsprechenden artspezifischen Untersuchungsra­
dien (um die einzelnen Windenergieanlagen gelegt) stel­
len somit regelmäßig den abstrakt maximal möglichen 
Einwirkungsbereich von Windenergieanlagen im Sinn 
des Qesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
dar. Uberschneiden sich diese Einwirkungsbereiche ver­
schiedener Einzelanlagen oder mindestens einer Anlage 
einer Konzentrationszone sind die betreffenden Einzel­
anlagen und die gesamte Konzentrationszone zu einer 
Windfarm zu verbinden. 
Grafik „ Windfarm " siehe Anhang. 

Im oben dargestellten Beispiel sind die drei neu geplan­
ten Anlagen (X Neu) mit der Einzelanlage (X Alt 1)  so­
wie mit den drei Anlagen der linken vorhandenen Kon­
zentrationszone (X Alt 2) zu einer Windfarm zu 
verbinden. Alle sieben Anlagen sind durch die Einwir­
kungsbereiche der nächstgelegenen Anlagen zum Brut­
vorkommen (Vl) einer windenergieempfindlichen Vogel­
art miteinander verknüpft. Die Einwirkungsbereiche 
ergeben sich aus dem artspezifischen Untersuchungsra­
dius (R) gemäß Anlage 2 des oben genannten Leitfadens 
um die entsprechenden Windenergieanlagen. Ausgangs­
punkt für die Abgrenzung der Windfarm sind die kon­
kret beantragten Anlagen, so dass nur unmittelbar in ih­
rem Einwirkungsbereich liegende Artvorkommen zu 
betrachten sind. Eine kaskadenartige Verkettung mit 
den drei weiteren Anlagen (X Alt 3 )  der rechten Konzen­
trationszone hinter der Trennlinie über weitere Artvor­
ko}Timen (V2) außerhalb des originären Einwirkungsbe­
reichs hinaus, ist nicht erforderlich. 
N_ur wenn nach den tatsächlicJ:.i.en Gegebenheiten des 
Emzelfalls trotz der abstrakten Uberschneidung der art­
bezogenen Einwirkungsbereiche auf Grund der tatsäch­
lichen Gegebenheit des konkreten Standortes eine Über­
schneidung der artbezogenen Einwirkungsbereiche von 
vornherein ausgeschlossen ist (etwa im Fall besonderer 
trennender topografischer oder baulicher Hindernisse 
zwischen den Anlagen), kann die betreffende Anlage als 
Bestandteil einer Windfarm ausgeschlossen werden. 
Unabhängig von der zuvor dargelegten Verknüpfung 
über Einwirkungsbereiche in Bezug auf windenergie­
empfindliche Vogelarten können die betroffenen Wind­
energieanlagen mit weiteren Windenergieanlagen durch 
die Uberschneidung von Einwirkungsbereichen anderer 
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Umweltaspekte verbunden sein. Bei der Abgrenzung der 
Windfarm ist auch die oben genannte Empfehlung zu 
berücksichtigen, grundsätzlich alle Windenergieanlagen 
einer ausgewiesenen Konzentrationszone zu einer Wind­
farm zusammenzufassen. 
b) Standortbezogene Vorprüfung 
Bei der standortbezogenen Vorprüfung ist eine Umwelt­
verträglichkeitsprüfung nur dann möglich, wenn von 
dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswir­
kungen für ein schützenswertes Gebiet nach Num­
mer 2.3 der Anlage 2 zum des Gesetzes über die Umwelt­
verträglichkeitsprüfung ausgehen können. Findet eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles für eine in 
einer Konzentrationszone eines Flächennutzungsplans 
geplante Windfarm statt, kann davon ausgegangen wer­
den, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
nicht zu erwarten sind, wenn sich nicht neue Gesichts­
punkte ergeben, die bei der Ausweisung im Flächennut­
zungsplan npch nicht berücksichtigt werden konnten. 
Werden im Ubrigen die in Nummer 8.2.2 , 2  empfohlenen 
Abstände zu schützenswerten Gebieten eingehalten, sind 
in der Regel erhebliche negative Auswirkungen nicht zu 
erwarten, soweit zwischen den Gebieten ein notwendiger 
Funktionsaustausch gewährleistet ist. 
c) Allgemeine Vorprüfung 
Bei der allgemeinen Vorprüfung wird hinsichtlich aller 
in Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich­
keitsprüfung genannten Kriterien geprüft, ob von dem 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
ausgehen können. 
d) Umweltverträglichkeitsprüfung 
Ist bereits im Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung 
durchgeführt worden, sollen im Genehmigungsverfahren 
die Vorprüfung des Einzelfalls oder die Umweltverträg­
lichkeitsprüfung auf zusätzliche oder andere erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen beschränkt werden. 
5.2 
Zulässigkeitsvoraussetzungen 

5.2.1 
Immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi­
gungsverfahrens ist sicherzustellen, dass die Errichtung 
oder der Betrieb der Anlage keine schädlichen Umwelt­
einwirkungen im Sinn des § 3 Absatz 1 des Bundes­
Immissionsschutzgesetzes verursacht. Schädliche Um­
welteinwirkungen lassen sich häufig durch Einhaltung 
erforderlicher Abstände, gegebenenfalls in Verbindung 
mit Auflagen (Drehzahl-/Leistungsbegrenzung, zeitweise 
Abschaltung) vermeiden (OVG NRW, Beschl. v. 1 3.7. 
1 9 9 8  - 7 B 95 6/98). 
5.2.1.1 
Lärm 

Die Beurteilung, ob schädliche Umweltauswirkungen in 
Form von erheblichen Belästigungen durch Geräuschim­
missionen zu befürchten sind, erfolgt auf Grundlage der 
Technischen Anleitung ' zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm). Es ist dabei entsprechend der in der der Baunut­
zungsverordnung zum Ausdruck kommenden Wertung 
bei Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage von 
einer abgestuften Schutzwürdigkeit der verschiedenen 
Baugebiete auszugehen. Bei einem Aufeinandertreffen 
verschiedener Gebietstypen kann es angemessen sein, 
Zwischenwerte zu bilden (vgl. 6. 7 - Gemengelagen - TA 
Lärm), soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur 
Rücksichtnahme erforderlich ist. Dieser Zwischenwert 
ist in j edem Einzelfall unter Beachtung der konkreten 
Sachverhaltsumstände zu bilden. Grenzt etwa ein reines 
Wohngebiet an den Außenbereich, können im Randbe­
reich einer solchen Wohnnutzung Geräusche mit einem 
Beurteilungspegel von 40 dB(A) nachts zumutbar sein 
(OVG NRW, Urt. v. 4.1 1.1 9 9 9  - 7 B 1 3 3 9/99). Der Außen­
bereich wird dabei wie ein Mischgebiet behandelt. Be­
wohnern im Außenbereich ist deshalb der Schutzmaß­
stab für gemischt genutzte Bereiche zuzugestehen (OVG 
NRW, Urt. v. 1 8.1 1.2002  - 7 A 2 1 2 7/00). Bei einem Aufei­
nandertreffen des Außenbereichs mit einem allgemeinen 
Wohngebiet kann dementsprechend auch ein Zwischen­
wert im angrenzenden Bereich gebildet werden. 

Antragsteller sollten den Genehmigungsbehörden gesi­
cherte Datenblätter vorlegen, in denen unabhängige Ins­
titute das Geräuschverhalten der Anlage in allen regulä­
ren Betriebszuständen mindestens bis zum Erreichen der 
Nennleistung belegen. 
Die Anforderungen an die Emissionsdaten sind in der 
Technischen Richtlinie für Windkraftanlagen, Teil 1 :  
„Bestimmung der Schallemissionswerte" ,  Revision 18 ,  
Stand: 1 .  Februar 2008  (Herausgeber: FGW e.V., Förder­
gesellschaft für Windenergie und andere erneuerbare 
Energien, Oranienburger Straße 45, 1 0 1 1 7  Berlin) be­
schrieben. 
Ergänzend zu den Vorgaben der Technischen Richtlinie 
FGW werden auch akustische Vermessungen durch 
Messstellen anerkannt, die ihre Kompetenz zum Beispiel 
durch die Teilnahme an regelmäßigen Ringversuchen zur 
akustischen Vermessung von Windenergieanlagen nach 
Technischer Richtlinie nachweisen. 
Der maßgebliche Immissionsort im Einwirkungsbereich 
einer Windenergieanlage ist nach Nummer 2.3 der TA 
Lärm in Verbindung mit Nummer A.1.3 des Anhangs der 
TA Lärm zu bestimmen. Da die Immissionsrichtwerte 
(Nummer 6_._1 TA Lärm) gebietsabhängig festgelegt sind, 
kann eine Uberschreitung auch an einem Ort zu erwar­
ten sein, der weiter entfernt ist als andere nahe Immissi­
onsorte. Ein maßgeblicher Immissionsort kann ebenso an 
der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück anzu­
nehmen sein, wo nach dem Planungs- und Baurecht 
schutzbedürftige Räume (DIN 4109,  Ausgabe November 
1 9 8 9) zulässig sein können. Dabei ist der Schutz auf die 
nicht bebaute Fläche auszudehnen, wenn das in Betracht 
kommende Bauvorhaben hinreichend konkret ist und die 
Bauausführung in überschaubarer Zukunft zu erwarten 
ist. Hinreichend konkret ist, wenn in den nächsten zwei 
bis drei Jahren mit einer Baugenehmigung zu rechnen 
ist. Das Vorliegen eines Bebauungsplanes alleine reicht 
nicht aus. Wirkt eine Windenergieanlage innerhalb eines 
Industrie- oder Gewerbegebietes auf Nutzungen des 
gleichen Betreibers ein, so sind dort die Regelungen des 
Arbeitsschutzes anzuwenden. 
Die Beurteilung für einen Einwirkungsort ist nur dann 
ausreichend, wenn daraus geschlossen werden kann, 
dass auch an keinem anderen Ort im Einwirkungsbe­
reich der Windenergieanlage schädliche Umwelteinwir­
kungen hervorgerufen werden können. 
Die Schallimmissionsprognose ist nach Anhang A. 2 der 
TA Lärm durchzuführen. Bei Anwendung der Irrele­
vanzregelung der Nummer 3.2.1 Absatz 2 der TA Lärm 
ist zu beachten, dass eine Vielzahl von Einzelanlagen, 
die auf einen Immissionspunkt einwirken, zu einer rele­
vanten Erhöhung des Immissionspegels führen können. 
In diesem Fall ist eine Sonderfallprüfung durchzufüh­
ren. Die Irrelevanz einer Anlage ist dabei im Einzelfall 
nachzuweisen. Die Qesamtbelastung durch alle Anlagen 
darf nicht zu einer Uberschreitung der Immissionsricht­
werte von mehr als 1 dB(A) gemäß Nummer 3.2.1 Ab­
satz 3 der TA Lärm führen. Der Beurteilungspegel ist als 
ganzzahliger Wert anzugeben (siehe auch Empfehlungen 
des Länderausschusses für Immissionsschutz der 1 0 1. 
Sitzung, 9.- 1 1. Mai 2 0 0 1). Die Rundungsregeln gemäß 
Nummer 4.5.1 DIN 1 3 3 3  sind anzuwenden. Der Immissi­
onsprognose ist grundsätzlich diejenige bestimmungsge­
mäße Betriebsart zugrunde zu legen, die zu dem höchs­
ten Beurteilungspegel führt (vgl. A.1.2 des Anhangs der 
TA Lärm). Bei stall-gesteuerten Windenergieanlagen ist 
daher das Geräuschverhalten bis zur Abschaltwindge­
schwindigkeit zu betrachten. Bei pitch-gesteuerten An­
lagen ist grundsätzlich das Geräuschverhalten zu be­
rücksichtigen, welches gemäß der Technischen Richtlinie 
bei einer Windgeschwindigkeit von 10 Metern pro Se­
kunde in 1 0  Metern Höhe über Boden, aber bei nicht 
mehr als 95 Prozent der Nennleistung ermittelt wurde. 
Bei üblichen Nabenhöhen von über 50 Metern liegt die 
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe dann bei etwa 1 2  
bis 14 Metern pro Sekunde, s o  dass bei den meisten An­
lagen die Leistungsabgabe im Bereich der Nennleistung 
liegt. Der maximal zulässige Emissionswert ist unter Be­
achtung des in der Prognose angesetzten Emissionsver­
haltens der Anlage festzulegen. 
In der Geräuschprognose sind die Immissionen des 
rechtmäßigen Betriebs der Vorbelastungsanlagen zu be-
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rücksichtigen (OVG NRW Beschl . v. 2 7 . 8 . 2 0 0 9  - 8 B 
7 9 7/09 ;  OVG Lüneburg, Beschl. v. 1 6 . 7 . 2 0 1 2  - 12 LA 
1 0 5/1 1 ) .  Diese sind unter Anwendung der im Rahmen 
der Genehmigung der j eweiligen Vorbelastungsanlage 
berücksichtigten Unsicherheiten der Emissionsdaten 
und des Prognoseverfahrens zu berechnen. 
Wenn infolge ständig vorherrschender Fremdgeräusche 
keine zusätzlichen schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch die zu beurteilende Anlage zu berücksichtigen 
sind, kann in Anlehnung an die Regelungen der Num­
mer 3 . 2 . 1  Absatz 5 der TA Lärm verfahren werden. 

Tonhaltigkeiten von Windenenergieanlagen werden bei 
Neuplanungen wie folgt bewertet: 
0 s; KTN < 2 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 0 dB 
2 s: KTN s: 4 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 3 dB 

KTN > 4 Tonhaltigkeitszuschlag KT von 6 dB 

KTN =. Tonhaltigkeit bei Emissionsmessungen im Nah­
bereich nach der Technischen Richtlinie FGW gemesserjL 
KT = in Abhängigkeit vom KTN ab einer Entfernung von 
3 0 0  Metern für die Immissionsprognose anzusetzende 
Tonzuschläge. 
Neu zu errichtende Anlagen, deren Tonhaltigkeitszu­
schlag KTN � 2 dB beträgt, entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik. In Ausnahmefällen kann eine Anlage 
mit einem KTN = 2 dB auch dann genehmigt werden, 
wenn sie nachts so schallreduziert betrieben wird, dass 
die Tonhaltigkeit im Nahbereich KTN weniger als 2 dB 
beträgt . Der nächtliche schallreduzierte Betrieb kann 
aufgehoben werden, wenn nach Fertigstellung durch 
Messungen an repräsentativen Immissionsorten der 
Nachweis geführt wird, dass auch im Normalbetrieb 
keine Tonhaltigkeit an den Immissionsorten (Wohnge­
bäude usw.) auftritt . 
Bei der Schallimmissionsprognose ist der Nachweis zu 
führen, dass unter Berücksichtigung der oberen Vertrau­
ensgrenze aller Unsicherheiten, insbesondere der Emis­
sionsdaten und der Ausbreitungsrechnung, der nach der 
TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel mit einer Wahr­
scheinlichkeit von 90 Prozent den für die Anlage anzu­
setzenden Immissionsrichtwert einhält . Soweit neuere 
Erkenntnisse zum Prognosemodell vorliegen, die einen 
neuen Stand der Technik etablieren, sind diese zu be­
rücksichtigen. 
Nach Errichtung der Anlage ist durch eine Bescheini­
gung zu belegen, dass die errichtete Anlage in ihren we­
sentlichen Elementen und in ihrer Regelung mit derjeni­
gen Anlage übereinstimmt, die der akustischen Plqnung 
zugrunde gelegt worden ist. Eine Abnahmemessung ist ' 
nicht erforderlich, wenn Erkenntnisse vorliegen, die eine 
Emissionswertüberschreitung sicher ausschließen. Sollte 
eine Abnahmemessung erforderlich sein, ist wie folgt zu 
verfahr'en: 
Der Nachweis gilt als geführt, wenn der im Rahmen der 
Abnahmemessung ermittelte Emissionswert (Schallleis­
tungspegel + Tonhaltigkeits- und Impulszuschlag) den 
der Genehmigung zugrunde gelegten Emissionswert 
nicht überschreitet. Es ist also zu prüfen: 

LwA (Abnahmemessung) + K1 + KT s: Le, max 

Wobei Le, max sich ergibt aus : 
Le, max = Lw + 1 ,2 8  * Op 

Mit: 
LwA (Abnahmemessung) : gemessener Schallleistungs-

pegel 

Le, max : maximal zulässiger Schallleistungspegel 
Lw : Deklarierter (mittlerer) Schallleistungspegel nach 
Anhang D des Teils 1 der Technischen Richtlinie für 
Windenergieanlagen (Revision 1 8 ,  Stand: 1 . 2 . 2008 )  

o p  : Produktionsstreuung nach Anhang D des Teils 1 der 
Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen (Revi­
sion 1 8 ,  Stand: 1 . 2 . 2 008)  

K1  : Impulszuschlag 
KT : Tonzuschlag 

Um richtlinienkonforme Emissionsmessungen zu ge­
währleisten, muss j ede Anlage mit einer kontinuierli­
chen Aufzeichnung geeigneter Betriebsparameter (z .B .  
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, Leistung, Dreh­
zahl) versehen sein. Sofern eine Anlage aus Gründen des 
Immissionsschutzes nachts zum Beispiel durch eine 
Leistungs- oder Drehzahlbegrenzung geräuschreduziert 
betrieben wird, müssen die Betriebsparameter in einer 
Form gespeichert werden, die rückwirkend für einen 
Zeitraum von wenigstens sechs Monaten den Nachweis 
der tatsächlichen Betriebsweise ermöglicht. Diese Daten 
müssen der Genehmigungsbehörde auf Anfrage zur Ver­
fügung gestellt werden. Dort sind sie für die Betroffenen 
1?ntsprechend den Vorgaben des Umweltinformations­
rechts einsehbar. 

Im Rahmen der Abnahmemessung besteht auch die Mög­
lichkeit von Immissionsmessungen gemäß A.3 . 3 . 7  der TA 
Lärm. 

Im �!J.ll einer rechnerischen Richtwertüberschreitung ist 
die Ubertragung von Schallkontingenten verschiedener 
Anlagen untereinander grundsätzlich möglich. 

Windenergieanlagen erzeugen in Abhängigkeit von 
Windstärke und Windrichtung Geräuschemissionen die 
auch Infraschallanteile beinhalten. Nach aktuellem 
Kenntnisstand, der mit der Fachinformation des Bun­
desministeriums für Umwelt , Naturschutz und Reaktor­
sicherheit (BMU) vom 3. August 2 0 1 2  bestätigt wurde, 
liegen die Schallimmissionen im Infraschallbereich 
deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungs­
schwelle und damit auch deutlich unterhalb einer denk­
baren Wirkschwelle. Nach heutigem Kenntnisstand ist 
bei diesen Pegeln von keiner gesundheitlichen Beein­
trächtigung auszugehen. Wissenschaftliche Studien zei­
. gen, dass Infraschall nur dann gesundheitliche Folgen 
haben kann, wenn Menschen ihn l}ören oder zumindest 
spüren können. Ob Infraschall wahrgenommen wird, 
hängt wesentlich von der Frequenz in Kombination mit 
der Höhe des Schalldrucks ab . Erst bei sehr hohen 
Schalldruckpegeln, wie sie üblicherweise nicht in der 
Umgebung von Windenergieanlagen auftreten, entfaltet 
Infraschall Wirkungen, die das Befinden oder die Ge­
sundheit beeinträchtigen können. Auch unter Berück­
sichtigung der im Juni 2Q14  vom Bundesumweltamt ver­
öffentlichten Literaturrecherche „Machbarkeitsstudie zu 
Wirkungen von Infraschall" gibt es keine wissenschaft­
lich nachvollziehbare Arbeit, die einen Zusammenhang 
zwischen Gesundheitsschäden und dem Infraschall be­
legt, den Windenergieanlagen emittieren. 

5.2.1.2 

Repowering in durch Lärm vorbelasteten Gebieten 

Unter Repowering wird allgemein der Austausch alter 
Windenergieanlagen durch neuere moderne Windener­
gieanlagen verstanden (vgl . Nummer 4 .9) .  

Zielsetzung des Repowerings in durch Lärm vorbelaste­
ten Gebieten muss sein, dass durch ein schrittweises Re­
powering letztendlich die Einhaltung der zulässigen Im­
missionsrichtwerte nach Nummer 6 der TA Lärm 
erreicht wird. Es darf keine Verfestigung oder Ver­
schlechterung der bestehenden Lärmsituation erfolgen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich lediglich auf 
die nach der TA Lärm erforderlichen Prüfschritte .  Die 
übrigen Genehmigungsvoraussetzungen müssen geprüft 
werden. 

Wird für eine Windenergieanlage eines Windparks , der 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschreitet, ein 
Antrag auf Neuerrichtung gestellt und werden auch mit 
der neuen Anlage die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
weiterhin überschritten, ist die Anlage unter immissi­
onsschutzrechtlichen Gesichtspunkten nach der Regel­
fallprüf_ung nur zulässig, wenn die Irrelevanzkriterien 
der Numµier 3 . 2 . 1  Absatz 2 oder 3 der TA Lärm einge­
halten werden. Nach Nummer 3 . 2 . 1  Absatz 4 der TA 
Lärm kann eine Genehmigungsfähigkeit auch dadurch 
hergestellt werden, dass die Betreiberin oder der Betrei­
ber durch Schallreduzierung an anderen eigenen Anla­
gen eine Richtwerteinhaltung erzielen kann. 

Darüber hinaus kann eine entsprechende Neuerrichtung 
bei Vorliegen besonderer Umstände im Rahmen einer 
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Sonderfallprüfung nach Nummer 3 . 2 . 2  der TA Lärm zu­
lässig sein. 

Solche Umstände können nach Nummer 3 . 2 . 2  c) der TA 
Lärm etwa gegeben sein, wenn eine Verbesserung der 
Immissionssituation sicher absehbar ist. Insoweit muss 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit gegeben sein, dass die Immissionsbe­
lastung in überschaubarer Zeit deutlich spürbar verbes­
sert wird. Eine Frist für die Verbesserung ist insoweit 
nicht vorgesehen. 

So kann im Rahmen der Sonderfallprüfung ein Repowe­
ring dann zulässig sein, wenn ein Sanierungskonzept 
nach dem System der übertragbaren Immissionsanteile 
für den gesamten Windpark erstellt wird. Ein solches 
Sanierungskonzept wird ausführlich auf der Internet­
seite des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau­
cherschutz unter www.lanuv.nrw.de/geraeusche/pdf/ 
Repowering0kt2 0 1 1 .pdf erläutert . In dieses Sanierungs­
konzept sind alle Anlagen einzubeziehen, auch die 
Anlagen, deren Immissionsbeitrag mehr als 10 dB(A) un­
terhalb des maßgeblichen Immissionsrichtwertes liegt . 
Dabei wird berechnet, welchen Wert der · schallleis­
tungspegel der Einzelanlage maximal annehmen darf, 
damit gesichert ist, dass die Immissionsrichtwerte auch 
unter Berücksichtigung von Nummer 3 . 2 . 1  Absatz3 der 
TA Lärm an allen Immissionsorten sicher eingehalten 
werden. Auf Basis des so ermittelten Schallleistungspe­
gels werden die übertragbaren Immissionsanteile für 
jede vorhandene Windenergieanlage berechnet. Die Im­
missionsbeiträge der neuen Anlagen dürfen diesen über­
tragbaren Immissionsanteil der stillzulegenden Anlagen 
nicht überschreiten. 

Wenn zunächst nur eine Betreiberin oder ein Betreiber 
eigene Anlagen innerhalb des Windparks entsprechend 
eigener Immissionsanteile erneuern möchte, kann eine 
Genehmigung im Rahmen einer Sonderfallprüfung nach 
Nummer 3 . 2 . 2  c) der TA Lärm möglich sein, wenn be­
reits. hierdurch eine deutliche Verbesserung der Immissi­
onsbelastung eintritt oder in einem öffentlich-rechtli­
chen Vertrag geregelt ist, dass durch die Sanierung 
weiterer Anlagen auch anderer Betreiberinnen oder Be­
treiber in absehbarer Zeit eine deutliche Immissionsver­
besserung eintreten wird. 

Sofern die Erneuerung der Windenergieanlagen einer 
Betreiberin oder · eines Betreibers noch nicht zu einer 
deutlichen Verbesserung führen und auch die anderen 
Betreiberinnen und Betreiber noch nicht an einem ge­
meinsamen Sanierungskonzept mitwirken, kann eine 
Genehmigung im Rahmen einer Sonderfallprüfung 
schließlich auch dann möglich sein, wenn sich die An­
tragstellerin oder der Antragsteller in Anlehnung an 
Nummer 3 . 2 . 1  Absatz 4 der TA Lärm verpflichtet, inner­
halb von in der Regel drei Jahren alle seine Anlagen in 
der Windfarm durch Ersatz , Sanierung oder Änderung 
der Betriebsbedingungen (Schalloptimietung, Nachtab­
schaltung) so zu betreiben, dass die auf ihre oder seine 
Anlagen insgesamt entfallenden übertragbaren Immissi­
onsanteile eingehalten werden. Sie oder er erstellt dazu 
für die eigenen Anlagen ein Repoweringkonzept ,  das 
sich in das Sanierungskonzept für den gesamten Wind­
park einfügt. Dieses Konzept soll über einen öffentlich­
rechtlichen Vertrag oder über eine entsprechende Auf­
lage in der Genehmigung für die Neuanlage 
rechtsverbindlich geregelt werden. Wenn der Beitrag der 
Anlagen der Antragstellerin oder des Antragstellers an 
der Richtwertüberschreitung im Vergleich zu dem Bei­
trag des Windparks insgesamt als gering anzusehen ist, 
kann .unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit 
eine längere Frist sachgerecht sein. Dabei ist aber immer 
auch die Zumutbarkeit der Höhe der noch andauernden 
Richtwertüberschreitung zu beachten. 

5.2.1.3 

Schattenwurf 

Die sogenannten bewegten Schatten und die als Disco­
Effekt bezeichneten periodischen Lichtrefl.ektionen fal­
len als „ähnliche Umweltauswirkungen" unter den 
Begriff der Immissionen des § 3 Absatz 2 des Bundes­
Immissionsschutzgesetzes. 

Der Disco-Effekt stellt heutzutage aufgrund der matten 
Beschichtung der Windenergieanlagen kein Problem 
mehr dar. 

Schattenwurf von geringer Dauer ist hinzunehmen be­
ziehungsweise kann vernachlässigt werden (vgl. OVG 
NRW, Beschl . v.  9 . 9 . 1 998  - 7 B 1 5 6 0/98) .  Von einer er­
heblichen Belästigungswirkung kann ausgegangen wer­
den, wenn die maximal mögliche Einwirkungsdauer am 
jeweiligen Immissionsort - gegebenenfalls unter kumu­
lativer Berücksichtigung aller Beiträge einwirkender 
Windenergieanlagen - mehr als 30 Stunden pro Kalen­
derjahr und darüber hinaus mehr als 30 Minuten pro 
Tag beträgt (vgl. OVG NRW, Urt. v. 1 8 . 1 1 . 2 0 0 2 ,  - 7 A 
2 140/00 ) .  Es ist deshalb sicher zu stellen, dass der Im­
missionsrichtwert (die astronomisch maximal mögliche 
Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Kalenderjahr 
entspricht einer tatsächlichen Beschattungsdauer von 8 
Stunden pro Jahr) nicht überschritten wird. Der Immis­
sionsrichtwert für die tägliche Beschattungsdauer be­
trägt 30 Minuten. Diese Werte beziehen sich auf Wohn­
nutzungen und sind nicht unmittelbar auf andere 
Nutzungen übertragbar. Für Schattenwurfeinwirkungen 
auf andere Nutzungsarten ist die zulässige Beschat­
tungsdauer daher im Einzelfall unter Berücksichtigung 
der Schutzwürdigkeit der jeweiligen Nutzungsart zu be­
stimmen. Durch eine Auflage zur Genehmigung kann si­
chergestellt werden, dass durch eine Abschaltautomatik, 
die meteorologische Parameter (z .B. Intensität des Son­
nenlichtes) berücksichtigt, die tatsächliche Beschat­
tungsdauer auf 8 Stunden pro Jahr begrenzt wird. Für 
weitere Einzelheiten der Bewertung sind die „Hinweise 
zur Beurteilung der optischen Emission von Windkraft­
anlagen (WKA-Schattenwurf-Hinweise) " des Länder­
ausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom Mai 2002  
heranzuziehen. 

5.2.1.4 

Anlagen an Infrastrukturtrassen 

Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen an Infra­
strukturtrassen (siehe unter Nummer 4. 3 . 6) ist zur Beur­
teilung der Überlagerung der Geräusche der Wind­
energieanlage durch die Verkehrsgeräusche eine Einzel­
fallbetrachtung auf der Grundlage des Abschnitts 3 . 2 . 1  
Absatz 5 der TA Lärm erforderlich. 

5.2.2 
Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 

Über die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorha­
bens nach den §§ 3 1  und 33 bis 35 des Baugesetzbuches 
zur Errichtung einer Windenergieanlage ist gemäß § 3 6  
Absatz 1 des Baugesetzbuches im Einvernehmen mit der 
Gemeinde zu entscheiden. Ein erneutes Ersuchen um Er­
teilung des gemeindlichen Einvernehmens kann bei Än­
derung der Ausgangssituation erforderlich werden (be­
jaht bei einer erheblichen Standortabweichung - siehe 
OVG NRW, Urt. v. 1 8 . 8 . 2 0 0 9  - 8 A 6 1 3/08) .  Die Zurück­
stellung eines Baugesuchs (nach § 15 BauGB) während 
der Frist des § 36 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Bau­
gesetzbuches hat zur Folge, dass die Frist mit der Zu-

. stellung des Zurückstellungsbescheids an den Bauherrn 
aufhört und nach Ablauf des Zurückstellungszeitraums 
ohne Anrechnung des bereits verstrichenen Teils von 
neuem beginnt (BVerwG, Urt. v.  2 6 . 3 . 2 0 1 5  - 4 C 1 . 14) .  
Nach § 2 Absatz 3 der Verordnung zur Durchführung 
des Baugesetzbuches vom 7 .  Juli 1 9 8 7  (GV. NRW. 
S. 220 ) ,  zuletzt geändert durch Verordnung vom 1 8 .  Juli 
2 0 1 3  (GV. NRW. S. 493) ,  ist für das Ersetzen eines 
rechtswidrig versagten Einvernehmens die Bauauf­
sichtsbehörde beziehungsweise die Genehmigungsbe­
hörde zuständig. Auf mögliche Amtshaftungsansprüche 
gegen die Genehmigungsbehörde , die ein rechtswidrig 
versagtes Einvernehmen nicht ersetzt ,  wird hingewiesen 
(siehe auch BGH, Urt. v. 1 6 . 9 . 2 0 1 0  - III ZR 2 9/10 ) .  

Die  bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richtet . sich 
nach den § §  29 bis 35 des Baugesetzbuches. Im beplan­
ten Innenbereich ist anhand der jeweiligen Gebietska:te­
gorie zu prüfen, ob eine Windenergieanlage gemäß § 3 0  
des Baugesetzbuches i n  Verbindung mit der der Baunut­
zungsverordnung (als eigenständige Hauptanlage) zu­
lässig ist. Im unbeplanten Innenbereich muss sich die 
Windenergieanlage gemäß § 34 Absatz 1 des Baugesetz-
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buches in  die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
In den Fällen, in denen die Eigenart der näheren Umge­
bung einem der Baugebiete der der Baunutzungsverord­
nung entspricht, ist die Zulässigkeit nach § 34 Absatz 2 
des Baugesetzbuches anhand der Gebietskategorien der 
der Baunutzungsverordnung zu prüfen. Beispielsweise in 
Gewerbegebieten gemäß § 8 der Baunutzungsverord­
nung und Industriegebieten gemäß § 9 der Baunutzungs­
verordnung können Windenergieanlagen grundsätzlich 
als gewerbliche Anlagen zulässig sein. Im Innenbereich 
können Windenergieanlagen grundsätzlich auch als un­
tergeordnete Nebenanlagen gemäß § 14 der Baunut­
zungsverordnung i1;1 allen Baugebieten zulässig sein 
(siehe auch Nummer 6 . 2 . 2 ) .  

D a s  bauliche Vorhaben einer Windenergieanlage gemäß 
§ 29 des Baugesetzbuches ist gleichermaßen durch Turm 
und Rotor gekennzeichnet. Das Bundesverwaltungs­
gericht hat festgestellt, dass die äußeren Grenzen des 
Bauleitplans oder die Grenzen der Baugebiete oder Bau­
flächen stets von der gesamten Windenergieanlage ein­
schließlich des Rotors einzuhalten sind (BVerwG, Urt. v. 
2 1 . 1 0 .2004  - 4 C 3 . 04 ) .  Dies gilt entsprechend für Wind­
energieanlagen innerhalb von Darstellungen im Flä­
chennutzungsplan für die Windenergienutzung, denn 
Zweck des § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches ist 
es, Vorhaben zu steuern und nicht nur Bestandteile von 
diesen. 

Für die Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außen­
bereich gelten im Ubrigen folgende Regelungen (Num­
mern 5 . 2 . 2 . 1  bis 5 . 2 . 2 .4 ) :  

5.2.2.1 

Allgemeine Voraussetzungen (Außenbereich) 

Im Außenbereich sind Windenergieanlagen als unterge­
ordnete Anlagen zu privilegierten Vorhaben gemäß § 3 5  
Absatz 1 des Baugesetzbuches (siehe Nummer 5 . 2 . 2 . 2 )  
oder als selbstständige Anlagen gemäß § 3 5  Absatz 1 
Nummer 5 des Baugesetzbuches zulässig, wenn öffentli­
che Belange nicht entgegenstehen und eine ausreichende 
Erschließung gesichert ist. Das Grundstück muss eine 
ausreichende Zufahrtsmöglichkeit aufweisen, die die 
Wartung der Windenergieanlagen zulässt. Der Anschluss 
einer Windenergieanlage an ein Verbundnetz zum Zwe­
cke der Stromeinspeisung gehört nicht zum baupla­
nungsrechtlichen Inhalt der Erschließung (BVerwG, Be­
schl. v. 5 . 1 . 1 9 9 6  - 4 B 3 0 6 . 95 ) .  Die privilegierte Anlage 
nach .§ 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuches kann 
eine Ubergabestation als N.�benanlage mitziehen. Sofern 
mehrere Anlagen dieselbe Ubergabestation nutzen, kann 
diese auch eigenständig über § 35 Absatz 1 Nummer 3 
des Baugesetzbuches privilegiert zulässig sein. 

Soweit durch Darstellungen im Flächennutzungsplan 
(siehe Nummer 4 . 3 . 1 )  eine Ausweisung für die Windener­
gienutzung an anderer Stelle erfolgt ist, sind Windener­
gieanlagen - ausgenommen die Anlagen, die gemäß § 3 5  
Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuches privilegiert 
sind - außerhalb dieser Flächen in der Regel nach § 3 5  
Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches nicht zulässig. 

Ausnahmen von der Ausschlusswirkung durch die Dar­
stellung im Flächennutzungsplan sind, auch bei Wind­
energieanlagen, die als untergeordnete Nebenanlagen 
anderer privilegierter Vorhaben errichtet werden sollen, 
im Einvernehmen mit der Gemeinde möglich, wenn Um­
stände vorliegen, die bei der Festlegung der Konzentra­
tionszone nicht berücksichtigt wurden, oder wenn solche 
Umstände wegen der notwendigerweise nur groben Be­
trachtung der Bereiche in der Flächennutzungsplanung 
nicht greifen (vgl. OVG NRW, Urt. v. 3 0 . 1 1 .2 0 0 1  - 7 A 
4857/00 ;  BVerwG, Urt. v. 1 7 . 12 . 2002  - 4 C 1 5 . 0 1 ;  OVG 
Niedersachsen, Urt. v. 1 5 . 5 .2009  - 12 LC 5 5/07) .  Daraus 
folgt im Umkehrschluss, dass die Wahrscheinlichkeit für 
das Eintreten eines Ausnahmefalles umso geringer ist, je 
detaillierter eine Gemeinde die Kriterien im Rahmen der 
Abwägung geprüft und zugrunde gelegt hat. Während 
der Gesetzgeber mit dem Tatbestandsmerkmal „ entge­
genstehen" die besondere Bedeutung der Privilegierung 
hervorhebt ,  die tendenziell zugunsten des Vorhabens zu 
Buche schlägt, bringt er mit der Regel-Ausnahme-For­
mel in § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches zum 
Ausdruck, dass außerhalb der Konzentrationsflächen 
dem Freihalteinteresse grundsätzlich der Vorrang ge-

bührt. Diese Wertung darf nicht im Zulassungsverfahren 
konterkariert werden. Eine Abweichung im Einzelfall ist 
zwar möglich, sie steht aber unter dem Vorbehalt, dass 
die Konzeption, die der Planung zugrunde liegt , als 
solche nicht in Frage gestellt wird (BVerwG, Urt. v. 
1 7 . 1 2 . 2 002  - 4 C 1 5 . 0 1 ;  OVG NRW, Urt. v. 1 5 . 3 .2 0 0 6  - 8 
A 2 6 7 2/03) .  

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann die 
Atypik sich daraus ergeben, dass eine Windenergiean­
lage wegen ihrer Größe oder wegen ihrer Funktion zum 
Beispiel als einem anderen privilegierten Vorhaben zu­
geordnete Nebenanlage besondere Merkmale aufweist, 
die sie aus dem Kreis der Anlagen heraushebt ,  deren Zu­
lassung die Gemeinde hat steuern wollen (bspw. bei An­
lagen, die nicht der Einspeisung in das öffentliche Netz, 
sondern nur der Eigenversorgung dienen). 

Ist in der Nähe des vorgesehenen Standorts bereits eine 
zulässigerweise errichtete Windenergieanlage vorhan­
den, so kann dies bei der Interessenbewertung ebenfalls 
zum Vorteil der Antragstellerin oder des Antragstellers 
ausschlagen. Auch die kleinräumlichen Verhältnisse 
können es rechtfertigen, von der auf den gesamten Pla­
nungsraum bezogenen Beurteilung des Planungsträgers 
abzuweichen. Ist aufgrund topographischer oder sonsti­
ger Besonderheiten eine Beeinträchtigung der als stör­
empfindlich und schutzwürdig eingestuften Funktionen 
des betreffenden Landschaftsraums nicht zu besorgen, 
so widerspricht es der Zielrichtung des Planvorbehalts 
nicht, das Vorhaben zuzulassen (siehe OVG NRW, Urt. v. 
1 5 . 3 . 2006  - 8 A 2 6 7 2/03) .  Besondere Umstände können 
auch dann vorliegen, wenn der vorgesehene Standort 
trotz seiner Lage außerhalb der Konzentrationszone aus­
nahmsweise keines der Kriterien erfüllt, die nach dem 
Planungskonzept der Gemeinde eine Nutzung ausschlie­
ßen sollen (vgl. OVG NRW, Urt. v. 3 0 . 1 1 .2 0 0 1  - 7 A 
4 8 5 7  /00) .  

5.2.2.2 

Untergeordnete Nebenanlage (Außenbereich) 

Eine Windenergieanlage kann im Außenbereich nach 
§ 35 Absatz 1 des Baugesetzbuches als unselbstständiger 
Teil eines seinerseits privilegierten Betriebes genehmi­
gungsfähig sein. Voraussetzung ist, dass die Windener­
gieanlage dem Betrieb räumlich und funktional unmit­
telbar zu- und untergeordnet ist. Ob das Vorhaben im 
Verhältnis zu dem privilegiert zulässigen Betrieb boden­
rechtlich eine Nebensache ist, sich ihm dienend 1mter­
ordnet, gegenüber der Hauptnutzung im Hintergrund 
steht , ist nicht aufgrund einer typisierenden, sondern 
einer konkreten Betrachtungsweise des privilegierten 
Betriebes und der ihm zugeordneten Nebennutzung zu 
beurteilen (BVerwG, Beschl. v. 2 8 . 8 . 1 9 9 8  - 4 B 66 . 98 ) .  
Die  Windenergieanlage muss sich in  angemessener 
räumlicher Nähe zu dem mit Energie versorgten Betrieb 
befinden. Nach der Zweckbestimmung muss der über­
wiegende Teil der erzeugten Energie dem privilegierten 
Vorhaben zugutekommen. 

Für Windenergieanlagen, die als untergeordnete Neben­
anlage nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbu­
ches privilegiert sind, gilt § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bau­
gesetzbuches nicht (siehe auch Nummer 5 . 2 . 2 . 1 ;  OVG 
Niedersachsen, Urt. v. 29 . 4 . 2008  - 12 LB 48/0 1 ;  BVerwG, 
Beschl. v. 4 . 1 1 . 2008  - 4 B 44 .08 ) .  

Eine Windenergieanlage kann im Einzelfall als unterge­
ordnete Nebenanlage mehreren im Außenbereich zuläs­
sigerweise errichteten Betrieben dienen, wenn der über­
wiegende Teil der erzeugten Energie diesen Betrieben 
insgesamt zukommt. Die funktionelle Zuordnung ist ge­
gebenenfalls durch eine Nebenbestimmung zur Geneh­
migung auf Dauer sicherzustellen. Die Zuordnung einer 
Anlage zu mehreren Betrieben ist immer erfüllt, wenn 

- die Betreiberinnen und Betreiber der Windenergiean­
lage gesellschaftsrechtlich verbunden sind und 

- die Betreiberinnen und Betreiber der Windenergiean­
lage nachweisen, dass der Stromverbrauch in ihren 
Betrieben zusammengenommen höher als 50 Prozent 
der voraussichtlichen jährlichen Erzeugungsleistung 
der Windenergieanlage ist und 
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- die Windenergieanlage sich in angemessener räumli­
cher Nähe zu den mit Energie versorgten Betrieben 
befindet. 

5.2.2.3 
Entgegenstehen öffentlicher Belange (§ 35 Abs�tz 3 
Bau GB) 

Bei der Prüfung des konkreten Standorts einer Anlage 
im Genehmigungsverfahren können - a�hängig von _ der 
Regelungsintensität auf Ebene der Bauleitplanung (siehe 
unten) - insbesondere folgende öffentliche Belange be­
rührt sein und dem Vorhaben gegebenenfalls entgegen­
stehen: 

- Die Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft" löst 
in der Regel keinen Widerspruch zu der Errichtung ei­
ner Windenergieanlage im Sinn von § 35 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuches aus. 

- Der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 BauGB) ist in § 3 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes defimert. Die Ab­
schattungswirkung für Funkwellen stellt keine schäd­
liche Umwelteinwirkung im Sinn des § 35 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 und 2 sowie § 5 Absatz 1 Nummer 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dar (OVG NRW, 
Urt. v. 1 8 . 8 . 2 0 0 9  - 8 A 6 1 3/08) .  Auf Nummer 5 . 2 . 1  
(Lärm, Schattenwurf) wird verwiesen. 

- Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
im Sinn des § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Bau­
gesetzbuches stehen einem Vorhaben insbesondere 
dann entgegen, wenn dieses in nicht durch Ausna_hme­
genehmigung oder Befreiung zu behebender Weise m 
Widerspruch zu einer gültigen Landschaftsschutzver­
ordnung steht (OVG NRW, Urt. v. 5 . 9 . 2 0 0 6  - 8 A 
1 9 7 1/04 ;  ständige Rechtsprechung BVerwG, Beschl. v. 
2 . 2 . 2 0 0 0  - 4 B 104 .99 ) .  Auf Nummer 8 . 2 . 2 . 5  (Land­
schaftsschutzgebiete) wird verwiesen. 

- Außerhalb von förmlich unter Natur- oder Land­
schaftsschutz gestellten Landschaftsteilen begründet 
eine Beeinträchtigung des Orts- oder Landschaftsbil­
des allein noch nicht die Unzulässigkeit eines solchen 
Vorhabens . Vielmehr muss eine qualifizierte Beein­
trächtigung im Sinn einer Verunstaltung des Orts­
oder Landschaftsbildes gegeben sein. Eine solche Ver­
unstaltung liegt nur vor, wenn das Vorhaben seiner 
Umgebung grob unangemessen ist und auch von emem 
für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als be­
lastend empfunden wird (OVG NRW, Urt. v. 1 2 . 6 . 2 0 0 1  
- 1 0  A 97/99 ;  best. durch BVerwG, Beschl. v .  
1 5 . 1 0 . 2 0 0 1  - 4 B 6 9 . 0 1 ) .  Eine Verunstaltung der Land­
schaft kann weder aus der technischen Neuartigkeit 
und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbe­
dürftigkeit der Windenergieanlagen noch allem aus 
deren angesichts ihrer Größe markanten und weit 
sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden (OVG NRW, 
Urt. v .  2 8 . 2 . 2008  - 10 A 1 060/0 6 ;  siehe auch BVerwG, 
Beschl. v. 1 8 . 3 . 2 0 0 3  - 4 B 7 . 0 3 ;  OVG Niedersachsen, 
Urt . v .  2 8 . 2 . 2 0 1 0  - 12  LB 243/07 ) .  

- Auch wenn bestimmte Landschaftsteile , die sich in  ei­
nem Landschaftsschutzgebiet befinden, durch eine 
Windenergieanlage, die außerhalb dieses Gebiets . er­
richtet werden soll, optisch beeinflusst werden, hegt 
eine Beeinträchtigung eines öffentlichen Belangs nur 
vor wenn dies zu einer Verunstaltung des Land­
sch�ftsbildes im Sinn von § 35 Absatz 3 Satz 1 Num­
mer 5 des Baugesetzbuches führt (BVerwG, Beschl. v. 
8 . 5 . 2 0 0 8  - 4 B 2 8/08) .  

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerich­
tes NRW (Urt. v .  1 8 . 1 1 . 2002  - 7 A 2 140/00) darf bei 
der rechtlichen Wertung der Wirkungen von Wind­
energieanlagen nicht unberücksich�igt bleibel1, dass 
der Gesetzgeber sie im Außenbereich grundsatzhch, 
das heißt vorbehaltlich einer planerischen Steuerung 
durch Raumordnungspläne und gemeindliche Flä­
chennutzungspläne, privilegiert hat, so dass die Anla­
gen als solche nach den gesetzgeberischen Vorgaben 
im Außenbereich nicht als Fremdkörper, sondern von 
ihrem Erscheinungsbild her vielmehr eher als 
außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu wer­
ten sind (siehe auch OVG NRW, Urt. v. 1 9 . 5 .2 004 - 7 A 

3 3 6 8/02 ;  OVG NRW, Urt. v. 2 4 . 6 . 2 004 - 7 A 997/03 ) .  
Gleichwohl dürfen bei der wertenden Einschätzung 
des Störpotentials die anlagentypischen Drehbewe­
gungen der Rotorblätter als Blickfang trotz gegebener 
Privilegierung nicht außer Betracht gelassen werden 
(BVerwG, Beschl. v. 1 5 . 1 0 . 2 0 0 1  - 4 B 6 9 . 0 1) .  Für die 
Annahme ob eine Verunstaltung des Orts- oder Land­
schaftsbildes vorliegt , ist die j eweilige durch die 
Standortwahl vorgegebene Situation maßgeblich. Ob 
eine Landschaft durch technische Einrichtungen und 
Bauten bereits so vorbelastet ist, dass eine Windener­
gieanlage sie nicht mehr verunstalten kann, ist eine 
Frage des j eweiligen Einzelfalls_. In welcher Entfer­
nung eine Windenergieanlage mcht mehr verunstal­
tend wirken kann, lässt sich ebenfalls nicht abstrakt 
festlegen (BVerwG, Beschl. v .  1 8 . 3 . 2003  - 4 B 7 . 0 3 ) .  

- Der Belang des Habitat und Artenschutzes ist als Un­
terfall des Naturschutzes zu berücksichtigen. Zu den 
Belangen im E1nzelnen wird auf Nummer 8 . 2 . 2 . 2  und 
Nummer 8 . 2 . 2 . 3  verwiesen. 

- Hinsichtlich der Belange des Denkmalschutzes formu­
liert § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Baugesetzbu­
ches eigenständige Anforderungen, die - unbeschadet 
der Konkretisierung durch Landesrecht (dazu Num­
mer 8 . 2 .4)  - unmittelbar dort eingreifen, wo grobe Ver­
stöße in Frage stehen (vgl . BVerwG, Beschl. v. 2 6 . 6 .  
2 0 1 4  - 4 B 4 7 . 13 ) .  Die Vorschrift hat i m  Verhältnis zu 
den denkmalrechtlichen Vorschriften, die nach § 2 9  
Absatz 2 des Baugesetzbuches unberührt bleiben, eine 
Auffangfunktion (BVerwG, Urt. v. 2 1 .4 . 2009  - 4 C 
3 . 08 ) .  

- Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange kann auch 
bei einer Gefährdung der Wasserwirtschaft (siehe 
Nummer 8 . 2 . 3 . 1  und 8 . 2 . 3 .2 )  und des Hochwasser­
schutzes (siehe Nummer 8 . 2 . 3 . 3  und 8 . 2 . 3 .4)  gegeben 
sein. Gegebenenfalls bedarf die _Anlagenerric�tung n�­
ben der immissionsschutzrechthchen Genehmigung ei­
ner entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigung. 

- Eine Störung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen 
und Radaranlagen (§ 35 Absatz 3 Satz 1 _Numme� 8 
BauGB) können der Zulässigkeit einer Wmdenergie­
anlage entgegenstehen. Dies setzt voraus, dass d_ie 
Windenergieanlage die Funktion der Radaranlage fur 
den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinzunehmender 
Weise einschränkt. Der in § 35 Absatz 3 Satz 1 Num­
mer 8 des Baugesetzbuches normierte öffentliche Be­
lang soll nur dann die bauplanungsrechthche Unzu­
lässigkeit eines Vorhabens begründen, wenn es um die 
Abwehr von Gefahren geht, deren Gewicht den im Ge­
setzgebungsverfahren in den Blick genommenen öf­
fentlichen Belangen - hier: militärische Belange .�owie 
Flugsicherheit - vergleichbar ist. Ob die Beemtrachti­
gung privater Richtfunkstrecken als offenthcher Be­
lang des § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 des Bauge­
setzbuches einzustufen ist, ist in der Rechtsprechung 
noch nicht abschließend geklärt . Der Richtfunkkanal 
wird abgeschattet und eine Hindernisdämpfung wird 
verursacht wenn die erste Fresnelzone von den Rotor­
blättern einer Windenergieanlage über.strichen �ird. 
Allerdings hängt es vom Ausmaß der Hmdermsdamp­
fung ab , ob eine unzulässige Beeinträchtigung vorliegt 
(vgl . OVG NRW, Beschl. v .  2 7 . 8 . 2 0 1 4  - 8 B 5 5 0/14) .  Al­
lerdings werden Beeinträchtigungen des Rundfunk­
empfangs vom Schutzbereich des § 35 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 8 des Baugesetzbuches nicht erfas_st (OVG 
NRW, Urt. v. 1 8 . 8 . 2 0 0 9  - 8 A 6 1 3/08) .  

Die Funktionsfähigkeit von y.retterradarsyste!Ilen 
kann durch Windenergieanlagen ebenfalls beemtrach­
tigt werden. Auch insoweit ist zu prüfen, ob das Ra­
darsystem tatsächlich durch das Bauvorha])en tech­
nisch beeinflusst wird und ob sich diese Storung auf 
die Funktionsfähigkeit des Radars auswirkt, das heißt, 
ob der der Rardaranlage zugewiesene Zweck in nicht 
hinnehmbarer Weise eingeschränkt wird. 

Soweit es sich um Funk- und Radaranlagen handelt , 
die der Sicherheit des Luftverkehrs dienen, wird auf 
Nummer 8 . 2 . 6  verwiesen. 

- Zum Belang der Landesverteidigung im Einzelnen 
wird auf Nummer 8 . 2 . 8  verwiesen. Die entsprechende 
Darlegungslast bei der Geltendmachung von Belangen 
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der Landesverteidigung liegt be i  der Bundeswehr (vgl. 
OVG Niedersachsen, Beschl. v. 1 3 . 04 . 2 0 1 1  - 12 ME 
8/1 1 ) .  In Konfliktfällen empfiehlt es sich die Experten­
gruppe „Bundeswehr und Windenergieanlagen" 
(ExpBw WEA) , Unterarbeitsgruppe der Bundeswehr 
(UAG) beim Kommando Unterstützungsverbände 
Luftwaffe, Luftwaffenkaserne Wahn, Postfach 906 1 1 0 ,  
5 1127  Köln zu  konsultieren. 

- Auch das Gebot der Rücksichtnahme ist in § 3 5  Ab­
satz 3 Satz 1 des Baugesetzbuches verankert . Der im 
Außenbereich Wohnende muss grundsätzlich mit der 
Errichtung von in diesem Bereich privilegierten Wind­
energieanlagen und ihren optischen Auswirkungen 
rechnen (OVG NRW, Beschl . v. 1 2 . 1 . 2006  - 8 A 
2285/03) .  Auf Abwehrrechte kann sich nur derjenige 
berufen, dessen eigene Nutzung formell und materiell 
legal ist, wobei die Beweislast für die formelle Legali­
tät die Bauherrin oder den Bauherrn trifft (OVG NRW, 
Beschl. v. 2 4 . 6 . 2 0 1 0  - 8 A 2 7 64/0 9 ;  best. durch 
BVerwG, Beschl. v. 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0  - 4 B 3 6 . 1 0) .  Ob von ei­
ner Windenergieanlage eine rücksichtslose optisch be- · 

drängende Wirkung auf eine Wohnbebauung ausgeht, 
ist stets anhand aller Umstände des Einzelfalls zu prü­
fen. Das Oberverwaltungsgericht NRW (siehe Urt. v. 
9 . 8 . 2 0 0 6  - 8 A 3 7 2 6/05 -, best. durch BVerwG, Beschl. 
v. 1 1 . 1 2 . 2 0 0 6  - 4 B 7 2 .06 )  hat folgende Bewertungs­
kriterien zur Beeinträchtigung entwickelt: 

Lage bestimmter Räumlichkeiten und deren Fenster 
sowie von Terrassen und Ahnlichem zur Windener­
gieanlage; bestehende oder in zumutbarer Weise her­
stellbare Abschirmung des Wohngrundstücks zur 
Anlage; Hauptwindrichtung und damit Stellung des 
Rotors zu einem Wohnhaus; topographische Situa­
tion; Sichtschutz durch Waldgebiete oder Gebäude; 
die Größe des Rotordurchmessers , weitere Beein­
trächtigungen durch bereits vorhandene Windener­
gieanlagen. 

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerich­
tes Nordrhein-Westfalen lassen sich unter Berücksich­
tigung dieser Kriterien für die Ergebnisse der Einzel­
fallprüfungen grobe Anhaltswerte prognostizieren: 

Ist der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer 
Windenergieanlage geringer als das Zweifache der 
Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung 
überwiegend zu einer dominanten und optisch be­
drängenden Wirkung der Anlage gelangen. Beträgt 
der Abstand das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe 
der Anlage , bedarf es regelmäßig einer besonders in­
tensiven Prüfung des Einzelfalls . Diese vom Oberver­
waltungsgericht Nordrhein-Westfalen aufgestellten 
Regeln sind Faustformeln, die eine bestimmte Würdi­
gung der Umstände nahe legen, aber die Prüfung 
des konkreten Einzelfalls nicht entbehrlich machen 
(siehe auch BVerwG, Beschl. v .  2 3 . 1 2 . 2 0 1 0  - 4 B 
3 6 . 1 0 ) .  

I m  immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver­
fahren ist die größtmögliche Minimierung der Befeue­
rung, insbesondere durch die Nutzung von Sichtwei­
tenmessgeräten und Synchronisierung der Befeuerung, 
als Auflage dem Projektierer aufzugeben. 

Aus dem Rücksichtnahmegebot kann sich auch das 
Erfordernis von Abständen von Windenergieanlagen 
untereinander ergeben. (OVG NRW, Beschl. v. 1 . 2 . 2000  
- 1 0  B 1 8 3 1/99) .  In  diesem Zusammenhang wird dar­
auf hingewiesen, dass auch aus Gründen der Standsi­
cherheit Abstände erforderlich sind (siehe Num­
mer 5 . 2 . 3 .4 ) .  

Befindet sich der Standort der Windenergieanlage in­
nerhalb einer im Flächennutzungsplan dargestellten 
Konzentrationszone , ist Folgendes zu beachten: Eine 
positive Standortzuweisung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 
des Baugesetzbuches setzt voraus , dass sich die Pla­
nung als vollzugsfähig erweist und dass ihr auf unab­
sehbare Zeit keine unüberwindbaren rechtlichen oder 
tatsächlichen Hindernisse im Wege stehen (BVerwG, 
Urt . v .  1 7 . 1 2 .2002  - 4 C 1 5/0 1 ) .  Innerhalb einer im Flä­
chennutzungsplan dargestellten Konzentrationszone 
dürfen die Belange des § 35 Absatz 3 Satz 1 des Bauge­
setzbuches , die bereits im Rahmen der Planung ab­
schließend abgewogen worden sind, bei der Entschei-

dung über die Zulassung einer Windenergieanlage 
nicht wieder als Genehmigungshindernis aktiviert wer­
den (vgl . BVerwG, Urt. v .  2 0 . 5 . 2 0 1 0  - 4 C 7 . 09 ) .  Entge­
genstehende öffentliche Belange werden deswegen für 
Windenergieanlagen in Konzentrationszonen nur rele­
vant , soweit sie auf Ebene der Bauleitplanung noch 
nicht abschließend berücksichtigt wurden. Die Rege­
lungsdichte eines Bauleitplans wird auf der einen Seite 
durch das Gebot der Konfliktbewältigung (planerisch 
zu bewältigende Nutzungskonflikte sollen im aktuellen 
Planverfahren und nicht erst in einem späteren Geneh­
migungsverfahren gelöst werden) und auf der anderen 
Seite durch das Gebots der planerischer Zurückhaltung 
(planerische Zurückhaltung für die Fälle, in denen eine 
Konfliktbewältigung sachgerecht auf Ebene der Einzel­
genehmigung erfolgen kann) bestimmt. Je nach Detai­
lierungsgrad des Bauleitplans ändert sich das Prüfpro­
gramm auf der Ebene der Vorhabenzulassung. 

5.2.2.4 

Rückbauverpflichtung 

Nach § 3 5  Absatz 5 Satz 2 des Baugesetzbuches ist für 
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummern 2 bis 6 des Bau­
gesetzbuches als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung 
eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben 
einschließlich Nebenanlagen nach dauerhafter Aufgabe 
der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenver­
siegelungen (Fundament, Zuwegungen) zu beseitigen. 

Zur Rückbauverpflichtung nach § 35 Absatz 5 Satz 2 in 
Verbindung mit Satz 3 des Baugesetzbuches hat das 
Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 17 . 1 0 . 2 0 1 2  
(Az : 4 C 5 . 1 1 ) klargestellt , dass die Regelung die Einhal­
tung der Erklärung der Betroffenen oder des Betroffe­
nen, mit der sie oder er sich zum Rückbau verpflichte, si­
cherstellen solle und dass dies auch die Absicherung ei­
nes möglichen Liquiditätsrisikos beinhalte . Die 
Durchsetzung der Rückbaupflicht solle nicht daran 
scheitern, dass von der Vollstreckung abgesehen werde , 
weil ausreichende Mittel für eine Ersatzvornahme nicht 
zur Verfügung ständen. Selbst wenn eine öffentlich­
rechtliche Baulast eingetragen ist, muss daher von der 
Bauherrin bder vom Bauherrn auch eine Sicherheitsleis­
tung, die (in der Regel durch Bankbürgschaft) zugunsten 
der Genehmigungsbehörde oder der Bauaufsichtsbe­
hörde zu bestellen ist, gefordert werden. Die Sicher­
heitsleistung muss den Rückbau der Windenergieanlage 
einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments 
am Ende der voraussichtlichen Lebensdauer der Anlage 
vollständig abdecken. Wenn nichts Gegenteiliges nach­
gewiesen wird, kann von einer Sicherheitsleistung in 
Höhe von 6 , 5  Prozent der Gesamtinvestitionskosten aus­
gegangen werden. Im Einzelfall kann sich aus der Kons­
truktion der Windenergieanlage eine höhere oder niedri­
gere Sicherheitsleistung ergeben. Die Sicherheitsleistung 
muss spätestens bei Baubeginn vorliegen. Dies kann 
durch eine entsprechende Nebenbestimmung zur Geneh­
migung gesichert werden. 

5.2.3 ' 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen ist die 
Einhaltung der Anforderungen des Bauordnungsrechts 
sicherzustellen. 

I)ie für die Einspeisung ins Stromnetz erforderlichen 
Ubergabestationen bis. 20 Quadratmeter Grundfläche 
und 4 Meter Höhe sind gemäß § 65 Absatz 1 Nummer 9a 
der Landesbauordnung baugenehmigungsfrei .  Die Ge­
nehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Verpflich­
tung zur Einhaltung der Anforderungen, die in öffent­
lich-rechtlichen Vorschriften gestellt werden, § 65  
Absatz 4 der Landesbauordnung. 

5.2.3.1 

Abstandflächen 

Die notwendige Abstandfläche einer Windenergieanlage 
ergibt sich aus § 6 Absatz 10 der Landesbauordnung. 

Zu weiteren erforderlichen Abständen siehe auch Num­
mer 5 . 2 . 2 . 3  und Nummer 8 .  
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5.2.3.2 
Brandschutz 

Für Windenergieanlagen mit mehr als 3 0  Metern Höhe 
ist nach § 68 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 der Landesbau­
ordnung mit den Bauvorlagen ein Brandschutzkonzept 
bei der Genehmigungsbehörde einzureichen, § 69 Ab­
satz 1 Satz 2 der Landesbauordnung. Einzelheiten erge­
ben sich aus § 9 der Verordnung über bautechnische 
Prüfungen (BauPrüfVO) .  Für Kleinwindanlagen unter 
30 Metern ist, auch wenn sich um einen Sonderbau im 
Sinn von § 54 der Landesbauordnung handelt , in der Re­
gel die Vorlage eines Brandschutzkonzeptes nicht erfor­
derlich. 
Windenergieanlagen müssen so beschaffen sein, dass der 
Entstehung eines Brandes der Anlage und der Brandwei­
terleitung auf die Umgebung (Gebäude , bauliche Anla­
gen und Wald) vorgebeugt wird. Dies wird in der Regel 
durch Wahrung der im Erlass aufgeführten Abstandsre­
gelungen (z .B.  in Nummern 5 . 2 . 2 . 3 ,  5 . 2 . 3 . 1  und 8 . 1 )  er­
reicht . Soweit besondere Standort- oder Risikofaktoren 
im Einzelfall erkennbar sind, wie dies regelmäßig bei 
Anlagen im Wald oder in der Nähe des Waldes anzu­
nehmen ist, sind neben den regelmäßig zu beachtenden 
Anforderungen (z. B. Blitzschutzanlagen, Wartung und 
Instandhaltung) weitere geeignete Vorkehrungen zu tref­
fen, wie beispielsweise 
- soweit möglich Verwendung nichtbrennbarer Bau­

stoffe, 
- Brandfrüherkennung mit automatischer Abschaltung 

der Anlagen und vollständiger Trennung von der Stütz­
energie ,  

- Vorhaltung selbsttätiger Feuerlöschanlagen, 
(siehe auch VdS 3 5 2 3 :  2008-07 ,  Windenergieanlagen, 
Leitfaden für den Brandschutz) .  
Besondere Standort- oder Risikofaktoren sind bei Anla­
gen auf dem freien Feld regelmäßig nicht erkennbar. 
5.2.3.3 
Beachtung Technischer Baubestimmungen 

Es wird auf den Runderlass des Ministeriums für Bauen 
und Verkehr „Einführung Technischer Baubestimmun­
gen nach § 3 Abs .  3 BauO NRW" vom 8. November 2 0 0 6  
(MBl. NRW. S .  582 )  i n  der jeweils geltenden Fassung 
verwiesen. Mit Neuordnung der Liste der Technischen 
Baubestimmungen (LTB),  die durch die Bekanntma­
chung der Eurocodes als Technische Baubestimmungen 
erforderlich wurde, ist für Sonderkonstruktionen in 
Form von Windenergieanlagen aktuell die laufende 
Nummer 2 . 7 . 9  einschlägig. Die „Richtlinie für Wind­
energieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheits­
nachweise für Turm und Gründung; Fassung Oktober 
2 0 1 2 "  (Schriftenreihe B des DIBt, Heft 8) ist als Techni­
sche Baubestimmung eingeführt . Die Anlage 2 . 7/12  der 
LTB enthält zu beachtende ergänzende Bestimmungen. 
Auf die Anlage 2 . 7/12 der LTB wird auch hinsichtlich 
der erforderlichen gutachtlichen Stellungnahmen eines 
oder einer Sachverständigen als Bestandteil der Bauvor­
lagen für Windenergieanlagen, kleine Windenergieanla­
gen und sehr kleine Windenergieanlagen bis 10 Meter 
Gesamthöhe hingewiesen. Geeignete sachverständige 
Stellen sind dort benannt. 
5.2.3.4 
Standsicherheit 

Gemäß § 1 5  Absatz 1 der Landesbauordnung muss j ede 
bauliche Anlage standsicher sein und darf auch die 
Standsicherheit anderer baulicher Anlagen nicht gefähr­
den. Gemäß § 18 Absatz 3 der Landesbauordnung sind 
Erschütterungen oder Schwingungen, die von baulichen 
Anlagen ausgehen, so zu dämmen, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Wird eine 
Windenergieanlage in Windrichtung vor einer bereits 
bestehenden Windenergieanlage errichtet , kann sie 
durch Erhöhung der Turbulenzintensität einen schnelle­
ren Verschleiß von Anlagenteilen der nachgesetzten An­
lage bewirken und damit auf Dauer deren Standsicher­
heit beeinträchtigen (siehe auch OVG NRW, Beschl . v. 
1 . 2 . 2 0 0 0  - 10 B 1 8 3 1/99) .  Um den bauordnungsrechtli­
chen Anforderungen unter Beachtung der Technischen 

Baubestimmungen Rechnung zu tragen, ist für freiste­
hende Windenergieanlagen mit Turm und Gründung ein 
ausreichender Abstand untereinander und zu anderen 
vergleichbar hohen Bauwerken erforderlich. 

Für den Standsicherheitsnachweis von Windenergiean­
lagen wird auf der Grundlage der aktuellen Richtlinien 
für Windenergieanlagen (sowohl in den Fassungen März 
2 004 als auch Oktober 2 0 1 2 ,  hier: Schriftenreihe B des 
DIBt, Heft 8) eine geringere Turbulenzintensität ange­
setzt als nach der zuvor bauaufsichtlich eingeführten 
Richtlinie für Windkraftanlagen (in der Fassung Juni 
1993 ) ,  die noch bis zum Jahresende 2 0 0 5  angewendet 
werden durfte. Der verringerte Ansatz der Turbulenzin­
tensität bedingt größere Mindestabstände der Windener­
gieanlagen zur Gewährleistung der Standsicherheit. Bei 
Unterschreitung der Abstände von 8 beziehungsweise 5 
Rotordurchmessern nach Abschnitt 6 . 3 . 3  der aktuellen 
Richtlinie für Windenergieanlagen können sowohl nach 
den Richtlinien März 2 004 (Abschnitt 6 . 3 . 3 )  als auch Ok­
tober 2 0 1 2  (Abschnitt 7 . 3 . 3 )  standsicherheitsrelevante 
Auswirkungen in Betracht kommen. 
Für Anlagen, die noch nach der älteren Richtlinie für 
Windkraftanlagen (Fassung Juni 1 993)  ausgelegt sind, 
gilt weiterhin, dass bei Abständen von weniger als 5 Ro­
tordurchmessern in Hauptwindrichtung standsicher­
heitsrelevante Auswirkungen zu erwarten sind und ein 
Abstand von weniger als 3 Rotordurchmessern im Hin­
blick auf die Standsicherheit als gefährlich einzustufen 
ist. 

Zur Genehmigung der Unterschreitung von Abständen, 
bei denen standsicherheitsrelevante Auswirkungen zu 
erwarten sind, ist von der Antragstellerin oder vom 
Antragsteller der hinzukommenden Windenergieanlage 
mittels gutachtlicher Stellungnahme einer oder eines 
Sachverständigen nachzuweisen, dass Gefahren oder un­
zumutbare Belästigungen nicht entstehen (siehe auch 
Ziffer 3 . 2  in der Anlage 2 . 7/12  der LTB in Verbindung 
mit der Technischen Baubestimmung) . 

5.2.3.5 
Eiswurf 

Wegen der Gefahr des Eisabwurfes sind Abstände von 
Windenergieanlagen zu Verkehrswegen, Erholungsein­
richtungen und Gebäuden einzuhalten oder funktionssi­
chere technische Einrichtungen zur Gefahrenabwehr 
(z .B.  automatische Außerbetriebnahme bei Eisansatz 
oder Rotorblattheizung) erforderlich. Detaillierte Anfor­
derungen werden in Anlage 2 . 7/12 der LTB gestellt . Im 
Bereich unter Windenergieanlagen mit technischen Ein­
richtungen zur Außerbetriebnahme des Rotors bei Eis­
ansatz ist durch Hinweisschilder auf die verbleibende 
Gefährdung durch Eisabfall bei Rotorstillstand oder 
Trudelbetrieb aufmerksam zu machen. 
6 
Kleinwindanlagen bis 50 Meter Anlagenhöhe 

6.1 
Verfahren 

Unter Kleinwindanlagen werden Anlagen mit einer An­
lagengesamthöhe von bis zu 50 Metern Höhe verstanden, 
die entsprechend der Regelungen der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BimSchV) nicht 
unter die immissionsschutzrechtliche Genehmigungs­
pflicht fallen. 
Kleinwindanlagen gelten als bauliche Anlagen im Sinn 
des § 29 des Baugesetzbuches und des § 2 der Landes­
bauordnung. Nach § 65 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe 
b. der Landesbauordnung bedarf die Errichtung oder 
Anderung von Kleinwindanlagen bis zu 10 Metern Anla­
gengesamthöhe , außer in reinen, allgemeinen und beson­
deren Wohngebieten, sowie Mischgebieten, keiner Bau­
genehmigung. Die Anlagengesamthöhe bezieht sich da­
bei allein auf die Höhe der Kleinwindanlage . Ferner 
bedarf nach § 65 Absatz 2 Nummer 4 der Landesbauord­
nung die _mit diesen genehmigungsfreien Anlagen ver­
bundene Anderung der Nutzung oder der äußeren Ge­
stalt des Gebäudes keiner Baugenehmigung. Die Geneh­
migungsfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung 
zur Einhaltung der Anforderungen, die in öffentlich­
rechtlichen Vorschriften gestellt werden (§ 65 Absatz 4 
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BauO NRW) . Für alle anderen Windenergieanlagen bis 
50 Meter Gesamthöhe, die entweder neben oder auf ei­
nem Gebäude errichtet werden sollen, ist nach § 63  Ab­
satz 1 der Landesbauordnung ein Baugenehmigungsver­
fahren durchzuführen. 
Neben der Baugenehmigung sind gegebenenfalls weitere 
Genehmigungen/ Erlaubnisse einzuholen. Die Bauauf­
sichtsbehörden haben im Genehmigungsverfahren wei­
tere Fachbehörden (wie beispielsweise die Umwelt­
schutzbehörden/ Landschaftsbehörden) zu beteiligen. 
6.2 
Zulässigkeit 

6.2.1 
Immissionsschutzrechtliche Voraussetzungen 

Für Kleinwindanlagen gilt infolge von § 22 des Bundes­
Immissionsschutzgesetzes, gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 13 des Landes-Immissionsschutzgesetz (LimSchG) , 
dass sie die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte nach 
Nummer 6 . 1  der TA Lärm und sonstige immissions­
schutzrechtliche Anforderungen einhalten müssen. Wer­
den Kleinwindanlagen an Gebäuden befestigt, sind 
aufgrund der baulichen Verbundenheit auch die Immis­
sionsrichtwerte für Innen nach Nummer 6 . 2  der TA 
Lärm zu berücksichtigen, sofern im Gebäude nicht nur 
die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber 
wohnt. 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Höhen und Leis­
tungsklassen der Kleinwindanlagen und der unter­
schiedlich geprägten Standorte, an denen Kleinwindan­
lagen verwirklicht werden sollen, lassen sich jedoch 
allgemeine Empfehlungen kaum aussprechen. 
Insbesondere bei Anlagen im Innenbereich sind im bau­
rechtlichen Genepmigungsverfahren aussagekräftige 
Unterlagen vorzulegen, die eine Prüfung der immissions­
schutzrechtlichen Zulässigkeit des Betriebs ermöglichen 
(z .B.  gesicherte Datenblätter, in denen unabhängige Ins­
titute das Geräuschverhalten der Anlage in allen regulä­
ren Betriebszuständen mindestens bis zum Erreichen der 
Nennleistung belegen) . 
6.2.2 
Ba uplanungsrechtliche Voraussetzungen 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich 
nach den § §  29 bis 36 des Baugesetzbuches. 
Im beplanten Innenbereich ist anhand der j eweiligen 
Gebietskategorie zu prüfen, ob eine Windenergieanlage 
(als eigenständige Hauptanlage) nach § 30 des Bauge­
setzbuches in Verbindung mit der der Baunutzungsver­
ordnung zulässig ist. Im unbeplanten Innenbereich muss 
sich die Windenergieanlage gemäß § 34 Absatz 1 des 
Baugesetzbuches in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügen. In den Fällen, in denen die Eigenart der nähe­
ren Umgebung einem der Baugebiete der der Baunut­
zungsverordnung entspricht, ist die Zulässigkeit nach 
§ 34 Absatz 2 des Baugesetzbuches anhand der Gebiets­
kategorien der Baunutzungsverordnung zu prüfen. 
Im Innenbereich können Kleinwindanlagen grundsätz­
lich auch als untergeordnete Nebenanlagen gemäß § 14 
der Baunutzungsverordnung in allen Baugebieten zuläs­
sig sein. Voraussetzung ist, dass sie dem primären Nut­
zungszweck von Grundstücken dienen und der Eigenart 
des Baugebiets nicht widersprechen (vgl . OVG Nieder­
sachsen, Beschl. v. 2 9 . 6 . 2 0 1 2  - 12 LA 1 5 5/1 1 ) .  Klein­
windanlagen dienen nur solange dem primären Nut­
zungszweck von Grundstücken (funktionale Unterord­
nung) , wie sie überwiegend (mehr als 50 Prozent) für das 
j eweilige Grundstück selbst Energie erzeugen, nicht 
aber, wenn die erzeugte Energie überwiegend in das öf­
fentliche Netz eingespeist wird. Darüber hinaus müssen 
sie der Hauptnutzung räumlich-gegenständlich unterge­
ordnet sein. Die räumliche Unterordnung ist zwar nicht 
bereits dann ausgeschlossen, wenn die Anlage über die 
Firsthöhe der übergeordneten baulichen Anlage um et­
liche Meter hinausragt. Aufgrund des äußeren Erschei­
nungsbildes und wegen ihrer Abmessungen darf die 
Nebenanlage aber der Hauptanlage nicht gleichwertig 
erscheinen oder diese optisch verdrängen. Eine Klein­
windanlage kann im Hinblick auf ihr geringes bauliches 
Volumen in der optischen Wirkung derart zurücktreten, 

dass sie gegenüber einem Gebäude, dessen Energiever­
sorgung sie dient, · auch räumlich-gegenständlich als 
untergeordnet erscheint. Maßgeblich für die räumlich­
gegenständliche Unterordnung ist der optische Gesamt­
eindruck aus Standort und Größe der Kleinwindanlage, 
den Abmessungen der benachbarten Hauptanlagen, der 
Bebauungsdichte des Baugebietes sowie der Grund­
stücksgrößen (vgl . VGH Mannheim, Beschl. v. 9 . 7 . 2 0 1 4  -
8 s 3 9/14) .  
Im Außenbereich können Kleinwindanlagen als  selbst­
ständige Anlagen nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 des 
Baugesetzbuches zu beurteilen sein, unabhängig davon, 
ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist 
wird oder der privaten Energieversorgung dient. Auf­
grund ihrer geringen Höhe handelt es sich nicht um 
raumbedeutsame Anlagen. Sie werden deshalb von der 
raumordnerischen Steuerung der Anlagenerrichtung 
nicht erfasst. 
Kleinwindanlagen können im Außenbereich auch als un­
tergeordnete Nebenanlagen zu privilegierten Vorhaben 
nach § 35 Absatz 1 des Baugesetzbuches zulässig sein (s .  
Nummer 5 . 2 . 2 . 2 ) .  
Hat eine Gemeinde von dem Institut der bauleitplaneri­
schen Steuerung Gebrauch gemacht und Konzentrati­
onszonen ausgewiesen, gilt für Anlagen, die von einem 
privilegierten landwirtschaftlichen Betrieb nach § 3 5  
Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuches mitgezogen 
werden, § 35 Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches unab­
hängig von der Höhe der Windenergieanlage nicht 
(BVerwG, Beschl. v. 4 . 1 1 . 2008  - 4 B 44 .08 ) .  In den übri­
gen Fällen des § 35 Absatz 1 des Baugesetzbuches muss 
im Einzelfall geprüft werden, ob eine Ausnahme von der 
Ausschlusswirkung (§ 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB) mög­
lich ist (siehe auch oben Nummer 5 . 2 . 2 . 1 ) .  
Die  Atypik kann sich daraus ergeben, dass eine Wind­
energieanlage wegen ihrer Größe oder wegen ihrer 
Funktion zum Beispiel als einem anderen privilegierten 
Vorhaben zugeordnete Nebenanlage besondere Merk­
male aufweist , die sie aus dem Kreis der Anlagen her­
aushebt, deren Zulassung die Gemeinde hat steuern wol­
len (bspw. bei Anlagen, die nicht der Einspeisung in das 
öffentliche Netz , sondern nur der Eigenversorgung die­
nen) . Ist in der Nähe des vorgesehenen Standorts bereits 
eine zulässigerweise errichtete (Klein)Windenergiean­
lage vorhanden, so kann dies bei der Interessenbewer­
tung ebenfalls zum Vorteil der Antragstellerin oder des 
Antragstellers ausschlagen. Auch die kleinräumlichen 
Verhältnisse können es rechtfertigen, von der auf den 
gesamten Planungsraum bezogenen Beurteilung des Pla­
nungsträgers abzuweichen. Ist aufgrund topographi­
scher oder sonstiger Besonderheiten eine Beeinträchti­
gung der als störempfindlich und schutzwürdig 
eingestuften Funktionen des betreffenden Landschafts­
raums nicht zu besorgen, so widerspricht es der Zielrich­
tung des Planvorbehalts nicht, das Vorhaben zuzulassen 
(siehe OVG NRW, Urt. v .  1 5 . 3 . 2 0 0 6  - 8 A 2 6 7 2/03) .  
Im Übrigen wird auf die  grundsätzlichen Ausführungen 
in Nummer 5 . 2 . 2  verwiesen. 
6.2.3 
Bauordnungsrechtliche Voraussetzungen 

Zu den bauordnungsrechtlichen Anforderungen wird auf 
Nummer 5 . 2 . 3  verwiesen. Hinsichtlich des Nachweises 
der Sicherheit und der erforderlichen Bauvorlagen gel­
ten in Verbindung mit Abschnitt 5 . 2 . 3 . 3  Erleichterungen 
für kleine Windenergieanlagen im Anwendungsbereich 
der DIN EN 6 1400-2 (s. a .  Ziffern 1 und 3 . 1  in der An­
lage 2 . 7/12  der LTB) sowie für sehr kleine Windenergie­
anlagen bis 10 Meter Gesamthöhe (s. a. Ziffer 5 der An­
lage 2 . 7/12 der LTB) .  
7 
Überwachung und Gebühren 

7.1 
Überwachung 

Die Überwachung des Immissionsschutzes (Lärm und 
Schattenwurf) gemäß § 52 des Bundes-Immissions­
schutzgesetzes obliegt den Umweltschutzbehörden. Die 
Immissionsschutzbehörde ist gemäß § 17 Absatz 7 des 
Bundesnaturschutzgesetzes für die Prüfung der frist-
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und .sachgerechten Durchführung der Nebenbestimmun­
gen zu Vermeidungs- beziehungsweise Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, die auf Grundlage der naturschutz­
rechtlichen Eingriffsregelung festgesetzt wurden, zu­
ständig. Hierzu kann sie die im Genehmigungsverfahren 
beteiligte Landschaftsbehörde im Rahmen der Amtshilfe 
um Unterstützung bitten. Im Ubrigen überwachen die 
Landschaftsbehörden gemäß § 3 Absatz 2 des Bundesna­
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 8 des Land­
schaftsgesetzes (LG) die Einhaltung der naturschutz­
rechtlichen Vorschriften. Dies betrifft insbesondere die 
Einhaltung der Vorschriften zum Artenschutz gemäß der 
§§ 44 ff des Bundesnaturschutzgesetzes und Habitat­
schutz gemäß § 34 und 36 des Bundesnaturschutzgeset­
zes sowie die Umsetzung der in diesem Zusammenhang 
in den Genehmigungsbescheid aufgenommenen Neben­
bestimmungen. 

Die Bauaufsichtsbehörden sind gemäß § 61 der Landes­
bauordnung bei Windenergieanlagen dafür zuständig, 
die „Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
im Ubrigen zu überwachen. 

7.2 
Gebühren 

7.2.1 
Entscheidungen nach dem Bundes-Immissionsschutz­
gesetz 

Für die Genehmigung sowie weitere Entscheidungen 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz berechnen 
sich die Gebühren nach den Tarifstellen (TS) 15a  des 
Allgemeinen Gebührentarifs (AGT) der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW) . Be­
rechnungsgrundlage sind die Errichtungskosten, die sich 
aus den voraussichtlichen Gesamtkosten (einschließlich 
der Mehrwertsteuer) der Windenergieanlage oder cierje­
nigen Anlagenteile erg.eben, die nach der (Teil-, Ande­
rungs-) Genehmigung errichtet werden dürfen. Maßgeb­
lich sind die voraussichtlichen Gesamtkosten im 
Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung, es sei denn, 
diese sind niedriger als zum Zeitpunkt der Antrag­
stellung. Nach Tarifstelle 15a . 1 . 1  der Allgemeinen Ver­
waltungsgebührenordnung ist mindestens die höchste 
Gebühr zu erheben, die für eine nach § 13 des Bundes­
Immissionsschutzgesetzes eingeschlossene behördliche 
Entscheidung zu entrichten gewesen wäre , wenn diese 
selbständig erteilt worden wäre. 

7.2.2 
Gebühren für Baugenehmigung, Bauüberwachung und 
Bauzustandsbesichtigung, Prüfung des Standsicher­
heitsnachweises 

Die Gebühren sind nach dem Allgemeinen Gebührenta­
rif der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung zu er­
heben, soweit nicht die Gemeinden Gebührenordnungen 
(Satzungen) mit abweichenden Gebührensätzen erlassen 
haben (§  2 Absatz 3 GebG NRW) . Nach Tarifstelle 
2 . 4 . 1 .4 Buchstabe b des Allgemeinen Gebührentarifs der 
Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung berechnet 
sich die Gebühr für die Baugenehmigung einer Wind­
energieanlage, unabhängig von ihrer Höhe, mit 1 Pro­
zent der Herstellungssumme. Von den veranschlagten 
(geschätzten) Herstellungskosten der gesamten Wind­
energieanlage ist auszugehen, weil sie insgesamt Gegen­
stand baurechtlicher Prüfungen ist (z . B. planungsrecht­
liche Zulässigkeit, Immissionsschutz , Abstandflächen, 
Naturschutz- und Landschaftspflege) . Da die Herstel­
lungskosten einer Windenergieanlage maßgeblich von ei­
ner technischen Ausstattung (z .B.  Generator, Bremse,  
Kupplung, Welle, Nabe usw.) bestimmt werden, die 
selbst keiner bauaufsichtlichen Prüfung unterliegt, ist 
nach Tarifstelle 2 . 1 . 3  Satz 4 bei der Berechnung der Ge­
bühren die Hälfte der Herstellungssumme zugrunde zu 
legen. Die Tarifstelle 2 . 3 . 1  bleibt unberührt. 

Die Gebühren für Amtshandlungen nach Tarifstelle 
2 . 4 . 1 0 . lff. des Allgemeinen Gebührentarifs (Bauüberwa­
chung und Bauzustandsbesichtigung) sind unter Berück­
sichtigung der vorstehend ermittelten Genehmigungsge­
bühren (Gebühr nach TS 2 . 4 . 1 .4  Buchst . b) zu berechnen. 
Die Gebühren im Sinn der Tarifstelle 2 . 4 . 8 . 1  (Prüfung 
des Standsicherheitsnachweises) und 2 .4 . 8 . 4  (Prüfung 
von Konstruktionszeichnungen) sind nach Tarifstelle 

2 . 1 . 5 . 3  zu ermitteln, wobei die Herstellungssumme der 
Windenergieanlage zugrunde zu legen ist. Bei der Er­
mittlung der Herstellungssumme bleiben jedoch die Her­
stellungskosten der Windturbine unberücksichtigt , weil 
die Windturbine keiner bautechnischen Prüfungen hin­
sichtlich der Standsicherheit unterliegt (TS 2 . 1 . 3  Satz 3 ) .  
Die  Herstellungssumme besteht deshalb vorliegend nur 
aus den veranschlagten Kosten des Fundaments und des 
Turms der Windenergieanlage. 

8 

Tabuzonen, Berücksichtigung von Spezialgesetzen, Be­
hördenbeteiligung 

Die nachfolgenden Ausführungen sind bei der Planung 
(unter Beachtung der Planhierarchie und entsprechend 
des j eweiligen Maßstabs und Konkretisierungsgrads) 
und/oder bei der Genehmigung einzelner Anlagen zu be­
achten. 

8.1 

Fachrechtliche Tabuzonen in der Planung 

Im Rahmen der Festlegung von Vorranggebieten für die 
Windenergienutzung und der Darstellung von Konzent­
rationszonen für die Windenergie ist es erforderlich ent­
sprechend der in Kapitel 3 beziehungsweise 4 dargeleg­
ten Systematik ein Plankonzept zu erstellen. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes voll- · 
zieht sich die Planung von Konzentrationszonen ab­
schnittsweise (vgl . BVerwG, Beschl. v. 1 5 . 9 . 2 0 0 9  - 4 BN 
2 5 .09 ) .  In einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Be­
reiche als Tabuzonen zu ermitteln, die für die Nutzung 
der Windenergie nicht zur Verfügung stehen. Dazu zäh­
len sowohl die Tabuzonen selber, die sich aus der 
Schutzbedürftigkeit bestimmter Bereiche beziehungs­
weise Gebi�te ergeben als auch solche Bereiche, die sich 
aus Abständen zu diesen Tabuzonen ergeben. Diese 
fachrechtlichen Tabuzonen können vom Planungsträger 
im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden 
und stellen insofern harte Tabuzonen dar (siehe Num­
mer 4 . 3 . 3 ) .  

Aufgrund des Charakters der Planung als Angebotspla­
nung ist in der Regel noch nicht der konkrete Anlagens­
tandort und Anlagentyp bekannt. Dementsprechend ist 
eine Ermittlung der harten Tabuzonen oft nicht möglich. 
In diesen Fällen, in denen harte Tabuzonen nicht zuver­
lässig ermittelbar sind, kann der Planungsträger einen 
Fehler im Abwägungsvorgang dadurch vermeiden, dass 
er unterstellt, bei der Fläche handele es sich um eine 
weiche Tabufläche, und die maßgeblichen Kriterien bei 
der Abwägung den Belangen der Windenergie vorzieht 
(siehe Nummer 4 . 3 . 3 ) .  

J e  nach fachrechtlichem Belang wird bei der Frage, ob 
es sich um ein hartes Tabukriterium handelt , zwischen 
Standort des Turms und dem Fundament sowie der Flä­
che, die vom Rotor überstrichen wird, differenziert wer­
den müssen. Diese Differenzierung ergibt sich aus den 
Kapiteln 8 . 2 . 2 . 2 ,  8 . 2 . 3 . 1 ,  8 . 2 . 3 . 2 ,  8 . 2 . 3 . 3 ,  8 . 2 . 3 . 4 ,  8 . 2 . 1 0  
und 8 . 2 . 1 1 .  S o  werden beispielsweise Uberschwem­
mungsgebiete durch das Fundament und den Turm einer 
W.indenergieanlage berührt und nicht durch die ein 
Uberschwemmungsgebiet überstreichenden Rotorblät­
ter. Der Flächennutzungsplan muss insgesamt vollzugs­
fähig sein. Nicht zwingend an jeder Stelle innerhalb der 
Konzentrationszone muss jeder Bestandteil einer Wind­
energieanlage zulässig sein. Wenn es innerhalb einer 
Konzentrationszone kleinere Bereiche gibt ,  die als 
Standort für den Turm nicht in Frage kommen, aller­
dings als Fläche, die vom Rotor überstrichen werden 
kann, ist dies vertretbar. Es wird empfohlen, hierauf in 
der Begründung des Flächennutzungsplans einzugehen. 

Wenn auf der Planungsebene des Flächennutzungsplans 
kleinfiächige Tabubereiche für den Standort des Turms 
und das Fundament sowie für die Fläche, die vom Rotor 
überstrichen wird, aus maßstabsbedingten Gründen 
zeichnerisch nicht abbildbar sind, ist es vertretbar, dass 
diese Flächen - insbesondere bei Insellagen - innerhalb 
der Darstellung der Konzentrationszonen liegen. Es wird 
empfohlen, hierauf in der Begründung des Flächennut­
zungsplanes einzugehen. Der konkrete Standort der 
Windenergieanlage wird im Rahmen des Genehmigungs­
verfahrens geprüft und bestimmt. 
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8.2 
Berücksichtigung von Spezialgesetzen und Behördenbe­
teiligung 

8.2.1 
Immissionsschutz 

Immissionsschutzrechtlich begründete Abstände zu 
Siedlungsbereichen sind als weiche Tabuzonen einzu­
ordnen wenn sie dem Vorsorgegrundsatz des § 5 Ab­
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bundes-Immissionsschutz­
gesetzes dienen sollen. 
Als immissionsschutzrechtlich bedingte harte Tabuzo­
nen könnten nur solche Flächen angesehen werden, in 
denen der Betrieb vön Windenergieanlagen zum Nach­
teil der Nachbarn gegen den Schutzgrundsatz des § 5 

· Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-Immissionsschutzgeset­
zes oder das bauplanungsrechtliche Gebot der Rück­
sichtnahme verstoßen würde und diese Belange mcht 
noch absehbar auf einer nachfolgenden Zulassungsebene 
überwunden werden könnten. Da bei der Planung von 
Vorranggebieten beziehungsweise Konzen tra tions.zohen 
noch keine Gewissheit über den Anlagentyp und die An­
lagenanzahl besteht, ist die Ermittlung V?n hartEm im­
missionsschutzrechtlichen Abständen mcht moghch. 
Mindestabstände als solche sagen über die konkrete . im­
missionsschutzrechtliche Realisierbarkeit einer Wmd­
energienutzung in der Regel nichts Entscheidendes aus 
(vgl. OVG NRW, Urt. vom 1 . 7 . 2 0 1 3  - 2 D 4.6/12 . NE) .  Es 
wird daher empfohlen, den vorbeugenden Larmschutz m 
der Planung von Vorranggebieten beziehungsweise .Kon­
zentrationszonen als weiche Tabuzonen zu berucksichti­
gen. 
Bei der Bemessung der dem Vorsorgegrundsatz dienen­
den weichen Tabuzonen kann auf allgemeine Erfah­
rungswerte zurückgegriffen werden. So .kön.r:t".n zum 
Beispiel in der Bauleitplanung schon fruhz.eitig zum 
Schutze der Anwohnerinnen und Anwohner die Belange 
des Immissionsschutzes unter Berücksichtigung der kon­
kreten Lage von Wohngebieten, Splitt�rsiedlungen be­
ziehungsweise einzelnstehender Gehofte embezo�en 
werden. Ein Berechnungsverfahren zur Abstandsbestim­
mung wird in einer Veröffentlichung des Landesamt für 
Natur Umwelt und Verbraucherschutz , unter dem Titel 
„Aus�eisung von Windvorrangzonen " ,  abrufbar unter 
http://www.lanuv .nrw .de/umwelt/laerm/ geraeusche/ ge­
raeuschquellen/windenergie-anlagen/ .angebote�. Dieses 
Verfahren wurde im Rahmen der Wmdpotenzialstudie 
des Landes Nordrhein-Westfalen angewandt. 
Bei der Festlegung von Abständen können zukünftige 
Siedlungsflächen nur berücksi.chtigt werden, wenn_ di�se 
Planung sich schon manifestiert hat, zum Beispiel im 
Rahmen der Regionalplanung. 
8.2.2 
Naturschutz, Landschaftspflege, Wald 

8.2.2.1 
N aturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Windenergieanlagen sind so zu planen und zu errichten, 
dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft unterlassen werden. Wird eine Anlage ge­
nehmigt , ist die naturschutzrechtlich.e Eingriffsregelung 
auch hinsichtlich der Kompensat10nsverpfüchtungen 
(Ausgleich/ Ersatz/ Ersatzzahlungen) zu beachten. 
Grundsätzlich ist zwischen der Kompensat10n von Em­
griffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
zu unterscheiden. 
Kohärenzsicherungs- und Schadenbegrenzungsmaßnah­
men für Natura 2 00 0-Gebiete sowie vorgezogene Aus­
gleichsmaßnahmen und Kompensatorische Maßnahmen 
zum Artenschutz können gleichzeitig der Kompensation 
gemäß Eingriffsregelung dienen und umgekehrt . In. die­
sem Sinn sind bei der Erarbeitung von Kompensat10ns­
konzepten kumulierende Lösungen nach dem Pri!1zip 
der Multifunktionalität anzustreben (vgl. VV-Habitat­
schutz , Nummer 4 . 1 . 1 . 2  und 4 . 1 . 5 .4 .  und VV-Artenschutz 
Nummer 2 . 2 . 3  und 2 . 4 . 3 . 2 ) .  Sofern eine konkrete Maß­
nahme die j eweiligen naturschutzfachlichen und rechtli­
chen Anforderungen des Habitatschutzes beziehungs­
weise des Artenschutzes erfüllt, kann sie zugleich im 
Sinn der Multifunktionalität bei der Kompensation der 

Eingriffe in den Naturhaushalt entsprechend angerech­
net werden. 
Beim Repowering von Anlagen sind die positiven Effekte 
durch den Rückbau einer oder mehrerer anderer Anla­
gen zu berücksichtigen. 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach den 
§§ 18 bis 2 1  Bundesnaturschutzgesetzes und den § §  4 bis 
6 des Landschaftsgesetzes ist im Genehmigungsverfah­
ren für die Windenergieanlagen abzuarbeiten. Die Ge­
nehmigung ist mit entsprechenden Nebenbestimmungen 
zu versehen, die die Kompensation sicherstellen. 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Wind­
energieanlagen sind aufgrund der Höhen der Anlagen 
(mehr als 20 Meter) in der Regel mcht ausgleichbar oder 
ersetzbar im Sinn des § 15 Absatz 6 Satz 1 des Bundes­
naturschutzgesetzes . Eine landschaftsgerechte Wieder­
herstellung oder Neugestaltung der Landschaft im Sinn 
von § 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutze;esetzes, so­
dass die unvoreingenommene Beobachterm und der 
unvoreingen.ommene Beobachter, der .die vom Eingriff 
betroffene Ortlichkeit nicht kennt, diese nach Neuge­
staltung nicht als Fremdkörper in der Landschaft erk�n­
nen kann ist bei vertikalen Strukturen mit der Hohe 
moderner

'
Windenergieanlagen nicht möglich. Daher ist, 

wenn eine solche Anlage zugelassen wird, für diese Be­
einträchtigungen ein Ersatz in Geld zu leisten. 

Die Höhe der Ersatzzahlung ergibt sich aus der Höhe der 
Anlage und der Wertstufe des Landschaftsbildes im Um­
kreis der 15fachen Anlagenhöhe (Gesamthöhe aus Na­
benhöhe und Rotorblattlänge) aus den Beträgen der 
nachfolgenden Tabelle. Die Wertstufe .ist der landeswei­
ten Einstufung der Landschaftsblldemheiten des Lan­
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz m 
den Fachbeiträgen des Naturschutzes und der Land­
schaftspflege zu entnehmen. In Regionen, . . in denen noch 
keine Bewertung durch das Landesamt fur Natur, Um­
welt und Verbraucherschutz vorliegt , ist die Wertstufe 
an Hand des Verfahrens in Anlage 1 zu ermitteln. Sind 
von einem Vorhaben unterschiedliche Wertstufen betrof­
fen, ist ein gemittelter Betrag in Euro anzusetzen (siehe 
fiktive Beispiele in den Anlagen 2-4) .  

Tabelle „ Wertstufen " siehe Anhang. 

Ein räumlicher Zusammenhang, im Sinn eines Wind­
parks besteht wenn Windenergieanlagen nicht weiter 
als das Zehnfache des Rotordurchmessers voneinander 
entfernt stehen. 
In Fällen in denen ein Teilausgleich möglich ist und 
durchgefÜhrt wird, ermäßigt sich eine ,für die nicht aus­
geglichenen Beeinträchtigungen zu leistende Ersatzzah­
lung entsprechend (vgl . VGH Kass.el, U.  v . . 1 2 . 2 . 1993  --:- 4 
UE 2 7 44/90) .  Der Rückbau von Wmdenergieanlagen, im 
Sinn eines Repowering, in demselben Landschaftsraum 
stellt eine erhebliche Entlastung des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes dar, der als Teilkompensation für 
die neuen Windenergieanlagen anzurechnen ist (VG 
Schleswig, Urt . v. 1 8 . 8 . 2 0 0 9  - 1 A 5/08) .  Die Entlastung 
des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes durch 
den Abbau der alten Windenergieanlagen kann aber 
nicht nach anderen Maßstäben bewertet werden, als der 
neu erfolgende Eingriff. Zur Berechnung der Höhe . des 
Ersatzgeldes ist dazu der für die rückzubauenden Wmd­
energieanlage fiktiv erforderliche Kompensationsumfang 
nach demselben Verfahren zu berechnen und von der für 
die Neuanlagen berechneten Kompensation zu subtra­
hieren. 
Gegebenenfalls erforderliche und umzusetzende Kom­
pensationsmaßnahmen für den Eingriff in den Natur­
haushalt (§  14 BNatSchG) , Kohärenzsicherungsmaßnah­
men nach § 34 des Bundesnatu.rschutzgesetzes s.owie 
artenschutzrechtliche Kompensat10ns- und Ausgleichs­
maßnahmen (§  44 BNatSchG) können in den F�llen auf 
das ermittelte Ersatzgeld angerechnet werden, m denen 
die Regelvermutung zur fehlenden Ausgleichbarkeit des 
Eingriffs ausnahmsweise nicht greift und sie zugleich 
zur nachhaltigen Gliederung und Anreicherung des 
Landschaftsbildes beitragen. 

Gemäß § 1 5  Absatz 6 Satz 7 des Bundesnaturschutzge­
setzes ist das Ersatzgeld zweckgebunden fur Maßnaftl­
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
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verwenden. Die  Maßnahmen sollen möglichst in  räumli­
cher Nähe zum Ort des Eingriffs umgesetzt werden. 
8.2.2.2 
Naturschutzrechtlich bedeutsame Gebiete (ohne Land­
schaftsschutzgebiete) 

Wegen ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit kommen 
die nachfolgend aufgeführten Bereiche regelmäßig als 
sogenannte l;J.arte Tabuzonen (i. S. BVerwG, Urt. v. 
1 1 .4 . 2 0 1 3  - 4 CN 2 . 1 2 ;  OVG NRW, Urt. v .  1 . 7 . 2 0 1 3  - 2 D 
46/12 .NE) nicht als Standorte für Windenergieanlagen 
in Betracht: 
a) Nationalparke, nationale Naturmonumente,  
b) festgesetzte, ausgewiesene oder einstweilig sicherge­

stellte Naturschutzgebiete, 
c) Naturdenkmale, 
d) geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 des 

Bundesna tursch u tzgesetzes, 
e) gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile gemäß 

§ 4 7 des Landschaftsgesetzes, 
f) gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 3 0  des Bundes­

naturschutzgesetzes sowie § 62 des Landschaftsgeset­
zes, 

g) Natura 2 0 0 0-Gebiete (das sind FFR-Gebiete und eu­
ropäische Vogelschutzgebiete) ,  einschließlich von 
Funktionsräumen, um eine Verriegelung des Gebietes 
und eine Barrierewirkung bei Flugbewegungen zu 
vermeiden (OVG NRW, Urt. v. 3 . 8 . 2 0 1 0 ,  8 A 4062/04) . 

Bezüglich der genannten Gebiete ergibt sich die Wer­
tung als harte Tabuzone für Anlagenstandorte bereits 
aus den allgemeinen gesetzlichen Zerstörungs- ,  Beschä­
digungs- , Beeinträchtigungs-, Veränderungs- oder Ver­
schlechterungsverboten. 
Gebiete und Objekte der Buchstaben c) bis f) 
Im Einzelfall ist es j edoch möglich, dass es sich bei den 
Gebieten unter <C) bis f) um kleinflächige Gebiete han­
delt , deren Schutz zwar eine direkte Flächeninanspruch­
nahme durch Fundamente ,  Zuwegungen oder Kranstell­
flächen ausschließt, - einer Genehmigung stünde aber 
nicht entgegen, wenn sich nur der Rotor über ihnen 
dreht (z .B.  eine als geschützter Landschaftsbestandteil 
geschützte Hecke) . Ein Ausschluss dieser kleinfl.ächigen 
Gebiete ist daher nicht erforderlich, soweit auf Geneh­
migungsebene sichergestellt werden kann, dass die au­
ßerhalb gelegenen Fundament-, Zuwegungs- und Kran­
flächenstandorte keinen nachteiligen Einfluss auf die 
j eweiligen Gebiete haben und andere Belange wie bei­
spielsweise der Artenschutz (vgl . 8 . 2 . 2 . 3 )  nicht entgegen­
stehen. Unter diesen Umständen sind auch Pufferzonen 
um diese Gebiete naturschutzfachlich nicht erforderlich. 
Gebiete der Buchstaben a), b) und g) 
Die entsprechende Tabuwertung ist einzelfallbezogen 
durch die j eweils zuständige Landschaftsbehörde zu be­
gründen und im Planverfahren zu dokumentieren. Die 
gesetzlich und untergesetzlich grundsätzlich vorgesehe­
nen Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten (insbeson­
dere § 30 Absatz 3 und 4, § 34  Absatz 3 und § 6 7  
BNatSchG) wurden i n  Nordrhein-Westfalen noch nicht 
für Windenergie-Projekte in den unter Buchstabe a) , b) 
und g) genannten naturschutzrechtlich bedeutsamen Ge­
bieten genutzt. Ihre Nutzung kommt für Planungsver­
fahren für Windenergieanlagen in diesen Gebieten auch 
grundsätzlich nicht in Betracht, da davon ausgegangen 
werden muss, dass das öffentliche Interesse an einer 
Energieversorgung aus erneuerbaren Energien innerhalb 
des Schutzgebietsnetzes nicht überwiegt und dies auch 
keine unzumutbare Belastung darstellt . Dies ist gleich­
falls einzelfallbezogen durch die j eweils zuständige 
Landschaftsbehörde zu begründen und im Planverfah­
ren zu dokumentieren. 
Bei einem Repowering in Natura 2 0 0 0-Gebieten stellt 
sich die Lage dagegen anders dar. Zum einen besteht 
eine Vorbelastung durch die bestehenden Windenergie­
anlagen. Zum anderen wird dabei in der Regel die Anla­
gen- und mithin Rotorenzahl reduziert . Zudem wird re­
gelmäßig aufgrund der Anlagengröße eine Vielzahl von 
Anlagenstandorten räumlich verlagert . Damit sinkt in 

der Regel auch die Wahrscheinlichkeit von kollisionsbe­
dingten Individuenverlusten windenergieempfindlicher 
Arten. Vor diesem Hintergrund ist eine Wertung der un­
ter Buchstabe g) genannten Natura 2000-Gebiete als 
harte Tabuzone (i. S. BVerwG, Urt . v. 1 3 . 1 2 . 2 0 12 - 4 CN 
2 . 1 1  - und Urt . v .  1 1 .4 . 2 0 1 3  - 4 CN 2 . 12 ;  OVG NRW, Urt. 
v. 1 . 7 . 2 0 1 3  - 2 D 46/12 . NE) für Repowering-Anlagen na­
turschutzfachlich nicht zu rechtfertigen. Den Planungs­
trägern verbleibt durch die Wertung als weiche Tabu­
zone für Repowering-Anlagen vielmehr Spielraum für 
die Ausweisung entsprechender Repowering-Windener­
gieanlagen-Konzentrationszonen (vgl . § 249  Absatz 2 
BauGB) .  

Ein Repowering von innerhalb der Natura 2 0 0 0-Gebiete 
liegenden Altanlagen ist dann möglich, wenn die Ein­
richtung und der Betrieb nicht zu erheblichen Beein­
trächtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungs­
ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
führen. Auf Nummer 4 . 9 .  wird verwiesen. Für die Zuläs­
sigkeit der Errichtung der Repowering-Anlagen ist die 
Sicherstellung des Rückbaus der Altanlagen nachzuwei­
sen. 

Die unterschiedliche Tabuzonen-Wertung bei Neuanla­
gen und Repowering-Anlagen in Natura 2 000-Gebieten 
beruht auf folgenden naturschutzfachlichen Erwägun­
gen: Nordrhein-Westfalen verfügt mit über hundert 
Windenergieanlagen in Natura 20 00-Gebieten und einer 
noch größeren Anzahl von unmittelbar an diese Gebiete 
angrenzenden Anlagen bereits .über eine relativ hohe In­
anspruchnahme dieser Gebiete durch Windenergieanla­
gen. Die Auswahl und die Abgrenzung der Natura 
2 000-Gebiete erfolgte nach vergleichbaren, stre,ngen und 
restriktiven Kriterien (Brocksieper & Woike, LOBF-Mit­
teilungen 2/99) .  So wurden bei den FFR-Gebieten nur 
solche mit einem Mindestanteil von FFH-Lebensraumty­
pen in zusammenhängender Ausprägung abgegrenzt. 
Ebenso wurden bei den Vogelschutzgebieten nur diejeni­
gen Gebiete ausgewiesen, die eines der fünf wichtigsten 
Gebiete für die j eweilige Art in Nordrhein-Westfalen 
darstellen. Dies korreliert mit der sehr hohen Abde­
ckung der Vogelschutzgebiete (VSG) mit den Schwer­
punktvorkommen windenergieempfindlicher und gleich­
zeitig Wert gebender Vogelarten (siehe Anhang 1 und 3 
des Leitfadens „Umsetzung des Arten- und Habitat­
schutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind­
energieanlagen in Nordrhein-Westfalen" ) .  Angesichts 
dieser aufgezeigten restriktiven Gebietsausweisung ist 
damit bei einem Hinzutreten weiterer Windenergieanla­
gen in j enen Gebieten eine Planungssituation gegeben, in 
der bei Inanspruchnahme einer neuen Windenerigeanla­
gen-Konzentrationszone für Neuanlagen mit der Ver­
wirklichung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe­
ständen und mithin einer erheblichen Beeinträchtigung 
von Schutzzweck und Erhaltungszielen zu rechnen ist. 
Für diese Wertung spricht auch die Rechtsprechung zu 
Windenergieanlagen-Planungen im Bereich der VSG 
Hellwegbörde und VSG Unterer Niederrhein (OVG 
NRW, Urt. v. 1 1 . 9 . 2 0 0 7  - 8 A 2 6 9 6/06 ;  OVG NRW, Urt. 
v. 3 0 . 7 . 2 0 0 9  - 8 A 2 3 5 8/08 ;  OVG NRW, Urt. v. 2 7 . 7 . 2 0 1 0  
- 8 A 40 62/04) . Insofern besteht i n  Nordrhein-Westfalen 
eine andere Ausweisungspraxis und Planungssituation 
als in anderen Bundesländern (vgl . z .B .  Rheinland-Pfalz , 
OVG Koblenz , Urt . v. 1 6 . 5 . 3 0 1 3  - 1 C 1 1 003/12) .  Damit 
besteht ein tatsächliches Hindernis auf Zulassungsebene 
und in der Folge ein rechtliches Hindernis für die Aus­
weisung von Konzentrationszonen für Windenergie­
Neuanlagen in Natura 2000-Gebieten. 

Abstände zwischen den oben genannten naturschutz­
rechtlich bedeutsamen Gebieten der Buchstaben a), b) 
und g) und dem nächstgelegenen Punkt der Rotorflächen 
(Rotorblattspitze) der Windenergieanlage als Pufferzone 
sind in Abhängigkeit vom Schutzzweck und den Erhal­
tungszielen des Gebietes einzelfallbezogen festzulegen. 

Pufferzonen sind als harte Tabuzonen zu werten, wenn 
sie für den Schutzzweck und die j eweiligen Erhaltungs­
ziele eines Gebietes zwingend erforderlich sind. Sofern 
die Pufferzone nicht zwingend für den Schutzzweck und 
die j eweiligen Erhaltungsziele eines Gebiets erforderlich 
ist, sondern Vorsorgecharakter haben, kann der Plange­
ber sie als weiche Tabuzone werten. 



348  Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 14 vom 1 9 .  Mai 2 0 1 6  

Sofern ein Gebiet der Buchstaben a) ,  b) und g )  dem 
Schutz von windenergieempfindlichen Fledermausarten 
oder windenergieempfindlichen europäischen Vogelarten 
dient , sowie bei Europäischen Vogelschutzgebieten ist 
aus Vorsorgegründen in der Regel eine Pufferzone von 
3 0 0  Metern naturschutzfachlich begründet. Die An­
nahme einer solchen Pufferzone aus Vorsorgegründen 
durch den Plangeber führt zu ihrer Wertung als soge­
nannte weiche Tabuzone. Im Einzelfall kann in Abhän­
gigkeit vom Schutzzweck und den Erhaltungszielen des 
Gebiets ein niedriger oder höherer Abstandswert festge­
setzt werden, die wegen ihres grundsätzlichen Vorsorge­
charakters gleichfalls als weiche Tabuzone gewertet 
werden können. Im Regelfall wie im Abweichungsfall ist 
im Planverfahren darzulegen, dass sich der Abstand aus 
der besonderen Schutzbedürftigkeit der für das betref­
fende Gebiet maßgeblichen Arten ergibt .  

Hinsichtlich der weiteren konkreten Anforderungen und 
Pflichten bei der Planung und Genehmigung von Wind­
energieanlagen im Bereich von FFH- und Vogelschutz­
gebieten wird auf die „Verwaltungsvorschrift zur An­
wendung der nationalen Vorschriften: zur Umsetzung der 
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) und 2 0 0 9/147/EG (V­
RL) zum Habitatschutz (VV-Habitatschutz) "  des Minis­
teriums für Umwelt und Naturschutz , Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz vom 1 3 .  April 2 0 1 0  (n.v.)  III 4 -
6 1 6 . 0 6 . 0 1 . 1 8  - sowie den Leitfaden „Umsetzung des Ar­
ten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmi­
gung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen" 
(im LANUV-Fachinformationssystem (FIS) „ Geschützte 
Arten in NRW" abrufbar unter dem Menüpunkt „Down­
loads " ,  http ://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ 
artenschutz/de/downloads) in der j eweils gültigen Fas­
sung verwiesen. 

8.2.2.3 
Artenschutz 

Die Tötungs- und Störungsverbote besonders bezie­
hungsweise streng geschützter Tierarten sowie die Be­
schädigungs- und Zerstörungsverbote ihrer Lebensstät­
ten und von Pflanzen und ihrer Standorte sowie 
mögliche Ausnahmen ergeben sich aus den §§ 44 ff des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Nach § 67 des Bundesnatur­
schutzgesetzes kann ferner unter bestimmten Vorausset­
zungen eine Befreiung erfolgen. Zentrales Instrument 
zur Abarbeitung des Belangs Artenschutz ist die Arten­
schutzprüfung (ASP) . Die Notwendigkeit zur Durchfüh­
rung einer Artenschutzprüfung im Rahmen von Pla­
nungs- und Genehmigungsverfahren ergibt sich aus den 
unmittelbar geltenden Regelungen des Bundesnatur­
schutzgesetzes. 
Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 

a) Planungsverfahren 
Eine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung einer 
Artenschutzprüfung besteht für den Regionalplan nicht, 
sondern erst für die nachgelagerten Planungs- und Zu­
lassungsverfahren (vgl . VV-Artenschutz , Nummer 2 . 7 . 2 ) .  
Bei  der Ausweisung von Windenergie-Vorrangzonen auf 
Ebene der Regionalplanung ist es allerdings sinnvoll , die 
Artenschutzbelange im Sinn einer überschlägigen Vor­
abschätzung zu berücksichtigen, soweit sie auf dieser 
Ebene bereits ersichtlich sind. Auf diese Weise lassen 
sich regionalplanerische Festlegungen vermeiden, die in 
nachgeordneten Verfahren aus Artenschutzgründen 
nicht umgesetzt werden können. 

Bei der Änderung oder Aufstellung eines Flächennut­
zungsplans für Konzentrationszonen für Windenergiean­
lagen wird empfohlen eine Artenschutzprüfung durch­
zuführen (vgl . gemeinsame Handlungsempfehlung „Ar­
tenschutz in der Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von Vorhaben" vom 
2 2 . 1 2 . 2 0 1 0 ,  Nummer 3 . 1 ) .  Anderenfalls könnte der Flä­
chennutzungsplan aufgrund eines rechtlichen Hinder­
nisses nicht vollzugsfähig sein (vgl. BVerwG, Urt . v. 
2 7 . 0 6 . 2 0 1 3 ,  - 4 C 1 . 12 ) .  Auch liefe die Planung Gefahr, 
dass der Windenergienutzung nicht substanziell Raum 
gegeben würde , wenn die Konzentrationszone mit dem 
Risiko der Realisierung artenschutzrechtlicher Verbot­
statbestände behaftet wäre (OVG NRW, Urt. v. 2 2 . 9 .  
2 0 1 5 ,  1 0  D 82/13 .NE) .  Flächen, die nach dem Ergebnis 

'der Artenschutzprüfung wegen zu erwartender Verstöße 
gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
unter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen inklu­
sive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen sowie des Risi­
komanagements nicht zur Verfügung stehen, sind daher 
in der Regel vom Plangeber als harte Tabuzonen einzu­
ordnen. 
Artenschutzrechtlich begründete Abstände zu Fortpflan­
zungs- · und Ruhestätten sind gegebenenfalls vom Plan­
geber als weiche Tabuzonen einzuordnen, wenn sie der 
Vorsorge dienen sollen. 

Wird die Artenschutzprüfung erst nach der Anwendung 
von pauschalen harten und weichen Tabukriterien auf 
der Ebene der Einzelfallprüfung für die verbleibenden 
Potenzialflächen durchgeführt, sind die Potenzialflä­
chen, bei denen auch unter Berücksichtigung von Ver­
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen die Verletzung ei­
nes artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands feststeht 
und keine Ausnahme möglich ist, zwingend auszuschlie­
ßen, da ihrer Nutzung durch die Windenergie ein un­
überwindbares Hindernis entgegensteht. 

b) Genehmigungsverfahren 
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von 
Windenergieanlagen kann entsprechend dem Runderlass 
des Ministeriums für Klimaschutz , Umwelt , Landwirt­
schaft, Natur- und Verbraucherschutz „Artenschutz im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren" 
vom 1 7 .  Januar 2 0 1 1  (n.v.)  V-2 , nur erteilt werden, wenn 
anlagenbezogene artenschutzrechtliche Vorschriften der 
Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegen­
stehen. Die Genehmigung kann Nebenbestimmungen 
enthalten, die die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 
Vorschriften sicherstellen. 

Hinsichtlich der weiteren konkreten Anforderungen und 
Pflichten bei der Planung und Genehmigung von Wind­
energieanlagen wird auf die gemeinsame Handlungs­
empfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr und des Ministeriums für 
Klimaschutz , Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver­
braucherschutz „Artenschutz in der Bauleitplanung und 
bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben" vom 
2 2 . 1 2 . 2 0 1 0  (n.v.) und auf den Erlass des Ministeriums für 
Klimaschutz , Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver­
braucherschutz „Artenschutz im immissionsschutzrecht­
lichen Genehmigungsverfahren" vom 1 7 .  Januar 2 0 1 1  
(n.v.)  V-2 in Verbindung mit dem Runderlass des Minis­
teriums für Klimaschutz , Umwelt , Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz „VV-Artenschutz " vom 
1 3 .  April 2 0 1 0  (n.v.)  III-4-6 1 6 . 0 6 . 0 1 . 1 7  sowie den Leitfa­
den „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Nordrhein-Westfalen" vom 1 2 .  November 2 0 1 3  in der je­
weils geltenden Fassung verwiesen. 
8.2.2.4 
Wald 

Der Grundsatz der Walderhaltung wird nicht nur durch 
die Spezialgesetze des Forstrechts,  sondern auch durch 
das Raumordnungs- und Baurecht gewährleistet . Hierzu 
wird insbesondere auf § 2 Absatz 2 Nummern 2, 5 und 6 
des Raumordnungsgesetzes sowie auf § la Absatz 2 des 
Baugesetzbuches verwiesen. In der Anwendung des 
forstlichen Fachrechts sind grundsätzlich zwei Fälle zu 
unterscheiden: 
a) Planungsverfahren 
Hier wird auf die Ausführungen unter Nummer 3 . 2 .4 .2  
und 4 .3 .3  verwiesen, die entsprechend gelten. Bezüglich 
der Beurteilung, ob eine Waldumwandlungsgenehmi­
gung in Aussicht gestellt werden kann, ist die Forstbe­
hörde frühzeitig in die Planungsverfahren einzubezie­
hen. Dabei prüft sie im Bauleitplanverfahren, ob die 
Umwandlung des Waldes in eine andere Nutzungsart 
grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Andernfalls ist der 
Wald als harte Tabuzone zu betrachten. Gemäß § 43 Ab­
satz 1 Buchstabe a des Landesforstgesetzes bedarf es 
keiner forstbehördlichen Umwandlungsgenehmigung bei 
Waldflächen, für die in einem Bebauungsplan nach § 3 0  
des Baugesetzbuches eine anderweitige Nutzung vorge­
sehen ist. Der Gesetzgeber ist bei dieser Regelung davon 
ausgegangen, dass die Gemeinde bei der Aufstellung ei-
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nes Bebauungsplan die Belange des Waldes und der 
Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Grundsätze 
des § la Absatz 2 des Baugesetzbuches gerecht abwägt 
auf Grundlage der Stellungnahme der Forstbehörde als 
Träger öffentlicher Belange. 

b) Genehmigungsverfahren 
Die Errichtung einer Windenergieanlage auf Waldflä­
chep erfordert neben dem Vorliegen der übrigen Zulas­
sungsvoraussetzungen eine forstbehördliche Genehmi­
gung nach § 9 Absatz 1 des Bundeswaldgesetzes in 
Verbindung mit § 39 des Landesforstgesetzes, es sei 
denn, die anderweitige Nutzung der Waldfläche ist be­
reits in einem Bebauungsplan nach § 30 des Baugesetz­
buches vorgesehen. 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi­
gungsverfahrens nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz­
gesetzes holt die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Ab­
satz 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die Stel­
lungnahme der Forstbehörde ein. Die Forstbehörde gibt 
unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien des 
Leitfadens „Rahmenbedingungen für Windenergieanla­
gen auf Waldflächen in Nordrhein-Westfalen" des Mi­
nisteriums für Klimaschutz , Umwelt , Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz eine Stellungnahme ab 
und legt dar, ob sie eine Waldumwandlungsgenehmi­
gung in Aussicht stellen kann. 

Die forstbehördliche Genehmigung nach § 9 Absatz 1 
des Bundeswaldgesetzes in Verbindung mit § 3 9  des 
Landesforstgesetzes (Wald um wandl ungsgenehmigung) 
ist gemäß § 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in­
soweit konzentriert , als die Umwandlung von Wald des­
halb erforderlich ist, weil auf dem Grundstück, auf dem 
die Anlage errichtet oder betrieben werden soll, Wald 
stockt (OVG Lüneburg, Beschl. v. 2 9 . 8 . 2 0 1 3 ,  - 4 ME 
7 6/13 ,  Juris ,  Rn. 2 1 ) und die Waldfläche daher in eine 
andere Nutzungsart überführt wird (siehe dazu weiter­
gehende Ausführungen unter Nummer 5 . 1 . 1) .  Konzent­
riert die immissionsschutzrechtliche Genehmigung die 
Waldumwandlungsgenehmigung, wird durch Nebenbe­
stimmungen sichergestellt , dass der Verlust der Wald­
funktionen im Regelfall durch Ersatzaufforstungen aus­
geglichen wird. 

Für vertiefte Informationen wird auf den Leitfaden 
„Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf 
Waldflächen in Nordrhein-Westfalen" in der j eweils gül­
tigen Fassung, abrufbar unter https://www.umwelt.nrw. 
de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden wind im 
wald.pdf, verwiesen. 

- - -

Soweit Anlagen im Wald oder bis zu 3 5  Meter vom 
Waldrand verwirklicht werden sollen, hat sich die Be­
treiberin oder der Betreiber der Windenergieanlage zu 
verpflichten, im Fall von Schäden an der Anlage durch 
umfallende Bäume auf einen Ersatzanspruch zu verzich­
ten. Darüber hinaus soll sie oder er die Waldbesitzerin 
oder den Waldbesitzer von Verkehrssicherungspflichten 
freistellen, die sich aus der Errichtung oder dem Betrieb 
im Wald ergeben. 

8.2.2.5 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Mit 45 , 2  Prozent der Landesfläche decken Landschafts­
schutzgebiete einen Großteil der Fläche des Landes 
Nordrhein-Westfalen ab . Die Großflächigkeit dieser 
Ausweisungen ist unter anderem vor dem Hintergrund 
der Abwehr der Siedlungsentwicklung in den baulichen 
Außenbereich und der Zersiedelung der Landschaft zu 
verstehen. In manchen Gemeinden umfassen Land­
schaftsschutzgebiete daher fast den gesamten baupla­
nungsrechtlichen Außenbereich in dem der Gesetzgeber 
die Errichtung von Windenergieanlagen privilegiert hat. 
Eine auf den Außenbereich verwiesene Nutzung wie die 
Windenergie ist j edoch für eine ambitionierte Ausbau- · 

planung darauf angewiesen, auch Flächen in Land­
schaftsschutzgebieten in Anspruch zu nehmen. Deshalb 
kommt der Vereinbarkeit der Errichtung von Windener­
gieanlagen mit Landschaftsschutzgebietsausweisungen 
beziehungsweise -festsetzungen für den Ausbau der 
Windenergie in Nordrhein-Westfalen besondere Bedeu­
tung zu. 

Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 

a) Planungsverfahren 
Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder § 13 des 
Baugesetzbuches an der Flächennutzungsplanänderung 
beteiligt worden sind, haben ihre Planungen gemäß § 7 
des Baugesetzbuches dem Flächennutzungsplan insoweit 
anzupassen, als sie diesem Plan nicht widersprochen ha­
ben (Bindung der Fachplanungsträger) . Widersprechen 
sie hingegen den gemeindlichen Planungsvorstellungen, 
stellt dieser Widerspruch eine Grenze der Bauleitpla­
nung dar. 

Ein Landschaftsschutzgebiet mit einem generellen Bau­
verbot widerspricht zunächst auch einer Ausweisung 
von Konzentrationszonen für •die Windenergie in diesen 
Bereichen. Plant eine Gemeinde die Darstellung von 
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan innerhalb 
einer Landschaftsschutzgebietsfestsetzung eines Land­
schaftsplans und der Träger der Landschaftsplanung wi­
derspricht dieser Planung nicht, hat er seine Planung in 
der Regel entspr.echend anzupassen. Es wird von daher 
empfohlen, vor j\nderung des Flächennutzungsplans die 
entsprechende Anderung des Lan.dschaftsplans abzu­
warten. Dabei ist eine parallele Anderung des Land­
schaftsplanes möglich. Diese Anpassung des Land­
schaftsplanes ist bei Aufstellung eines entsprechenden 
Bebauungsplans entbehrlich, wenn der Träger der Land­
schaftsplanung im Flächennutzungsplanänderungsver­
fahren nicht widersprochen hat, da dann die widerspre­
chenden Darstellungen und Festsetzungen des 
Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten des Bebauungs­
plans gemäß § 29 Absatz 4 des Landschaftsgesetzes au­
ßer Kraft treten. 

Anders verhält es sich mit Landschaftsschutzverordnun­
gen. Die Festsetzungen einer Schut.zgebietsverordnung 
können durch einen Bebauungsplan nicht außer .Kraft 
gesetzt werden. Es wird von daher empfohlen, vor An.de­
rung des Flächennutzungsplans die entsprechende An­
derung der Landschaftssch.utzverordnung abzuwarten. 
Dabei ist eine parallele · Anderung der Landschafts­
schutzverordnung möglich. 

Eine Anpassung/Teilaufhebung ist entbehrlich; wenn 
eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 des Bun­
desnaturschutzgesetzes in Aussicht gestellt wird (siehe 
weiter unten) . Zielführend ist es, wenn der Träger der 
Landschaftsplanung oder der Verordnungsgeber der 
Landschaftsschutzverordnung vor der Genehmigung des 
Flächennutzungsplans einen entsprechenden Ausnahme­
tatbestand gemäß § 34 Absatz 4a des Landschaftsgeset­
zes für Windenergieanlagen nach Art und Umfang im 
Landschaftsplan festgesetzt beziehungsweise in die 
Landschaftsschutzverordnung aufgenommen hat . Glei­
ches gilt, wenn eine Zonierung nach § 22 Absatz 1 ,  
Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vorgenommen 
wurde oder eine Entlassung der Flächen erfolgt bezie­
hungsweise in Aussicht gestellt wird. Besteht eine Aus­
nahmeregelung oder Unberührtheitsklausel im Land­
schaftsplan oder in der Landschaftsschutzverordnung, 
besteht kein Widerspruch zwischen Landschaftsschutz 
und Windenergie-Flächenausweisung. Eine Zonierung 
erlaubt es entsprechend dem jeweiligen Schutzzweck 
Bereiche abgestuften Schutzes mit unterschiedlichen 
Schutzbestimmungen festzulegen. Danach können be­
stimmte Zonen innerhalb des j eweiligen Landschafts­
schutzgebietes für die Windenergien.utzung freigegeben 
werden, während der Schutz im Ubrigen fortbesteht 
(VerfGH Bayern, Urt. v. 2 8 . 9 . 2 0 1 3 ,  Vf. 1 5-VII- 1 2 ,  VI. 2 .  
a )  bb) (1 ) ) .  

Greift keine Ausnahme- oder Unberührtheitsklausel, 
darf eine Genehmigung des Flächennutzungsplans nur 
erteilt werden, wenn eine naturschutzrechtliche Befrei­
ung nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes in Aus­
sicht gestellt wird. Bei der Entscheidung nach § 67 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist im Einzelfall eine Abwä­
gung des öffentlichen Interesses am Natur- und Arten­
schutz mit dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz 
vorzunehmen. Für die Prüfung der Landschaftsbehörde, 
ob eine Befreiung in Aussicht gestellt werden kann, gel­
ten dabei die unter Buchstabe b) konkretisierten Grund­
sätze. 



3 5 0  Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 1 4  vom 1 9 .  Mai 2 0 1 6  

Grafik „ Konzentrationszonenplanung bei  Landschafts­
schutzgebieten " siehe Anhang. 

b) Genehmigungsverfahren 
Weisen Gemeinden Konzentrationszonen im Flächen­
nutzungsplan aus , werden oben genannte mögliche Kon­
flikte zwischen Landschaftsplan oder Landschafts­
schutzgebiet-Verordnung und Flächennutzungsplan 
bereits auf Ebene der Planung ausgeräumt. Innerhalb 
der Konzentrationszonen stehen landschaftsrechtliche 
Belange einer Windenergienutzung dann nicht mehr 
entgegen. Eine Befreiung nach § 67 des Bundesnatur­
schutzgesetzes kann formal stets erst für das konkrete 
Vorhaben im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
(Konzentrationswirkung des § 13 BimSchG) erteilt wer­
den, nicht bereits für den Flächennutzungsplan. 

Nur fur die Fälle, in denen' die Gemeinde keine Konzent­
rationszonen für die Windenergie ausgewiesen haben, ist 
über die Vereinbarkeit von Landschaftsschutz und 
Windenergienutzung im Genehmigungsverfahren zu ent­
scheiden. 
Üblicherweise besteht in Landschaftsschutzgebieten ein 
Bauverbot. Dieses ergibt sich aus § 26 Absatz 2 des Bun­
desnaturschutzgesetzes und dient dem Zweck, den be­
sonderen Charakter des j eweiligen Gebietes zu erhalten. 
Hat der Verordnungs- beziehungsweise Satzungsgeber 
keine Ausnahme gemäß § 34 Absatz 4a des Landschafts­
gesetzes für die Errichtung von Windenergieanlagen 
aufgenommen beziehungsweise keine Zonierung gemäß 
§ 22 Absatz 1 Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vor­
genommen, sind regelmäßig die Voraussetzungen einer 
Befreiung gemäß § 67 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes­
naturschutzgesetzes unter besonderer Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses an der Umsetzung der Aus­
bauziele für die Windenergie zu prüfen. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschafts­
schutzgebieten ist möglich, wenn die Befreiungsvoraus­
setzungen des § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes gege­
ben sind (z .B.  ein überwiegendes öffentliches Interesse) . 

Das öffentliche Interesse am Ausbau der Erneuerbaren 
Energien zur nachhaltigen Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ergibt sich mit 
§ 1 Absatz 3 Nummer 4, 2. Halbsatz des Bundesnatur­
schutzgesetzes unmittelbar aus der Konkretisierung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Ge­
mäß § 2 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes sind 
die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
untereinander und gegen die Anforderungen der Allge­
meinheit an Natur und Landschaft abzuwägen. Der Aus­
bau der Erneuerbaren Energien als ein zentraler Bau­
stein des Klimaschutzes im Sinn der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen stellt im Rahmen der Ab­
wägung eine solche Anforderung mit außergewöhnlich 
hohem Gewicht dar. Dies gilt insbesondere, da ohne die 
Nutzung der Landschaftsschutzgebiete für die Wind­
energie die Ausbauziele des Landes Nordrhein-Westfa­
len nicht zu erreichen sind. 

Bei der Prüfung ist daher in der Abwägung in der Regel 
von einem überwiegenden öffentlichen Interesse auszu­
gehen und eine Befreiung vom Bauverbot nach § 67 Ab­
satz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes kann 
erteilt werden. 

In den folgenden Bereichen ist im Interesse des Natur­
schutzes und der Landschaftspflege j edoch im Einzelfall 
eine vertiefende Prüfung und Begründung der Voraus­
setzungen für die Erteilung einer Befreiung nach § 67  
Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes er­
forderlich: 
- Teilbereiche von Landschaftsschutzgebieten, die über­

lagernd als Natura 2 0 0 0-Gebiet ausgewiesen sind (für 
Repowering-Anlagen) ; 

- Teilbereiche von Landschaftsschutzgebieten, denen in 
der Landschaftsschutzverordnung oder dem Land­
schaftsplan explizit eine Funktion als Pufferzone zu 
Naturschutz-gebieten oder Natura-2 0 0 0-Gebieten zu­
gewiesen ist; 

- Teilbereiche, die in den Fachbeiträgen des Natur­
schutzes und der Landschaftspflege des Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mit „heraus-

ragender Bedeutung" für das Landschaftsbild (LBE 1)  
beziehungsweise mit „herausragender Bedeutung" für 
den Biotopverbund (VB 1) dargestellt sind. Für Regio­
nen des Landes für die die Fachbeiträge noch nicht 
vorliegen, sollten Landschaftsschutzgebiete bezie­
hungsweise Teilflächen von Landschaftsschutzge­
bieten, deren herausragende Vielfalt , Eigenart und 
Schönheit insbesondere durch markante Einzelschöp­
fungen besonders charakteristische Landschafts­
elemente in der Schutzgebietsverordnung beziehungs­
weise den Festsetzungen des Landschaftsplans doku­
mentiert sind, einer vertiefenden Einzelfallprüfung 
unterzogen werden. In Regionen, für die der Fachbei­
trag des Naturschutzes und der Landschaftspflege des 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
zum Regionalplan noch nicht vorliegt, soll die Land­
schaftsbildbewertung in Landschaftsschutzgebieten 
anhand des „Verfahrens zur Landschaftsbildbewer­
tung im Zuge der Ersatzgeldermittlung für Eingriffe 
in das Landschaftsbild durch den Bau von Windener­
gieanlagen" (Anlage 1) vorgenommen werden. 

8.2.2.6 
Freihaltung von Gewässern und Uferzonen 

Im Außenbereich dürfen gemäß § 6 1  Absatz 1 und 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes an Bundeswasserstraßen 
und Gewässern erster Ordnung sowie an stehenden Ge­
wässern mit einer Größe von mehr als 1 Hektar im Ab­
stand bis 50 Metern von der Uferlinie keine baulichen 
Anlagen errichtet oder wesentlich geändert werden, wo­
bei die Entfernung grundsätzlich vom Mastfuß aus zu 
messen ist. Bei hinreichenden Anhaltspunkten für eine 
Gefährdung von Tierarten ist in Abhängigkeit vom Ein­
zelfall der Abstand bis zur Rotorblattspitze auszuweiten. 
Von diesem grundsätzlichen Bauverbot gibt es folgende 
Ausnahmen: 
- Das Bauverbot besteht nicht für Vorhaben, die den 

Festsetzungen eines Bebauungsplanes entsprechen, 
der mit Zustimmung der unteren Landschaftsbehörde 
zustande gekommen ist (§ 61 BNatSchG, § 57 Absatz 2 
Nummer 4 LG).  

- Das Bauverbot gilt ferner nicht in den Fällen des § 6 1  
Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und in den 
darüber hinaus gehenden Fällen des § 57 Absatz 2 des 
Landschaftsgesetzes. 

Von dem Verbot kann die höhere Landschaftsbehörde im 
Einzelfall auf Antrag eine Ausnahme zulassen (§  61 Ab­
satz 3 BNatSchG, § 57 Absatz 3 LG).  
8.2.3 
Wasserwirtschaft 

8.2.3.1 
Bauverbote an Gewässern 

Bei den folgenden Vorgaben für Anlagen und damit 
Windenergieanlagen kommt es bei der Windenergiean­
lage auf das Fundament und den Turm an und nicht auf 
die Rotorblätter. 
Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 
a) Planungsverfahren 
Bei der Bauleitplanung ist mit der zuständigen Wasser­
behörde und dem Unterhaltungspfiichtigen für das Ge­
wässer abzustimmen, welche wasserwirtschaftlichen Er­
fordernisse im konkreten Fall vorliegen. Diese sind bei 
der Abwägung einzustellen. Im Grundsatz ist ein· Ab­
stand. von mindestens 3 Meter zum Gewässer einzuhal­
ten. 
b) Genehmigungsverfahren 
Anlagen in, an, über und unter Gewässern nach § 38 des 
Wasserhaushaltsgesetzes stehen nach § 99 des Landes­
wassergesetzes unter einem Zulassungsvorbehalt; die 
Zulassung darf nur erteilt werden, wenn keine schädli­
chen Gewässerveränderungen gemäß § 3 Nummer 10 des 
Wasserhaushaltsgesetzes zu erwarten sind und die Ge­
wässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als den 
Umständen nach unvermeidbar ist. Dabei ist zu beach­
ten, dass die Anlage mit den Bewirtschaftungszielen für 
das Gewässer vereinbar sein muss (§  99 LWG in Verbin-
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dung mit § 3 Nummer 1 0  WHG in Verbindung mit 
§§ 27 ff WHG) . 

An fließenden Gewässern zweiter Ordnung und an sons­
tigen fließenden Gewässern darf nach § 97  Absatz 6 des 
Landeswassergesetzes zum Schutz der Gewässerunter­
haltung eine Windenergieanlage innerhalb von 3 Metern 
von der Böschungsoberkante nur zugelassen werden, 
wenn ein Bebauungsplan dies vorsieht oder öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen. 

8.2.3.2 
Wasserschutzgebiete 

Bei den folgenden Vorgaben für Windenergieanlagen 
kommt es bei der Windenergieanlage auf das Fundament 
und die Gondel an und nicht auf die Rotorblätter. Die 
Vorgaben für Wasserschutzgebiete (WSG) sind in den 
§§ 5 1 ,  52 des Wasserhaushaltsgesetzes, den § §  14  und 1 6  
des Landeswassergesetzes i n  Verbindung mit der j ewei­
ligen Wasserschutzgebietsverordnung oder Anordnung 
nach § 52 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes enthal­
ten. Sie gelten für festgesetzte und für vorläufig gesi­
cherte Wasserschutzgebiete . Bei sich in der Festsetzung 
befindlichen Wasserschutzgebietsverfahren, die nicht 
vorläufig gesichert sind, bei denen aber die Wasserver­
sorgung bereits besteht oder absehbar ist, sind diese 
Vorgaben zwar nicht nach den oben genannten gesetzli­
chen Regelungen unmittelbar zu beachten. Die diesen 
Vorschriften zugrundeliegenden wasserwirtschaftlichen 
Überlegungen zum Schutz der Wasserversorgung gelten 
aber unabhängig davon und sind von der Wasserbehörde 
in das Planungsverfahren einzubringen und von der Pla­
nungsbehörde in ihre Erwägungen einzustellen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass in Einzelfällen die Auswei­
sung des Schutzgebiets nicht mehr möglich sein dürfte 
(siehe z .B .  VG Düsseldorf , Urt . v. 2 9 . 7 . 2004 ,  - 4 K 
2 9 7 2/0 1 ) .  Die zuständige Wasserbehörde hat in diesen 
Fällen zu prüfen, ob sie nach § 52 Absatz 2 des Wasser­
haushaltsgesetzes vmgeht und vorläufige Anordnungen 
zum Schutz der Wasserversorgung trifft . 

Wasserschutzgebiete werden, unabhängig ob es sich um 
eine Trinkwasserversorgung aus Grundwasser oder 
Oberflächengewässern handelt , auf dieser Grundlage in 
der sie begründenden Verordnung in der Regel in drei 
Wasserschutzzonen (WSZ) eingeteilt : 

- Die Zone I ist die Zone unmittelbar um die Fassungs­
anlage. Sie hat den Schutz der Wassergewinnungsan­
lage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor j eglichen 
Verunreinigungen und Beeinträchtigungen zu gewähr­
leisten. Daher sind j egliche Baumaßnahme abgesehen 
von den Anlagen zur Wasserfassung und -gewinnung 
sowie das Betreten (außer im Zusammenhang mit dem 
Betrieb der Wassergewinnung) verboten. 

- Die Zone II hat den Schutz vor Verunreinigungen 
durch den Eintrag von pathogenen Keimen und ab­
baubaren Stoffen (sowie erst recht von persistenten 
Stoffen) sicherzustellen. Dementsprechend wird sie 
bemessen und durch Verbote und Maßnahmen ge­
schützt .  Bei den Verboten ist maßgeblich, dass der 
Fließweg innerhalb dieser Zone bis zum Erreichen des 
Brunnens für einen Rückhalt/ Abbau der Kontamina­
tion durch diese Stoffe nicht ausreichend ist und da­
her j ede Besorgnis , dass diese Stoffe eingetragen wer­
den, ausgeschlossen werden muss. ·Dementsprechend 
stellt nach den Richtlinien des Deutschen Vereines des 
Fas- und Wasserfaches e.V. (Arbeitsblätter W l ü l ,  
W 1 0 2 )  bereits die Errichtung gewerblicher Anlagen 
allgemeiner Art in Zone II in der Regel ein hohes und 
in der Regel nicht tolerierbares Gefährdungspotenzial 
für das Trinkwasser dar und wird daher in Zone II 
vieler Schutzgebietsverordnungen allgemein verboten. 

- Die Zone III bietet Schutz vor schwer abbaubaren 
Verunreinigungen im großräumigen Umfeld der Was­
sergewinnungsanlage und soll in etwa das unterirdi­
sche Einzugsgebiet der Gewinnungsanlage erfassen. 
Zu baulichen Anlagen regeln die Verordnungen in der 
Regel in der Zone III Genehmigungspflichten. 

Bei Windenergieanlagen stellt vor allem das Fundament 
einen dauerhaften Eingriff in die Schutzfunktion der 
Deckschichten dar (Bodenverdichtung, präferentielle 
Fließwege , Versiegelung) . Die Grundwasserneubildung, 

das heißt dl.e Menge und Qualität des Sickerwassers und 
die Fließwege können abhängig von der Art und Größe 
des Fundaments dauerhaft beeinflusst werden. 

Auch cÜe Errichtung, der Betrieb und der Rückbau ha­
ben Auswirkungen. So kann es beim Einbau zu direkten 
Stoffeinträgen von wassergefährdenden Stoffen aus der 
Baustelle selbst, sowie zu Trübung und erhöhtem Ein­
tragsrisiko für Keim- und Schadstoffbelastungen infolge 
der Baugrubenöffnung und -verfüllung kommen. Außer­
dem wird der Boden durch Wege und die schweren Bau­
fahrzeuge verdichtet und seine Schutzfunktion beschä­
digt . 

Beim Betrieb der Anlage kann es zur dauerhaften Aus­
laugung und Freisetzung von Stoffen aus den ober- und 
unterirdischen Anlagenteilen (Maschinenöle, Hydraulik­
flüssigkeiten, Biozide, Korrosionsschutzmittel; Beschich­
tungsmittel) kommen. 

Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 

a) Planungsverfahren 
Die Flächen in den Wasserschutzzonen I und II sind im 
Sinn der baurechtlichen Rechtsprechung schlechthin un­
geeignet für Windenergieanlagen und daher harte Tabu­
zonen. Die Kommune beteiligt bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne die Untere Wasserbehörde und erfragt, ob 
diese in dem konkreten Wasserschutzgebiet in Anbe­
tracht der konkreten Verhältnisse entgegen der Vermu­
tung in der Verordnung (Verbot) relevante Befreiungs­
möglichkeiten sieht. Hier sind neben den konkreten 
Regelungen in der Schutzgebietsverordnung § 52 Ab­
satz 1 Satz 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes ein­
schlägig. Uberwiegende Gründe des Wohls der Allge­
meinheit liegen nicht allein deshalb vor, weil eine 
Windenergieanlage regenerativen Strom erzeugt. Bei der 
Prüfung, ob eine Befreiung erteilt werden kann, sind we­
gen der überragenden Bedeutung des Grundwassers zur 
Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
strenge Maßstäbe anzulegen. 

Im Regelfall wird eine Befreiung nur möglich sein, wenn 
der Schutzzweck der Verordnung nicht gefährdet ist. Er­
forderlich ist hierfür stets, dass bei dem beabsichtigten 
Standort die (hydro-)geologischen Verhältnisse im Ein­
zelfall gegenüber den für die Abgrenzung und Fest­
setzung allgemein festgestellten (hydro-)geologischen 
Verhältnissen so abweichen, dass die Schutz- und Reini­
gungsfunktion der Deckschichten und wasserführenden 
Schichten trotz der Durchführung der Baumaßnahme 
gewahrt bleibt. Eine solche Befreiung könnte gegebe­
nenfalls in Einzelfällen in Betracht kommen, wenn an 
geplanten Standorten von Anlagen innerhalb der Zone II 
günstigere (hydro-) geologische Verhältnisse vorliegen, 
die zu einer geringeren Gefährdung der Wassergewin­
nung führen oder bei atypischen Anlagen. Diese Voraus­
setzungen werden nur äußerst selten vorliegen. Bei der 
in Aussichtstellung einer Befreiung hat die zuständige 
Wasserbehörde zu prüfen, wie die Wasserversorgung 
weiterhin sichergestellt wird. Im Grundsatz muss die 
Einzelfallprüfung vorweg genommen werden. 

Die Wasserschutzzone III ist nicht als harte Tabuzone 
einzuordnen. 

Sofern bei Heilquellenschutzgebieten qualitative 
Schutzzonen festgesetzt worden sind, gilt in diesen das 
gleiche wie für die Schutzzonen I bis III der Wasser­
schutzgebiete. Sofern quantitative Schutzzonen festge­
setzt worden sind, sind in der Regel in der Schutzzone A 
(Innere Zone) Eingriffe in den Untergrund von mehr als 
5 Meter Tiefe zumindest der Genehmigungspflicht unter­
worfen. Die Heilquellen-Schutzzonen des qualitativen 
und quantitativen Schutzes können sich teilweise oder 
ganz überlagern. 

b) Genehmigungsverfahren 
Jede Wasserschutzgebiet-Verordnung enthält eine Rege­
lung zur Befreiung von den Verboten in den Zonen I und 
II, die in § 52 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Wasserhaus­
haltsgesetzes vorgegeben ist. Im Regelfall ist j edoch da­
von auszugehen, dass eine solche Befreiung nicht erteilt 
werden kann. 
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8.2.3.3 
Überschwemmungsgebiete 

Bei den folgenden Vorgaben für Anlagen und damit 
Windenergieanlagen kommt es bei der Windenergiean­
lage auf das Fundament und den Turm an und nicht auf 
die Rotorblätter. Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu un­
terscheiden, in denen das Fachrecht zur Anwendung 
kommen kann: 
a) Planungsverfahren 
Da es sich bei einer im Flächennutzungsplan dargestell­
ten Konzentrationszone nicht um eine Baugebiet han­
delt , ist § 78 Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsge­
setzes nicht einschlägig, wonach in nach § 76 Absatz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes festgesetzten oder nach 
§. 76 Absatz 3 des Wasserhau.shaltsgesetzes gesicherten 
Uberschwemmungsgebieten (USG) eine Ausweisung von 
neuen Baugebieten verboten ist. 
Die Anforderungen an die Zulassung einzelner Wind­
energieanlagen führen nur in Einzelfällen dazu, dass 
eine Genehmigung nicht erteilt werden kann (sieh� un­
ten b)), so zum Beispiel in Abflussbereichen des Uber­
schwemmungsgebietes in der Nähe von Bebauung. Die 
Uberschwemmungsgebiete sind aus diesen Gründen 
keine harten Tabuzonen. 
b) Genehmigungsverfahren 
In nach § 76 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes fest­
gesetzten oder nach §. 76 Absatz 3 des Wasserhaushalts­
gesetzes gesicherten Uberschwemmungsgebiete ist unab­
hängig von baurechtlichen Voraussetzungen nach § 7 8  
Absatz 1 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes die Er­
richtung von baulichen Anlagen verboten. Eine Geneh­
migung kann nach § 78 Absatz 3 des Wasserhaushaltsge­
setzes erteilt werden, wenn im Einzelfall das Vorhaben 
- die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesent­

lich beeinträchtigt und der Verlust von verloren ge­
hendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird; 

- den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser 
nicht nachteilig verändert; 

- den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträch-
tigt und 

- hochwasserangepasst ausgeführt wird; 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Neben­
bestimmungen ausgeglichen werden können. Die Vor­
aussetzungen für eine Genehmigung werden nur in Aus­
nahmefällen nicht vorliegen. 
8.2.3.4 
Hochwasserschutzanlagen 

B·ei den folgenden Vorgaben für Anlagen und damit 
Windenergieanlagen kommt es bei der Windenergiean­
lage auf das Fundament und den Turm an und nicht auf 
die Rotorblätter. 
Hochwasserschutzanlagen wie Deiche sind durch die Re­
gelungen des § l l la des Landes'\'assergesetzes und ins­
besondere am Rhein durch Verordnungen nach § l l la 
Absatz 3 geschützt,  die weitergehende Anforderungen 
enthalten können. Nach § l l la Absatz 1 Nummer 1 des 
Landeswassergesetzes ist es auf dem Deich und in einer 
Schutzzone von beidseitig 4 Metern vom Deichfuß unter 
anderem verboten, die Erdoberfläche zu vertiefen und 
Anlagen zu errichten. Bei anderen Hochwasserschutzan­
lagen ist insoweit eine Genehmigu_ngspfl.icht geregelt 
(§ l l la Absatz 1 Satz 3, 4 LWG) . Im Ubrigen sind die j e­
weiligen Deichschutzverordnungen zu beachten. 
8.2.4 
Denkmalschutz 

Die denkmalrechtliche Beurteilung der Genehmigungs­
fähigkeit von Windenergieanlagen erfolgt auf der 
Grundlage des Derikmalschutzgesetzes (DSchG) . Nach 
§ 9 Absatz 1 des Denkmalschutzgesetzes ist die Errich­
tung von Windenergieanlagen auf einem Bodendenkmal, 
in einem Denkmalbereich und, wenn hierdurch das Er­
scheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird, in der 
engeren Umgebung von Baudenkmälern und ortsfesten 
Bodendenkmälern erlaubnispfl.ichtig. Ob ein Bauvorha- 1 
ben sich „in der engeren Umgebung" eines Baudenkmals 

oder eines ortsfesten Bodendenkmals befindet und ob 
durch das Bauvorhaben das Erscheinungsbild des Denk­
mals beeinträchtigt wird, hängt unter anderem ab von 
Art, Standort und Bedeutung des Denkmals einerseits 
und des geplanten Vorhabens andererseits . Die Erlaub­
nis der Unteren Denkmalbehörde ergeht im Benehmen 
mit dem Amt für Denkmalpflege oder Bodendenkmal­
pflege beim Landschaftsverband (§ 2 1  DSchG; vgl. Son­
derregelung für das Stadtgebiet Köln gemäß § 22 Ab­
satz 5 DSchG) . 

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn Gründe des Denk­
malschutzes nicht entgegenstehen oder ein überwiegen­
des öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt (§ 9 
Absatz 2 DSchG) . Gründe des Denkmalschutzes stehen 
einem Vorhaben entgegen, wenn es Belange des Denk­
malschutzes mehr als geringfügig beeinträchtigt . Ob und 
inwiefern Gründe des Denkmalschutzes der Errichtung 
von Windenergieanlagen entgegenstehen, ist stets aus 
den Besonderheiten des zur Entscheidung anstehenden 
konkreten Falles abzuleiten (OVG NRW, Urt. v. 2 7 . 6 .  
2 0 0 0  - 8 A 463 119 7 ,  vgl . auch OVG NRW, Beschl . v. 
1 2 . 2 . 2 0 1 3  - 8 A 96112 ) .  Zu möglichen Merkmalen und 
Kriterien der Prüfung wird auf BayVGH, Urt. v. 1 8 . 7 .  
2 0 1 3  - 2 2  B 1 2 . 1 74 1 - verwiesen. Maßgeblich bei der Be­
urteilung ist dabei die Perspektive eines fachkundigen 
Betrachters , der mit dem j eweiligen Denkmal oder 
Denkmalbereich und deren charakteristischen Merkma­
len vertraut ist. Voraussetzung für die Erteilung einer 
Erlaubnis nach § 9 Absatz 2 Buchstabe b des Denkmal­
schutzgesetzes ist, dass für die Durchführung der Maß­
nahme öffentliche Interessen sprechen, die gewichtiger 
sind als die Belange des Denkmalschutzes (OVG NRW, 
Urt. v .  1 8 . 5 . 1 984 - 1 1  A 1 7 7 6/83) .  Weiterhin muss ge­
prüft werden, ob zur Verwirklichung dieser öffentlichen 
Interessen keine weniger denkmalbeeinträchtigenden 
Alternativen möglich sind (Alternativenprüfung) . 

Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 

a) Planungsverfahren 
Die Gemeinde beabsichtigt in ihrem Flächennutzungs­
plan Konzentrationszonen mit der Wirkung des § 3 5  
Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches darzustellen. Die 
Voraussetzungen von § 3 5  Absatz 3 Satz 3 des Bauge­
setzbuches liegen nur vor, wenn die Gemeinde auf der 
Grundlage einer Untersuchung des gesamten Plangebie­
tes ein schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung von 
Konzentrationszonen erarbeitet hat. Hierzu müssen alle 
abwägungserheblichen Belange vollständig ermittelt 
und gerecht gegeneinander und untereinander gemäß § 1 
Absatz 7 des Baugesetzbuches abgewogen werden (siehe 
Nummer 4 . 3 . 1 ) .  Zu diesen Belangen zählen auch gemäß 
§ 1 Absatz 6 Nummer 5 des Baugesetzbuches die Belange 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, wie sie 
insbesondere als „bedeutsame Kulturlandschaftsberei­
che " ,  „bedeutsame Orte" und „ Sichtbeziehungen" mit 
ihren Elementen und Strukturen in den kulturland­
schaftlichen Fachbeiträgen zu den Regionalplänen aus­
gewiesen sind. Gemäß § 1 Absatz 3 des Denkmalschutz­
gesetzes sind bei öffentlichen Planungen und Maß­
nahmen die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Die für 
den Denkmalschutz und die Denkmalpflege zuständigen 
Behörden .(dazu gehören als Träger öffentlicher Belange 
auch die Amter für Denkmalpflege und Bodendenkmal­
pflege bei den Landschaftsverbänden und der Stadt 
Köln) sind frühzeitig einzuschalten. Aus der Stellung­
nahme gegenüber dem Planungsträger soll sich ergeben, 
ob Belange des Denkmalschutzes der Planung entgegen­
stehen und ob dies voraussichtlich zur Versagung von 
Erlaubnissen für Windenergieanlagen in der geplanten 
Konzentrationszone führen wird. Die Aussagen sollen 
bezogen auf Teilflächen, bestimmte Anlagenstandorte 
oder Anlagenhöhen differenziert werden. Eine Vorge­
hensweise für die sachgerechte Ermittlung der Belange 
des Denkmalschutzes ist in der Handreichung „Kultur­
güter in der Planung" ,  UVP-Gesellschaft e.V. (Hrsg. ) ,  
Hamm 2008 ,  dargestellt. 

b) Genehmigungsverfahren 
Wenn eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß § 9. Ab­
satz 3 Satz 2 des Denkmalschutzgesetzes in der Geneh­
migung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder 
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der Landesbauordnung konzentriert wird, haben die für 
die Genehmigung zuständigen Behörden die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege entsprechend 
dem Denkmalschutzgesetz in angemessener Weise zu be­
rücksichtigen (§ 9 Absatz 3 Satz 1 DSchG) . Der Denk­
malschutz hat den gleichen Stellenwert und die gleiche 
Bedeutung wie bei einem gesonderten denkmalschutz­
rechtlichen Verfahren (OVG NRW, Urt. v. 1 8 . 5 . 1 984 - 1 1  
A 1 7 7 6/83) .  
Im Rahmen der Genehmigung sind die Tatbestandsvor­
aussetzungen für die Erteilung einer denkmalrechtlichen 
Erlaubnis einzelfallbezogen nach den Maßstäben des § 9 
Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes zu prüfen. Neben 
dem denkmalrechtlichen Umgebungsschutz (§ 9 Ab­
satz lb DSchG) stellt dabei das denkmalrechtliche Nut­
zungsgebot (§  1 Absatz 1 Satz 1, § 8 Absatz 1 DSchG) ei­
nen für die nachvollziehende Abwägung relevanten 
denkmalrechtlichen Belang dar (vgl. VG Gelsenkirchen, 
Urt. v. 3 . 1 1 . 1 999  - 10 K 1 1 3 1/97 ) .  
8 .2 .5  
Straßenrecht 

Gemäß § 9 Absatz 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) dürfen längs der Bundesfernstraßen nicht er­
richtet werden (Anbauverbote) 
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 

40 Metern bei Bundesautobahnen und bis zu 20 Me­
tern bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschlie­
ßung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 
der Ortsdurchfahrten, j eweils gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an 
Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar ange­
schlossen werden sollen. 

Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach an­
deren Vorschriften notwendige Genehmigungen gemäß 
§ 9 Absatz 2 des Bundesfernstraßengesetzes der Zustim­
mung der obersten Landesstraßenbaubehörde (Anbaube­
schränkung) , wenn 
1. bauliche Anlagen längs der Bundesautobahnen in 

einer Entfernung bis zu 100  Metern und längs der 
Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts­
durchfahrten bis zu 40 Metern, gemessen vom äuße­
ren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheb­
lich geändert oder anders genutzt werden sollen, 

2 .  bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb 
der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahr­
ten oder Zugänge an Bundesstraßen unmittelbar oder 
mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen. 

Diese Zustimmung darf nur versagt oder mit Bedingun­
gen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbau­
absichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist. 
Gemäß § 25 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) bedürfen 
außerhalb der Ortsdurchfahrten Baugenehmigungen 
oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmi­
gungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn 
bauliche Anlagen jeder Art 
1 .  längs der Landesstraßen und Kreisstraßen in einer 

Entfernung bis zu 40 Metern, gemessen vom äußeren 
Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders 
genutzt werden sollen; 

2. über Zufahrten oder Zugänge an Landesstraßen und 
Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlos­
sen oder bei bereits bestehendem Anschluss erheblich 
geändert oder anders genutzt werden sollen. 

Diese Zustimmung darf nur versagt oder mit Bedingun­
gen und Auflagen erteilt werden, wenn eine konkrete 
Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs zu erwarten ist oder Ausbauabsichten sowie 
Straßenbaugestaltung dies erfordern. 

Die Entfernungen sind nicht vom Mastfuß einer Wind­
energieanlage, sondern von der Rotorspitze zum äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn zu messeI'l. 
Innerhalb der Anbauverbotszone zu Bundesfernstraßen 
könn.en keine Windenergieanlagen errichtet werden, 
während in der Anbaubeschränkungszone nach § 9 Ab­
satz 2 des Bundesfernstraßengesetzes oder § 2 5  des Stra­
ßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
mit Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde 
eine Anlagenerrichtung möglich ist. Für die Versagung 
der Zustimmung nach § 9 Absatz 3 des Bundesfernstra­
ßengesetzes muss nicht die unbedingte Gewissheit be­
stehen, dass das Vorhaben den Verkehrsablauf auf der 
Bundesfernstraße beeinträchtigt oder gefährdet; es 
reicht die erkennbare Möglichkeit (vgl . BVerwG, Urt. v. 
2 8 . 5 . 1 963  - I C 2 4 7 . 58) . Für eine Versagung der Zustim­
mung nach § 25 Absatz 2 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen reicht hingegen nicht 
die erkennbare Möglichkeit einer Beeinträchtigung des 
Verkehrsablaufs, sondern es muss eine Prüfung auf­
grund der konkreten Umstände des Einzelfalls erfolgen 
(vgl . OVG NRW, Urt. v. 2 3 . 6 . 1 994 - 23 A 402 7/92) .  
Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in  de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 
a) Planungsverfahren 
Die Gemeinde beabsichtigt in ihrem Flächennutzungs­
plan Konzentrationszonen mit der Wirkung des § 3 5  
Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches darzustellen. Die 
Voraussetzungen von § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bauge­
setzbuches liegen nur vor, wenn die Gemeinde auf der 
Grundlage einer Untersuchung des gesamten Plangebie­
tes ein schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung von 
Konzentrationszonen erarbeitet hat. Hierzu müssen alle 
abwägungserheblichen Belange vollständig ermittelt 
und gerecht gegeneinander und untereinander gemäß § 1 
Absatz 7 des Baugesetzbuches abgewogen werden (siehe 
Nummer 4 . 3 . 1 ) .  Zu diesen Belangen zählen auch die ver­
kehrlichen Belange gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 9 des 
Baugesetzbuches. Hierbei ist die Anbauverbotszone ge­
mäß § 9 des Bundesfernstraßengesetzes als hartes Tabu­
kriterium zu werten, da dort die Errichtung einer Wind­
energieanlage grundsätzlich nicht möglich ist. Ob die 
Errichtung einer Windenergieanlagen innerhalb der 
nach § 9 des Bundesfernstraßengesetzes oder § 25 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-West­
falen beschränkten Bereiche zulässig ist, ist im Aufstel­
lungsverfahren zu prüfen. Hierzu beteiligt die Gemeinde 
die zuständige Straßenbaubehörde. Aus dem Ergebnis 
der Prüfung ergibt sich, ob die Beschränkungszone als 
hartes Tabukriterium zu werten ist. Dies ist dann der 
Fall, wenn an Bundesfernstraßen die erkennbare Mög­
lichkeit einer Beeinträchtigung beziehungsweise an Lan­
desstraßen und Kreisstraßen eine konkrete Beeinträchti­
gung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu 
erwarten ist oder Ausbauabsichten sowie Straßenbauge­
staltung dies erfordern. 
Stellt die zuständige Straßenbaubehörde eine Genehmi­
gung für die Errichtung von Windenergieanlagen im Be­
reich der Anbaubeschränkung in Aussicht, stellt die Be­
schränkungszone kein hartes Tabukriterium dar. 
b) Genehmigungsverfahren 
Für die Anwendung des Straßenrechts im Genehmi­
gungsverfahren sind grundsätzlich zwei Fallkonstellati­
onen zu unterscheiden. 
Gemeinden ohne Konzentrationszonen: In diesem Fall 
sind die Belange des Straßenrechts im Rahmen der Ge­
nehmigung einzelfallbezogen zu prüfen. Innerhalb der 
Anbauverbots- und der Anbaubeschränkungszone von 
Bundesfernstraßen können im Regelfall keine Windener­
gieanlagen errichtet werden. 
Gemeinden mit Konzentrationszonen: Eine positive 
Standortzuweisung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bau­
gesetzbuches setzt voraus, dass sich die Planung als voll­
zugsfähig erweist und dass ihr auf unabsehbare Zeit 
keine unüberwindbaren rechtlichen oder tatsächlichen 
Hindernisse im Wege stehen (BVerwG, Urt . v. 1 7 . 1 2 . 2002  
- 4 C 1 5/0 1 ) .  Innerhalb einer im Flächennutzungsplan 
dargestellten Konzentrationszone dürfen die Belange des 
§ 35 Absatz 3 Satz 1 des Baugesetzbuches, die bereits im 
Rahmen der Planung abschließend abgewogen worden 
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sind, bei der Entscheidung über die Zulassung einer 
Windenergieanlage nicht wieder als Genehmigungshin­
dernis aktiviert werden (vgl . BVerwG, Urt. v. 2 0 . 5 . 2 0 1 0  -
4 C 7 /09) .  Entgegenstehende öffentliche Belange werden 
deswegen für Windenergieanlagen in Konzentrationszo­
nen nur relevant, soweit sie auf Ebene der Bauleitpla­
nung noch nicht abschließend berücksichtigt wurden. 
Es ist von daher nicht zielführend, wenn im Genehmi­
gungsverfahren einer Windenergieanlage eine straßen­
rechtliche Genehmigung nicht erteilt werden kann, 
obwohl die zuständige Straßenbaubehörde im Planver­
fahren beteiligt worden ist und sie gegen die Planung . 
keine Bedenken geltend gemacht hat. 
An Landes- und Kreisstraßen ist zu prüfen, ob mögli­
chen Beeinträchtigungen der Sicherheit oder Leichtig­
keit des Verkehrs im Einzelfall durch die Beifügung von 
Nebenbestimmungen angemessen begegnet werden lrnnn 
(OVG NRW, Urteil v .  2 8 . 8 . 2 0 0 8  - 8 A 2 1 38/06) .  Im Ubri­
gen wird auf den Gemeinsamen Runderlass des Ministe­
riums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und 
Verkehr und des Ministeriums für Bauen und Wohnen 
„ Zusammenarbeit der Straßenbaubehörden und der 
Bauaufsichtsbehörden bei Anbauvorhaben an Straßen 
des überörtlichen Verkehrs (Anbauerlass) „ vom 4. Feb­
ruar 1 9 9 7  (SMBl. NRW. 9 1 1 ) verwiesen. 

Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Stra­
ßenverkehr durch Windenergieanlagen (z .B .  durch 
Brand, Eiswurf) ist auszuschließen . . Dafür wird der 
Rückgriff auf technische Lösungen empfohlen. Andern­
falls sind Abstände gemäß Nummer 5 . 2 . 3 . 5  (vgl . Num­
mer 2 der dort genannten Anlage 2 . 7/12  der LTB) von 
klassifizierten Straßen einzuhalten. 

8.2.6 
Luftverkehrsrecht 

Die Bauschutzbereiche nach dem Luftverkehrsgesetz 
dienen der Hindernisüberwachung für Flugplätze . Diese 
bedeuten nicht , dass grundsätzlich nicht gebaut werden 
darf, sondern nur, dass die Errichtung von Bauwerken 
in diesen Bereichen unter einem Genehmigungsvorbe­
halt steht beziehungsweise eine Genehmigung nur mit 
Zustimmung durch die zuständige Luftfahrtbehörde er­
teilt werden darf. Es werden zwei Bauschutzbereiche 
unterschieden: 
- der „große" Bauschutzbereich nach § 12 des Luftver­

kehrsgesetzes sowie 
- der beschränkte ( „ kleine")  Bauschutzbereich nach 

§ 1 7 des Luftverkehrsgesetzes. 

Ein weiteres Zustimmungserfordernis ergibt sich bei 
Bauwerken außerhalb von Bauschutzbereichen, die eine 
im § 14 des Luftverkehrsgesetzes definierte Höhe über­
schreiten. 
Nach § 18a  Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes 
dürfen Windenergieanlagen nicht errichtet werden, 
wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört wer­
den können. Damit können in Anlagenschutzbereichen 
für Flugsicherungseinrichtungen - wie beispielsweise 
Radaranlagen - Baubeschränkungen nach § 18a  des 
Luftverkehrsgesetzes bestehen (siehe hierzu Interaktive 
Karte der Anlagenschutzbereiche http://www.anlagen­
schutz.baf.bund.de/mapapps/resources/apps/anlagen­
schutz_v2/index.html?lang=de). Ob eine Störung vor­
liegt , entscheidet das Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-

. rung (BAF) aufgrund einer gutachterlichen Stellung­
nahme der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) {§ 18a  
Absatz l Satz 2 LuftVG, vgl . OVG Lüneburg, Beschl. v .  
2 2 . 1 . 2 0 1 5  - 12  ME 3 9/14) .  

Die allgemeinen baurechtlichen Vorschriften, zu denen 
auch das Gebot gehört , mit Vorhaben im Außenbereich 
auf den luftverkehrsrechtlich genehmigten Betrieb eines 
Segelfluggeländes Rücksicht zu nehmen, werden nicht 
durch vorrangige Regelungen des Luftverkehrsgesetzes 
verdrängt (BVerwG, Urt . v. 1 8 . 1 1 . 2004  - 4 C 1 . 04) .  Dies 
betrifft alle Flugplätze im Sinn des § 6 Absatz 1 Satz 1 
des Luftverkehrsgesetzes, deren hindernisfreier Betrieb 
nicht über einen (beschränkten) Bauschutzbereich im 
Sinn der §§ 12 und 17 des Luftverkehrsgesetzes gesi­
chert wird. Wenn ein bauliches Vorhaben nämlich den 
Betrieb eines Flugplatzes gefährdet, obwohl es keinem 

luftverkehrsrechtlichen Zustimmungs- oder Genehmi­
gungsvorbehalt unterliegt , kann das baurechtliche Ge­
bot der Rücksichtnahme auch zugunsten von Flugplät­
zen eine eigenständige Bedeutung entfalten (BVerwG, 
a .a .O . ) .  

Die  frühzeitige Einbindung der zuständigen Luftfahrt­
behörden zur Beurteilung der möglichen Auswirkungen 
von Windenergieanlagen auf die Sicherheit des Luftver­
kehrs ist insbesondere dann geboten, wenn in der Um­
gebung von Flugplätzen - ohne (beschränkten) Bau­
schutzbereich - beziehungsweise in der Umgebung von 
Flugsicherungseinrichtungen die Errichtung einzelner, 
evtl. zu einem schon vorhandenen Bestand hinzutreten­
der, Windenergieanlagen zu einer Hindernisverdichtung 
führen kann. Eine Hindernisverdichtung kann sich zum 
Beispiel durch eineri Wandeffekt mehrerer konzentrier­
ter Windenergieanlagen zum Beispiel im Bereich des 
Platzrundenverlaufs beim Verkehr nach Sichtflugregeln 
nachteilig auf die Sicherheit des Luftverkehrs auswir­
ken. Die konkrete Gefahr für den Luftverkehr ist im 
Einzelfall darzulegen. Dabei ist die Anforderung an die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringer, 
je größer der zu befürchtende Schaden ist. Zuständig für 
die Darlegung der Gefahr ist die Luftfahrtbehörde. 

Gemäß § 16a  des Luftverkehrsgesetzes sind Windener­
gieanlagen, auch wenn sie die nach § 14 des Luftver­
kehrsgesetzes zulässige Höhe nicht überschreiten, in ge­
eigneter Weise zu kennzeichnen, soweit dfos zur 
Sicherheit des Luftverkehrs erforderlich ist. Uber die 
Notwendigkeit und die Art der Kennzeichnung hat die 
zuständige Luftfahrtbehörde zu entscheiden (s.  auch 
Nummer 4 . 3 . 7 ) .  
Für die bauordnungsrechtliche Überwachung der Ein­
haltung derjenigen Auflagen, die die Luftverkehrsbe­
hörde im Genehmigungsverfahren zur Sicherstellung der 
Luftverkehrssicherheit gefordert hat, sind gemäß § 6 1  
der Landesbauor:dnung die Bauaufsichtsbehörden zu­
ständig. 

Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 

a) Planungsverfahren 
Die Gemeinde beabsichtigt in ihrem Flächennutzungs­
plan Konzentrationszonen mit <;ler Wirkung des § 3 5  
Absatz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches darzustellen. Die 
Voraussetzungen von § 35  Absatz 3 Satz 3 des Bauge­
setzbuches liegen nur vor, wenn die Gemeinde auf der 
Grundlage einer Untersuchung des gesamten Plangebie­
tes ein schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung von 
Konzentrationszonen erarbeitet hat. Hierzu müssen alle 
abwägungserheblichen Belange vollständig ermittelt 
und gerecht gegeneinander und untereinander gemäß § 1 
Absatz 7 des Baugesetzbuches abgewogen werden (siehe 
Nummer 4 . 3 . 1 ) .  

Ob die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb 
eines Bauschutzbereichs gemäß § 12 oder § 17 des Luft­
verkehrsgesetzes, die Errichtung von Windenergieanla­
gen mit geplanten Anlagenhöhen oberhalb der Höhen 
gemäß § 14 des Luftverkehrsgesetzes und/oder innerhalb 
eines Anlagenschutzbereichs nach § 18 a des Luftver­
kehrsgesetzes grundsätzlich zulässig ist, ist bereits im 
Aufstellungsverfahren zu prüfen: 

- Prüfung inner- und außerhalb der Bauschutzbereiche 
gemäß der §§ 1 2 ,  17 beziehungsweise 14 des Luftver­
kehrsgesetzes: 

Hierzu beteiligt die Gemeinde im Planverfahren die 
zuständige Luftfahrtbehörde . Aus dem Ergebnis dieser 
Prüfung ergibt sich, ob der Bauschutzbereich und dar­
über hinaus gehende Bereiche (Bauwerkbeschränkun­
gen) als hartes Tabukriterium zu werten sind. Stellt 
die zuständige Luftfahrtbehörde eine Zustimmung für 
die Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich 
der Bauschutzbereiche in Aussicht, stellt der Bau­
schutzbereich kein hartes Tabukriterium dar. 

- Prüfung innerhalb der Anlagenschutzbereiche nach 
§ 18a  des Luftverkehrsgesetzes: 
Entscheidungen, ob die Errichtung einer Windenergie­
anlage Flugsicherungseinrichtungen nach § 18a  des 
Luftverkehrsgesetzes stört , basieren immer auf Einzel-
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fallprüfungen konkreter Windenergieanlagen durch 
das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auf Basis 
einer gutachterlichen Stellungnahme der Deutsche 
Flugsicherung GmbH und berücksichtigen im Wesent­
lichen konkrete Angaben zum Standort , Art und 
Größe der Windenergieanlagen. Ausschlaggebend für 
eine planerisch belastbare Entscheidung durch das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ist damit der 
Zeitpunkt der Antragsstellung der konkreten Wind­
energieanlage . 
Gemeinden, deren Plangebiet nicht von Anlagen­
schutzbereichen betroffen ist, müssen sich mit diesem 
Belang nicht beschäftigen. Ist das Plangebiet nur in 
geringem Umfang von Anlagenschutzbereichen betrof­
fen, kann die Gemeinde diese Flächen zur vorsorg­
lichen Konfliktvermeidung als weiche Tabuzonen 
ausschließen. Sind maßgebliche Flächenanteile der 
Gemeinde von Anlagenschutzbereichen betroffen, 
kann die Gemeinde auf der Ebene der Einzelfallbe­
wertung der nach Ausschluss der anderen pauschalen 
Tabukriterien verbleibenden Potenzialflächen eine 
prognostische Einschätzung über die voraussichtliche 
Konfliktintensität der Potenzialflächen in Hinsicht auf 
die Flugsicherheitseinrichtungen vornehmen. Maßgeb­
liche Kriterien hierfür sind die Entfernung der Fläche 
von der Flugsicherheitseinrichtung und die geschätzte 
Zahl der auf der Fläche möglichen Windenergieanla­
gen. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation 
(ICAO) geht davon aus , dass bei Projekten mit weniger 
als 6 Windenergieanlagen in der Regel keine Probleme 
bestehen, wenn sie mehr als 10 km von der VOR- oder 
DVOR-Anlagen beziehungsweise mehr als 6 km von 
einem Peiler (DF) entfernt liegen (siehe ICAO EUR 
Doc 1 5 ,  2. Ausgabe ,  2009 ) .  

b) Genehmigungsverfahren 
Für die Anwendung des Luftverkehrsrechts im Geneh­
migungsverfahren sind grundsätzlich zwei Fallkonstel­
lationen zu unterscheiden. 
Gemeinden ohne Konzentrationszonen: In diesem Fall 
sind die Belange des Luftfahrtrechts im Rahmen der Ge­
nehmigung einzelfallbezogen zu prüfen. 
Gemeinden mit Konzentrationszonen: Eine positive 
Standortzuweisung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bau­
gesetzbuches setzt voraus, dass sich die Planung als voll­
zugsfähig erweist und dass ihr auf unabsehbare Zeit 
keine unüberwindbaren rechtlichen oder tatsächlichen 
Hindernisse im Wege stehen (BVerwG, Urt . v. 1 7 . 1 2 . 2 0 0 2  
- 4 C 15/0 1 ) .  Innerhalb einer i m  Flächennutzungsplan 
dargestellten Konzentrationszone dürfen die Belange des 
§ 35 Absatz 3 Satz 1 des Baugesetzbuches, die bereits im 
Rahmen der Planung abschließend abgewogen worden 
sind, bei der Entscheidung über die Zulassung einer 
Windenergieanlage nicht wieder als Genehmigungshin­
dernis aktiviert werden (vgl . BVerwG, Urt . v. 2 0 . 0 5 . 2 0 1 0  
- 4 C 7 /0 9) .  Entgegenstehende öffentliche Belange wer­
den deswegen für Windenergieanlagen in Konzentrati­
onszonen nur relevant, soweit sie auf Ebene der Bauleit­
planung noch nicht abschließend berücksichtigt wurden. 
Im Genehmigungsverfahren ist stets eine einzelfallbezo­
gene luftverkehrsrechtliche Prüfung nach den §§ 1 2 ,  14 ,  
1 7  und 18a  des  Luftverkehrsgesetzes erforderlich, sofern 
der j eweilige Anwendungsbereich dieser Regelungen er­
öffnet ist. 
Bei den Regelungen der §§ 1 2 ,  14  und 17 des Luftver­
kehrsgesetzes handelt es sich um formelle verwaltungs­
interne Zustimmungen der zuständigen Luftfahrtbe­
hörde , die die Genehmigungsbehörde nicht überstimmen 
darf. 
8.2.7 
Wasserstraßenrecht 

Einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung 
des Wasser- und Schifffahrtsamtes bedürfen gemäß § 3 1  
Absatz 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) 
1. Benutzungen (§ 9 WHG) einer Bundeswasserstraße,  
2 .  die Errichtung, die Veränderung und der Betrieb von 

Anlagen einschließlich des Verlegens, der Verände­
rung und des Betriebs von Seekabeln in, über oder 
unter einer Bundeswasserstraße oder an ihrem Ufer, 

wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine Beein­
trächtigung des für die Schifffahrt erforderlichen Zu­
standes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 
Es sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden, in de­
nen das Fachrecht zur Anwendung kommen kann: 
a) Planungsverfahren 
Die Gemeinde beabsichtigt in ihrem Flächennutzungs­
plan Konzentrationszonen mit der Wirkung des § 35 Ab­
satz 3 Satz 3 des Baugesetzbuches darzustellen. Die Vor­
aussetzungen von § 35 Absatz 3 Satz 3 des 
Baugesetzbuches liegen nur vor, wenn die Gemeinde auf 
der Grundlage einer Untersuchung des gesamten Plan­
gebietes ein schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung 
von Konzentrationszonen erarbeitet hat. Hierzu müssen 
alle abwägungserheblichen Belange vollständig ermittelt 
und gerecht gegeneinander und untereinander gemäß § 1 
Absatz 7 des Baugesetzbuches abgewogen werden (siehe 
Nummer 4 . 3 . 1 ) .  
O b  die Errichtung einer Windenergieanlage a n  ·den 
Ufern einer Bundeswasserstraße grundsätzlich zulässig 
ist, ist bereits im Aufstellungsverfahren zu pr.üfen. 
Hierzu beteiligt die Gemeinde das zuständige Wasser­
und Schifffahrtsamt. Aus dem Ergebnis der Prüfung er­
gibt sich, ob und in welchem Umfang das Ufer einer 
Bundeswasserstraße als hartes Tabukriterium zu werten 
ist. 
Stellt das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt eine 
Genehmigung für die Errichtung von Windenergieanla­
gen am Ufer einer Bundeswasserstraße in Aussicht, stellt 
die Uferzone der Bundeswasserstraße kein hartes Tabu­
kriterium dar. 
b) Genehmigungsverfahren 
Für die Anwendung des Wasserstraßenrechts im Geneh­
migungsverfahren sind grundsätzlich zwei Fallkonstel­
lationen zu unterscheiden. 
Gemeinden ohne Konzentrationszonen: In diesem Fall 
sind die Belange des Wasserstraßenrechts im Rahmen 
der Genehmigung einzelfallbezogen zu prüfen. 
Gemeinden mit Konzentrationszonen: Eine positive 
Standortzuweisung nach § 35 Absatz 3 Satz 3 des Bau­
gesetzbuches setzt voraus, dass sich die Planung als voll­
zugsfähig erweist und dass ihr auf unabsehbare Zeit 
keine unüberwindbaren rechtlichen oder tatsächlichen 
Hindernisse im Wege stehen (BVerwG, Urt . v. 1 7 . 1 2 . 2002  
- 4 C 1 5/0 1 ) .  Innerhalb einer im Flächennutzungsplan 
dargestellten Konzentrationszone dürfen die Belange des 
§ 35 Absatz 3 Satz 1 des Baugesetzbuches , die bereits im 
Rahmen der Planung abschließend abgewogen worden 
sind, bei der Entscheidung über die Zulassung einer 
Windenergieanlage nicht wieder als Genehmigungshin­
dernis aktiviert werden (vgl . BVerwG, Urt . v. 2 0 . 5 . 2 0 1 0  -
4 C 7 /09) .  Entgegenstehende öffentliche Belange werden 
deswegen für Windenergieanlagen in Konzentrationszo­
nen nur relevant, soweit sie auf Ebene der Bauleitpla­
nung noch nicht abschließend berücksichtigt wurden. 
Es ist von daher nicht zielführend,  wenn im Genehmi­
gungsverfahren für eine Windenergieanlage eine wasser­
straßenrechtliche Genehmigung nicht erteilt werden 
kann, obwohl das zuständige Wasser- und Schifffahrt­
samt im Planverfahren beteiligt worden ist und es gegen 
die Planung keine Bedenken geltend gemacht hat. 
8.2.8 
Militärische Anlagen 

Windenergieanlagen können wegen ihrer Auswirkungen 
insbesondere auf militärische funk- und radartechnische 
Einrichtungen wie auch die Flugsicherheit militärische 
Interessen berühren oder beeinträchtigen. Das Bundes­
amt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun­
gen der Bundeswehr (BAIUDBw) ist als Träger öffent­
licher Belange im Planverfahren und Genehmigungs­
verfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen 
zwingend zu beteiligen. Die Bundeswehr unterstützt den 
Ausbau erneuerbarer Energien, soweit militärische Be­
lange dem nicht entgegenstehen. 
Militärische Interessen können insbesondere berührt 
oder beeinträchtigt sein, wenn 
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- Windenergieanlagen innerhalb des Zuständigkeitsbe­
reiches gemäß § 18a  des Luftverkehrsgesetzes militäri­
scher Flugplätze errichtet werden sollen, 

- der Interessenbereich von Luftverteidigungsanlagen 
berührt wird, 

- militärische Funksysteme berührt werden, 
- Hubschraubertiefflugstrecken berührt sind, 
- Windenergieanlagen innerhalb oder in der Nähe der 

Schutzbereiche militärischer · Anlagen errichtet wer­
den sollen. 

Militärisch genutzte Flughäfen befinden sich in Nord� 
rhein-Westfalen in Nörvenich, Geilenkirchen und 
Rheine-Bentlage. Teile der Zuständigkeitsbereiche der 
militärisch genutzten Flughäfen in Bückeburg (Nieder­
sachsen) , Fritzlar (Hessen) und Spangdahlem (Rhein­
land-Pfalz) ragen auf Nordrhein-Westfalen-Gebiet und 
müssen daher ebenfalls betrachtet werden. Die militäri­
schen Zuständigkeitsbereiche sind online beim Bundes­
aufsichtsamt für Flugsicherung (http ://www.baf.bund. 
de/DE/Home/home_node.html) abgebildet. 
Bei der Planung und Genehmigung von Windenergiean­
lagen sind neben den zivilen Belangen auch Belange des 
militärischen Flugbetriebs zu beachten. Neben der Zu­
ständigkeit nach § 30 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes 
für Windenergieanlagen, die innerhalb von Bauschutz­
bereichen militärischer Flugplätze geplant werden, muss 
die Bundeswehr zusätzlich ihre verfassungsgemäße Auf­
gabenwahrnehmung sicherstellen. Dies schließt den Be­
trieb der Hubschraubertiefflugstrecken„ die Nutzung der 
Sonderlufträume für militärischen Ubungsflugbetrieb 
sowie die Luftraumüberwachung (Flugsicherung und 
Luftverteidigung) mit ein. 
Durch den Betrieb von Windenergieanlagen kann es im 
Erfassungsbereich der Flugsicherungsanlagen zu Ein­
schränkungen der Radarabdeckung des Luftraums kom­
men. Dabei können zum Beispiel Positionsungenauigkei­
ten der Flugzieldarstellung und temporäre Verluste von 
Flugzielen auftreten. Ob und in welchem Umfang eine 
Störung auftritt , ist unter anderem abhängig von der Art 
der Radaranlage und ihrer technischen Auslegung, der 
Entfernung zu einer Windenergieanlage, der Höhe, der 
Größe ,  der Bauart und der Anzahl der Windenergieanla­
gen sowie von topographischen Gegebenheiten und Wet­
terlagen. Aufgrund dieses Störpotentials müssen alle ge­
planten Windenergieanlagen innerhalb militärischer 
Zuständigkeitsbereiche daher geprüft und hinsichtlich 
der Hinnehmbarkeit der Störung beurteilt werden. 
Die Radaranlagen der Luftverteidigung 'werden im Rah­
men der Bündnisverpflichtungen betrieben und sind da­
her von besonderer Bedeütung. 
Windenergieanlagen können die dem Zentrum Luftope­
rationen (ZLO) unterstellten Radaranlagen der Luftver­
teidigung beeinträchtigen, wenn . sie mit ihren dämp­
fungs- und verschattungswirksamen Anteilen (Turm, 
Gondel, Rotorblattwurzel - etwa unteres Drittel des Ro­
torblatts) in den Erfassungsbereich der Radaranlagen 
hineinragen. 
Das generierte Störpotential einer Windenergieanlage 
entsteht aufgrund deren Nabenanhöhe, Größe und Form 
der Gondel, Höhe des Standortes in Relation zur Radar­
anlage . Das Störpotential von zwei oder mehr Windener­
gieanlagen in einem Gebiet kann aufgrund von drohen­
den Wechselwirkungen zwischen den Windenergieanla­
gen noch anwachsen. 
Aufgrund ihres unterschiedlich hohen Störpotentials 
müssen alle geplanten Windenergieanlagen, die in den 
Erfassungsbereich der Radaranlage hineinragen daher 
geprüft und hinsichtlich der Hinnehmbarkeit der Stö­
rung beurteilt werden. 
Der Schutzbereich der Radaranlage der Luftverteidi­
gung erstreckt sich auf die ersten 5 Kilometer um j ede 
Anlage . Innerhalb dieses Schutzbereichs nach dem 
Schutzbereichsgesetz sind nur Bauten erlaubt, die nicht 
in den Erfassungsbereich der Radaranlage hineinragen. 
Das sich anschließende Interessengebiet erstreckt sich 
im Umkreis von 5 bis 50 Kilometer zur j eweiligen An­
lage . In diesem Gebiet werden Bauvorhaben im Einzel-

fall durch Fachdienststellen der Bundeswehr geprüft 
und können bei Bedarf mit dem Bauträger abgesprochen 
werden. 
Radaranlagen der Luftverteidigung in Nordrhein-West­
falen sind: 
- LV Auenhausen, 
- LV Erndtebrück, 
- LV Marienbaum. 
Je nach Stellungn!'lhme der Bundeswehr im Rahmen des 
Verfahrens zur Anderung des Flächennutzungsplanes 
muss die planende Gemeinde bewerten, ob die entspre­
chenden Bereiche als harte Tabuzonen einzuordnen sind. 
In den Fällen, in denen eine Windenergienutzung grund­
sätzlich nicht ausgeschlossen ist, kann sie j edoch nicht 
von einer harten Tabuzone ausgehen. Zur Absicherung 
ihrer Planungsentscheidung kann der Gemeinde emp­
fohlen werden, die Bundeswehr um eine . (unverbindli­
che) Vorprüfung anhand von Beispielanlagen mit kon­
kreten Angaben zu Standort , Art und Höhe der Anlagen 
zu bitten. Hierbei ist zu beachten, dass mit wachsender 
Zeit zwischen Vorprüfung und Genehmigungsverfahren 
die Aussagekraft der Vorprüfung abnimmt. 
In welchem Umfang die Belange der Bundeswehr im 
Einzelnen betroffen sind, kann erst festgestellt werden, 
wenn die Daten über die Anzahl, den Typus, die Naben­
höhe, den Rotordurchmesser, die Höhe über Grund, die 
Höhe über Normal-Null und die genauen Koordinaten 
der zu errichtenden Windenergieanlagen vorliegen: Nur 
dann kann im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung, in 
Rücksprache mit den zu beteiligenden militärischen 
Fachdienststellen eine dezidierte Stellungnahme abgege­
ben werden. 
Um eine schnelle Bearbeitung von Anträgen unter Ein­
beziehung aller in Frage kommenden Fachdienststellen 
zu gewährleisten, sind alle Anträge sowie Anfragen an 
das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 2 0 0 ,  
5 3 1 2 3  Bonn (E-Mail: baiudbwtoeb@bundeswehr.org) zu 
richten. · 

8.2.9 
Flurbereinigung 

Für Flächen, die in ein laufendes Flurbereinigungsver­
fahren einbezogen sind, besteht bis zur Unanfechtbar­
keit des Flurbereinigungsgesetzes eine Veränderungs­
sperre nach § 34 des Flurbereinigungsgesetzes. Somit ist 
vor der Errichtung einer Windenergieanlage die Zustim­
mung der zuständigen Flurbereinigungsbehörde ein­
zuholen. Soweit die Windenergieanlage immissions­
schutzrechtlich genehmigungsbedürftig ist, wird diese 
Zustimmung in die immissionsschutzrechtliche Geneh­
migung eingeschlossen. Die j eweilige Bezirksregierung 
wird als Flurbereinigungsbehörde im Genehmigungsver­
fahren beteiligt . Soweit es sich um eine baugeneh­
migungsbedürftige Windenergieanlage handelt , ist die 
Zustimmung dabei zusätzlich zu der erteilten Baugeneh­
migung notwendig und wird durch diese nicht entbehr­
lich. 
8.2.10 
Stromnetze 

Der Ausbau der Windenergie und der Abtransport des 
erzeugten .Stroms zu den Verbrauchszentren bedingen 
einander. Uber 95Prozent des Stroms aus Windenergie­
anlagen wird dabei zunächst auf der Verteilnelzebene 
eingespeist. Für den „ großräumigen Transport ist ein 
Aus- und Umbau der Ubertragungsnetze erforderlich. Es 
ist daher unumgänglich, dass bei der Planung- und Ge­
nehmigung von Windenergieanlagen sowohl rechtzeitig 
auf den Netzanschluss des j eweiligen Projekts als auch 
auf die Vereinbarkeit mit den örtlich vorhandenen oder 
in Planung befindlichen Stromleitungen und mit diesen 
zusammenhängenden Einrichtungen (z .B.  Umspannan­
lagen) geachtet wird. 
Stromleitungen mit einer Nennspannung von 1 1 0  Kilo­
volt oder mehr werden durch Planfeststellungsbeschluss 
nach den §§ 43ff .  des Energiewirtschaftsgesetzes zuge­
lassen. Dieser kann auch Nebenanlagen wie Umspann­
werke mit umfassen. Mit der Planfeststellung wird an-
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hand technischer Regelwerke auf der Grundlage der 
Antragsunterlagen ein Schutzstreifen festgelegt, der 
grundsätzlich von anderer Bebauung freizuhalten ist. 
Andere Vorhaben können mit Zustimmung des Netzbe­
treibers zugelassen werden. Die Zustimmung zur Pla­
nung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Schutzstreifen kann in der Regel nicht erteilt werden. 
Als Mindeststandard gilt daher für Freileitungen aller 
Spannungsebenen, dass auch bei ungünstiger Stellung 
des Rotors die Blattspitze nicht in den planfestgestellten 
Schutzstreifen der Freileitung ragen darf. 
In planfestgestellten Schutzstreifen von Erdkabeltrassen 
ist ein Fundamentstandort einer Windenergieanlage in 
der Regel nicht zulässig. Es besteht aber keine vergleich­
bare Gefahr durch Rotorblätter wie für die Leiterseile 
bei Freileitungen. Denkbar erscheinen beispielsweise 
Windenergieanlagen mit Fundamenten außerhalb des 
Schutzstreifens , deren Rotorblätter in den Schutzstrei­
fen von Erdkabeln hineinreichen. Die Zustimmungs­
fähigkeit ist stets im Einzelfall zu prüfen. 
Über die Freihaltung des Schutzstreifens hinausgehend 
stellt sich die Frage des Abstandes von Windenergiean­
lagen zu Freileitungen selbst. Es wird empfohlen, dafür 
den neuen technischen Standard in DIN EN 50341-2-4 
(VDE 0 2 1 0-2) heranzuziehen. 
a) Planungsverfahren 
Da eine Windenergienutzung in Schutzstreifen von Frei­
leitungen und mit diesen zusammenhängenden Einrich­
tungen nicht möglich ist, sind die Schutzstreifen im 
Rahmen von Planungsverfahren für Windenergieanlagen 
als sogenannte harte Tabuzonen anzusehen. 
Da Fundamentstandorte von Windenergieanlagen in 
Schutzstreifen von Erdkabelleitungen und mit diesen 
zusammenhängenden Einrichtungen nicht möglich sind, 
muss dies bei der Ausweisung von Flächen für die Wind­
energienutzung beachtet werden. Dabei ist die Nutzung 
des Luftraums über dem Schutzstreifen durch den Rotor 
einer Windenergieanlage grundsätzlich möglich, soweit 
der Planfeststellungsbeschluss nicht den Luftraum über 
dem Schutzstreifen schützt, so dass der Schutzstreifen 
nicht als sogenannte harte Tabuzone von j eglicher Wind­
energienutzung freigehalten werden muss. Ob im Rah­
men einer Konzentrationszonenausweisung Rotorblätter 
von Windenergieanlagen in den Schutzstreifen einer 
Erdkabeltrasse hereinragen können, ist von der planen­
den Gemeinde unter Abfrage des Netzbetreibers und der 
für das Erdkabel zuständigen Planfeststellungsbehörde 
zu klären. 
Bei Leitungsbauvorhaben, die der Planfeststellung nach 
§§ 43ff. des Energiewirtschaftsgesetzes unterliegen, tritt 
nach § 44a des Energiewirtschaftsgesetzes mit öffentli­
cher Auslegung der Planunterlagen von Gesetzes wegen 
eine Veränderungssperre ein. Bei Leitungsbauvorhaben, 
die der Bundesfachplanung nach dem Netzausbaube­
schleunigungsgesetz (NABEG) unterliegen, kann die 
Bundesnetzagentur nach § 16 des Netzausbaubeschleu­
nigungsgesetzes mit Abschluss des Bundesfachplanungs­
verfahrens eine Veränderungssperre anordnen. Derartige 
Veränderungssperren sind bei der Planung von Konzent­
rationszonen für Windenergieanlagen zu beachten. 
Soweit die entsprechenden Pläne in Aufstellung befind­
lich sind, so sind sie im Rahmen der Planung zu berück­
sichtigen, damit nicht Netzausbaumöglichkeiten und 
Trassenalternativen einschließlich zugehöriger Neben­
anlagen vorzeitig entfallen. Dies gilt insbesondere für 
Trassen und dazugehörige Nebenanlagen zur Umsetzung 
der gesetzlichen Bedarfskataloge des Energieleitungs­
ausbaugesetzes und des Bundesbedarfsplangesetzes. 
Im Hinblick auf eine frühzeitige Konfliktvermeidung 
zwischen Windenergieausbau und Netzausbau samt Ne­
benanlagen kann die planende Gemeinde bei Bundes­
netzagentur oder Netzbetreiber Informationen über den 
Planungsstand und den Belang des Netzausbaus samt 
Nebenanlagenumbau erfragen. 
b) Genehmigungsverfahren 
Der Rotor einer Windenergieanlage darf nicht in den 
Schutzstreifen einer Freileitung hineinragen. Ob Rotor­
blätter von Windenergieanlagen in den Schutzstreifen 
einer Erdkabeltrasse hereinragen können, ist von der 

Genehmigungsbehörde unter Abfrage der Zustimmung 
des Netzbetreibers und der Planfeststellungsbehörde zu 
klären. 
Wie in Planungsverfahren sind auch in Genehmigungs­
verfahren bestehende Veränderungssperren und in Auf­
stellung befindliche Pläne nach obigen Maßgaben zu be­
achten beziehungsweise zu berücksichtigen. 
8.2.11 
Rohrfernleitungen 

Windenergieanlagen können im Nutzungskonflikt mit 
Rohrfernleitungen stehen. In der gemäß § 2 0  des Geset­
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderli­
chen Planfeststellung oder Plangenehmigung oder einer 
nach § 4a der Rohrfernleitungsverordnung (RohrFLtgV) 
erforderlichen Anzeige für die Errichtung und den 
Betrieb einer Rohrfernleitungsanlage wird auf Grund­
lage der Antrags- oder Anzeigeunterlagen jedenfalls ein 
Schutzstreifen (je nach Nennweite 4 bis mindestens 
10 Meter) nach Nummer 3 . 3 . 5  der Technischen Regel für 
Rohrfernleitungsanlagen (TRFL) festgelegt . Sollte keine 
Zulassung vorliegen, sind die Vorgaben nach § 3 Ab­
satz 2 der Rohrfernleitungsverordnung in Verbindung 
mit Teil 1 Nummer 3 . 3 . 5  der Technischen Regel für 
Rohrfernleitungsanlagen als fachliche Aussagen über die 
Schutzbedürftigkeit dennoch zu beachten. Dabei schützt 
der Schutzstreifen nach Nummer 3 . 3 . 5  der Technischen 
Regel für Rohrfernleitungsanlagen die Leitung nicht vor 
Gefahren aus der Luft . Aber auch diese sind fachlich zu 
bewerten, sollte die Zulassung eine diesbezügliche Rege­
lung enthalten. 
a) Planungsverfahren 
Im Planungsverfahren sind die oben genannten Vorga� 
ben zwingend zu beachten, wenn sie in einer Zulassung 
geregelt sind. Je nach Art des geregelten Schutzstreifens 
ist der Bau eines Fundaments einer Windenergieanlage 
oder auch eines überlagernden Rotorblatts nicht zuläs­
sig. Besteht keine Regelung in der Zulassung, sind die 
oben genannten Vorgaben bei der Planung zu beachten. 
Die Schutzbedürftigkeit ist abhängig von der Rohrfern­
leitung und den Eigenschaften des transportierten Stof­
fes. 
Da der Schutzstreifen nach Nummer 3 . 3 . 5  der der Tech­
nischen Regel für Rohrfernleitungsanlagen nicht den 
Schutz vor Gefahren aus dem Luftraum regelt , muss, so­
weit der Planfeststellungsbeschluss nicht den Luftraum 
über einen Schutzstreifen schützt, die Frage eines auf 
Zulassungsebene der Windenergienutzung entgegenste­
henden Belangs , der für die Umsetzbarkeit der Planung 
maßgeblich ist, unter Beteiligung des Rohrfernleitungs­
betreibers und der für die Rohrfernleitungsanlage zu­
ständigen Behörde geklärt werden. 
Rohrfernleitungen und ihr Schutzstreifen nach Num­
mer 3 . 3 . 5  der Technischen Regel für Rohrfernleitungsan­
lagen können nach Maßgabe des Planfeststellungsbe­
schlusses in Konzentrationszonen integriert werden. 
Neben dem Ausbau der Stromnetze erfolgt auch ein 
Ausbau der Fernleitungsnetze .  Soweit die entsprechen­
den Pläne in Aufstellung befindlich sind, so sind sie im 
Rahmen der Planung zu berücksichtigen, damit nicht 
Netzausbaumöglichkeiten und Trassenalternativen ein­
schließlich zugehöriger Nebenanlagen vorzeitig entfal­
len. Dies gilt insbesondere für Trassen und dazugehörige 
Nebenanlagen zur Umsetzung der nationalen und euro­
päischen Bedarfskataloge. Im Hinblick auf eine frühzei­
tige Konfliktvermeidung zwischen Windenergieausbau 
und Fernleitungsausbau samt Nebenanlagen kann die 
planende Gemeinde bei Bundesnetzagentur oder Fern­
leitungsbetreiber Informationen über den Planungsstand 
und den Belang des Fernleitungsausbaus samt Nebenan­
lagenumbau erfragen. 
b) Genehmigungsverfahren 
Im Genehmigungsverfahren sind die oben genannten 
Ausführungen ebenfalls einschlägig. 
8.2.12 
Geologischer Dienst 

Windenergieanlagen können im Nutzungskonflikt mit 
Messstationen des Geologischen Dienstes stehen. Der 
Geologische Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen ist 
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zuständig für die Erdbebenüberwachung und die Bewer­
tung der Erdbebengefährdung in Nordrhein-Westfalen. 
Zudem ist in Nordrhein-Westfalen ein Erdbebenalarm­
system als Maßnahme der Gefahrenabwehr und des Ka­
tastrophenschutzes eingerichtet . 
In Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wind­
energieanlagen ist der Geologische Dienst diesbezüglich 
in einem Umkreis von 10 Kilometern um die auf der 
Internetseite des Geologischen angegebenen Standorte 
der Erdbebenmessstationen zwingend zu beteiligen 
(http://www.gd.nrw.de/gg_erdbe benstationsnetz.htm). 
Der Geologische Dienst führt eine Einzelfallprüfung 
durch, ob und inwieweit die beabsichtigte Errichtung 
und der Betrieb der Windenergieanlage zu Beeinträchti­
gungen des Betriebs der Erdbebenmessstationen führen 
kann. Somit besteht im Planungsverfahren für den Geo­
logischen Dienst die Möglichkeit , auf eine eventuelle Be­
einträchtigung von Erdbebenmessstationen hinzuweisen 
und auf das Erfordernis einer Einzelfallprüfung im Ge­
nehmigungsverfahren aufmerksam zu machen. 
Je nach Stellungnahme des _Geologischen Dienstes im 
Rahmen des Verfahrens zur Anderung des Flächennut­
zungsplanes muss die planende Gemeinde bewerten, ob 
die entsprechenden Bereiche als harte Tabuzonen einzu­
ordnen sind. In den Fällen, in denen eine Windenergie­
nutzung grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist, kann sie 
j edoch nicht von einer harten Tabuzone ausgehen. Zur 
Absicherung ihrer Planungsentscheidung kann der Ge­
meinde empfohlen werden, den Geologischen Dienst um 
eine (unverbindliche) Vorprüfung anhand von Beispiel­
anlagen mit konkreten Angaben zu Standort , Art und 
Höhe der Anlagen zu bitten. 
Die Stellungnahme des Geologischen Dienstes ist in Ge­
nehmigungsverfahren für Windenergieanlagen zu be­
rücksichtigen. 
8.3 
Anlagenkataster und Meldepflicht 

Die Genehmigungsbehörde hat nach § 3 Absatz 2 des 
Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKatG NRW) 
die Katasterbehörden über die Erteilung der Genehmi­
gung zu unterrichten. 
Die sogenannte ISA-Datenbank (Informationssystem 
Stoffe und Anlagen) beim Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz ermöglicht eine Erfassung der 
Windenergieanlagen. Die Genehmigungsbehörden kön­
nen ihre Daten in die Datenbank einpflegen. 
9 
Aufhebung 

Der Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Kli­
maschutz , Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver­
braucherschutz, des Ministeriums für Wirtschaft, Ener­
gie , Bauen, Wohnen und Verkehr und der Staatskanzlei 
„Erlass für die Planung und Genehmigung von Wind­
energieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und 
Anwendung (Windenergie-Erlass) " vom 1 1 .  Juli 2 0 1 1  
(MBL NRW S .  3 2 1 ) wird aufgehoben. 

( 
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Anhang zum 

Windenergie-Erlass vom 4.1 1 .2015 

Z� Nummer 4.3.3 „Prüfschritte Konzentrationszonenplanung" : 

Auswa h l  

n o c h m a l s  

ü be rprüfe n  

E r m i tt l u n g  d e r  h a rte n  Ta b u bere i ch e  

Defi n it i o n  d e r  we i c h e n  Ta b u bere i c h e  

Pote n t i a  !fl ä chen 

Abwägu n g  d e r  B e l a n ge a uf E b e n e  

d e r  Pote n t i a  !fl ä c h e n  

Pot e nt i e l l e  Kon ze ntrat i o n s zo n e n  

Sch affu n g  s u bsta nt i e l l e n  Ra u ms fü r 

d i e  W i n d e n e rg i e ?  

N e i n  J a  

Kon ze ntrat i o n szo n e n  

Z u  Nummer 5.1 .2 „Windfarm" :  

X Neu 

X Neu 

X Neu 

W indfarm (mit insgesamt 7 Anlagen) 
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. Zu Nummer 8.2.2. 1  Tabelle „Wertstufen" : 

Wertstufe Landschafts- bis zu 2 WEA Windparks mit Windparks ab 6 

bildeinheit Ersatzgeld pro 3-5  Anlagen Anlagen 

Anlage je Meter Ersatzgeld pro Ersatzgeld pro 

Anlagenhöhe Anlage je Meter Anlage je Meter 

Anlagenhöhe Anlagenhöhe 

1 sehr gering I 1 00 € 75 € 50 € 

genng 

2 mittel 200 € 1 60 € 1 20 € 

3 hoch 400 € 340 € 280 € 

4 sehr hoch 800 € 720 € 640 € 

Zu Nummer 8.2.2.5 „Konzentrationszonenplanung bei Landschaftsschutzgebieten" : 

1 F N P- E ntwu rf 
- - - - - - - - ---- - - -- - · · ·--· 

l 
- - - - - - - - ----- - - -· 

1 La n d sch aftssch u tzge b i et 
1 

-

'III 'III 

A u s n a h me o d e r  Befre i u ng m ögl i c h  1 Aus n a h me o d e r  Befre i u ng n i cht  mögl i c h  

I 1 
l 

Ke i n  W i d e rs p r u c h  d e s  Wi d e rspruch d e s  
Fac h p l a n u ngsträgers Fac h p l a n u ngsträgers 

1 
"' "' 

Ä n d e ru n g  d e s  LP o d e r  Ä n d e ru ng d e r  
Zu rü c kt reten w i d e rs p rech- La n d s c haftssch utz- VO 

e n d e r  Festsetzu ngen d es ( Bez  Reg) I • 
LP d u rc h  B- P l a n  

( Kre i s e  u .  kre isfre i e  Städte)  

1 
-1 " 

Ke i n e fac h  recht l i c h e n  Fac h  recht l i c h e  Bed e n ke n ,  
B e d e n ke n ,  P l a n u ng mög l i c h  P l a n u ng n i cht  mögl i c h  

- -
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Verfa h ren z u r  Landschafts b i l d bewertung 
i m  Zuge der Ersatzgeld-Erm ittl u n g  
fü r E i n g riffe i n  das Landschafts b i l d  
d u rch d e n  B a u  von Wi ndenerg i ean lagen 

Landesamt für Natur, U mwelt ��� 
und Verbraucherschutz 

r � Nordrhei n-Westfalen 

.tiJ. 

H i nwei s :  Dieses Verfahren ist Grundlage,  sofern fü r den Bereich m it e inem Rad ius der 1 5-

fachen Anlagenhöhe um den geplanten Standort e iner Windenerg ieanlage noch ke ine Land­

schaftsb i ldbewertung im Rahmen des Fachbeitrages des Natu rschutzes und der Land­

schaftspflege vorhanden �st. Liegt eine Landschaftsbi ldbewertung aus dem Fachbeitrag vor, 

s ind die Abgrenzungen der Landschaftsbi lde inheiten und die Wertstufen daraus zu über­

nehmen . Die Daten können in  Form einer Shape-Datei vom LAN UV bere itgeste l lt werden .  

Abg renzung v o n  Landschaftsbi ldein heiten 

Räuml iche Bezugse inheit für die Erfassung und Bewertung des Landschaftsbi ldes b i lden d ie 

im Rahmen der Erarbeitung des Fachbeitrages abgegrenzten Landschaftsräume. Eine 

landschaftsräuml iche Gl iederung l iegt für d ie  gesamte Landesfläche Nordrhein-Westfa lens 

vor. D ie Abgrenzung und Beschre ibung der Landschaftsräume wi rd im I nternet­

Fach i nformationssystem (http://www. lanuv. n rw.de/natur/landschaft/landschaftsraeume­

nrw. htm ) dargeste l lt und als Down load bereitgestel lt .  D ie Landschaftsräume s ind bezüg l ich 

i h rer natü rl ichen Ausstattung und i h rer anthropogenen Überprägung überwiegend homogen . 

I n  e inem ersten Schritt wird d ie  E ignung der Landschafträume fü r d ie  Abgrenzung als 

Landschaftsbildeinheiten für e ine nachvol lz iehbare Bewertung des Landschaftsbi ldes 

geprüft. In der Regel  ist eine weite�e B innend ifferenzierung d ieser Räume entsprechend 

ih rem Charakter, i h rer Phys iognomie (u .  a. rel ief-/nutzu ngsorientiert) und ih res 

Struktu rreichtums in Landschaftsb i lde inheiten ,  d ie  der Betrachter bzw. Erholungssuchende 

als unverwechselbares Ganzes erlebt ,  vorzunehmen . 

Als Grund lage für d ie  weitere B innend ifferenzierung der Landschaftsräume a ls Landschafts­

b i lde inhe iten werden u .  a. Luftb i lder sowie topog raphische Karten ,  d ie N utzungskart ierung
· 

und weitere d ie  Landschaftsb i lde inheit charakteris ierende Landschaftsbestandte i le  herange­

zogen .  

1 
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Es erfolgt e ine G l iederung der Landschaftsbi lde inheiten anhand folgender Kategorien: 
• Offene Agrarlandschaft 

• Grün land-Acker-Mosa ik  

• Wald-Offenland-Mosa ik  

• Wald 

• Flussta l 

• Bachta l ,  

• Sti l lgewässer 

• Sied lung und Gewerbe 

Orts- und S ied lungslagen > 5 km2, ggf. weitere als S ied lung und Gewerbe , als Sonstige (z. B .  

Bergehalden) sowie a l s  zusammenhängende Sied lungsbänder ausgegrenzte E inhe iten s ind 

aufg rund ih rer Größe und der flächendeckenden Ausstattung und Überformung mit  anthro­

pogenen Strukturen n icht in Wert zu setzen .  

Weitere Anhaltspunkte fü r e ine ggf. erforderl iche B innend ifferenzierung der Landschaftsräu-
' 

me l iefern z. B .  Adam et a l .  ( 1 986) oder Noh l  (2001 ) .  

Bewertung des Landschaftsbi l des i n nerhal b d e r  Landschaftsbi ldein heiten 

Für jede der ausgegrenzten Landschaftsbi lde inheiten (au ßer den oben genannten 

Bereichen) erfolgt d ie  Bewertung des Landschaftsbi ldes bzw. d ie  Zuordnung zu e iner der 

vier Wertstufen („sehr gering / gering" ,  „m ittel " ,  „hoch , besondere Bedeutung" und „sehr 

hoch , herausragende Bedeutung" ) .  

Bei der Landschaftsbi ldbewertung wird e in  Verg leich des derzeit igen Zustandes m it dem 

Sol lzustand (Leitb i ld )  der jewei l igen Landschaftsbi lde inheit vorgenommen . 

D ie Formu l ierung des Sol l-Zustandes bzw. Leitb i ldes sol l  s ich eng an der Beschre ibung der 

Landschaftsräume,  insbesondere dem dar in formu l ierten Leitb i ld  orientieren .  Da nur e in  Tei l­

bereich des jewei l igen Landschaftsraumes betrachtet wird , s ind ggf. nur Tei le  der Land­

schaftsraumbeschre ibung relevant .  

Der Soll-Ist- Vergleich erfolgt anhand der Kriterien „E igenart" ,  „Vielfalt" und „Schönheit" : 

• Dem Kriteriu m  „Eigenart' kommt e ine zentra le Bedeutung im  Rahmen der Bewertung 

zu . Es charakteris iert das Typische einer Landschaft . Bewertet wird orientiert am 

Leitb i ld das Maß der Ü bere instimmung der jewei l igen E inheit m it dem Leitb i ld bzw. 

der Eigenartverlust in der E inheit .  

D ie Bewertung erfolgt anhand der Tei lkriterien „Rel ief" , „Gewässer" , „qua l itatives N ut­

zungsmuster" und „Sied lungsauspräg ung" .  

• Die „ Vielfalt' beschreibt quantitativ den Abwechslungsre ichtu m der landschafts- und 

natu rraumtypischen Ausprägung der Nutzungen ,  Strukturen und Elemente . D iese ist 

abhäng ig i nsbesondere von der E igenart .  
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• Die „Schönheit' bewertet das Maß der Übere instimmung der landschaftstyp ischen 

Ausstattung der Natu r mit der mensch l ichen N utzung .  D ie Schönheit wird charakteri­

s iert durch das Kriteriu m  „Naturnähe" . 

Tab .  1 g ibt e ine Ü bersicht ü ber d iese Kriterien und d ie zugeordneten Erfassungsmerkmale.  

Tab. 1 :  Übersicht der  Kriterien und Bewertungsmerkmale für die  Landschaftsbildbewertung. 

Kriterium Tei lkriterium 

Eigenart Rel ief 

Gewässer 

qual itatives N utzungsmuster 

Siedlungsausprägung 

Vielfalt quantitatives N utzungsm uster 

Schönheit Naturnähe 

Bewertungsmerkmal 

• Erlebbarkeit des typischen,  unverformten Rel iefs 
• Großformen 
• Talformen 
• Kuppen 
• Hangneigungen (Ste i lhänge) 
• Reliefdyna m i k  
• markante Geländemerkmale 

(ausgeprägte Hangkante n ,  Felsen , Hügel,  Gebirge etc . )  
• naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsam e  Landschaftstei le  

und -bestandtei le (z .  B .  geologisch interessante Aufsch l üsse, 
F ind l inge,  B i n nendünen,  Geotope -7 s .  Geotopkataster) 

• Sti l lgewässer 
• Fl ießgewässer 
• Morphologie der Gewässer 
• Gestalt und Verte i lung des Gewässernetzes 
• Begrad igungen 
• angrenzende N utzungen 
• historische Gewässertype n ,  z. B. Gräften 

• Gestalt und Verte i lung des N utzungsm usters 
• (z. B. Realte i lungsgebiete, flu rberein igte Gebiete, extensive 

und kleintei l ige N utzu ng etc . )  
• ' Laub-, Misch- und Nadelwald-Verte i lung 
• Wald-Offenlandverte i lung u nd -Ü bergänge 
• Grün land-Acker-Vertei lung 
• kulturh istorische N utzu ngsformen 

• typische Bauweisen 
• typische Ortsstrukturen (Sied l ungsanordnung ,  -verte i lung)  
• h istorisch gewachsene Siedlungen 
• Baudenkmäler (Burgen,  Schlösser, Kirchen ,  Klöster etc . )  
• sonstige kulturh istorische Landschaftselemente (Gräften , 

Kreuzweg , Gerichtseiche, h istorischer Friedhof, Ringwal l  etc . ,  
Al leen -7 s .  Al leenkataster, landschaftsprägende E i nzelbäume 
-7 s .  Naturdenkmale,  Denkmale) 

• baul iche Störelemente 
(optische Beeinträcht igungen von regionaler Bedeutu ng) 

Abwechslu ngsreichtum :  

• Wald, Acker, Grü n land , Hecken, Gewässer, Siedlungen 
• hohe Rel iefdynam i k  

• natürl iche und naturnahe Lebensräume m it ihrer spezifischen 
Ausprägung an Formen,  Arten und Lebensgemeinschaften (z. 
B. Laubwälder, Hecke n ,  Baumgruppe n ,  schutzwü rd ige Bioto­
pe, gesetzl ich geschützte B iotope, F F H-Lebensraumtype n ,  
Schutzgebiete -7 s .  Biotopkataster N RW und I nformationssys­
teme des LAN UV zu den Schutzgebieten)  

• naturnahe Gewässer (s .  Biotopkataster und Gewässerstruk­
turg ütekartieru ng,  Gewässertypen)  

Als störende Elemente wirken z .  B .  Abgrabungen,  Windkraftanlagen,  bestehende Fre i leitungen,  landschaftsbi ldbeei nträchtigen­
de Straßen,  nicht eingebundene Ortsränder und überd imensionale Industriebauten .  
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Die Gegenüberste l lung von Sol l - und l stzustand erfolgt i n  tabel larischer Form (Tab .  2 ) .  Pro 

Landschaftsbi lde inheit ist e ine solche Tabel le auszufü l len . 

Tab. 2 :  Tabelle zur Gegenüberstellung von Soll- und Istzustand des Landschaftsbildes mit der Bewertung der Über­
einstimmung zwischen Istzustand und Leitbild. 

üili�deißheit: <Nummer> - KaUüiötle: <Käteöötl8> 
Merkmal charakteristische Ist.Zustand Uberelnstlmmung 

Ausprägung zwlsehen Soll- und 
(Soll ..ZUStand, Leitbild) lstzustand 

Eigenart 
- Relief < verbale  Beschreibung < verbale  Beschreibung <gering><mittel><hoch> 

in  Stichpunktform > 
- Gewässer „ .  

- qual itatives N utzu ngsmuster „ .  

- Sied lungsausprägung „ .  

in  Stichpunktform > 
. „ 

„ .  

„ .  

„ . 

„ .  

„ .  

� Gesamtbewertung „Eigenart" <gering><mittel><hoch> 
Vielfalt  
- quantitatives N utzungsmuster 
� entspricht 

Gesamtbewertung „Vielfalt" 
Schönheit 
- Naturnähe 
� entspricht 

Gesamtbewertung „Schönheit" 
· Gesamtbewerti.lng Landschaftsbild in der LBE: 

' 

„ .  

. „  

. „  

„ .  

„ .  

. „  

„ .  

. „ 

<sehr gering / gering> 
<mittel> 
<hi:>ch, bes. Bedeutung> 
<hoch herausraa. Bed.> 

Die Beschre ibung von Sol l- und l stzustand erfolgt verbal i n  Stichpunktform . 

„ .  

. „  

„ .  

„ . 

Das Maß der Ü bereinstimmung zwischen Sol l- und l stzustand wird i n  den Klassen „gering" ,  

„m ittel "  oder „hoch" bewertet . 

D ie Gesamtbewertung des Kriteriums „E igenart" erg i bt 

s ich aus den E inzelbewertungen der vier Tei l kriterien . 

Wertet man d ie Ü bereinstimmungsstufe „gering"  m it 

e inem , „m ittel "  m it zwei und „hoch" mit drei  Wertpunkten 

(Tab .  3 ) ,  erhält man durch arithmetische M itte lb i ldung 

und Rundung d ie Gesamtbewertung für das Kriteriu m  

„E igenart" (Bsp.  1 )
_

. Die Kriterien ,,Vielfa lt" und „Schön­

heit" s ind n icht weiter in  Tei l kriterien unterg l iedert .  

Tab. 3 :  
Maß der Übereinstimmung von Soll- und 
Istzustand und zugeordnete Wertpunkte. 

Überei nstimmung zwischen Wertpunkte 
Sol l- und lstzustand 

gering 1 
mittel 2 
hoch 3 
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Bsp. 1 :  Ermittlung der Gesamtbewertung für das Krtierium „Eigenart" aus den Einzelbewertungen der vier Teilkri­
terien. 

Tei lkriteri um 

Relief 
Gewässer 
Qual itatives N utzungsmuster 
Siedlungsausprägung 

� Gesamtbewertung „Eigenart" : 

also: 

Ubereinstimmung von Sol l- und 
lstzustand 

hoch 
m ittel 
hoch 
m ittel 

hoch 

Wertpunkte 

3 
2 
3 
2 

M ittelwert: (3+2+3+2) / 4 = 2 , 5 
gerundet: 3 

3 

Die Gesamtbewertung des Landschaftsbi ldes i n  der jewei l igen Landschaftsbi lde inheit erg ibt 

sich nach folgender Matrix aus den Tei lbewertungen der Kriterien „E igenart" , „Vielfa lt" und 

„Schönheit" , wobei das Kriteriu m  „E igenart" e ine stärkere Gewichtung erfährt a ls d ie anderen 

beiden Kriterien :  

Tab. 4 :  Ableitung der Gesamtbewertung des Landschaftsbildes a u s  d e n  Bewertungen der Kriterien „Eigenart", „ Viel-
falt" und „Schönheit". · 

Eigenart Vielfalt Schönheit 

Wertstufe WP Wertstufe WP Wertstufe WP WP Bedeutung 

2 x ger ing 1 +1  ger ing ger ing 1 4 

2 x gering 1 + 1  ger ing m ittel 2 5 

2 x gering l 1 + 1  ger ing hoch 3 6 

2 x gering 1 + 1  m ittel 2 ger ing 5 

2 x geri n g  1 + 1  m ittel 2 m ittel 2 6 

2 x geri n g  1 + 1  m itte l  2 hoch 3 7 

2 x ger ing 1 +1 hoch 3 ger ing 6 

2 x gering 1 + 1  hoch 3 m ittel 2 7 

2 x gering 1 + 1  hoch 3 hoch 3 8 

2 x m ittel 2+2 gering gering 6 

2 x m itte l 2+2 gering m ittel 2 7 

2 x mittel 2+2 gering hoch 3 8 

2 x m itte l 2+2 m ittel 2 ger ing 7 

2 x m itte l 2+2 m ittel 2 m ittel 2 8 

2 x m itte l 2+2 m ittel 2 hoch 3 9 

2 x m itte l 2+2 hoch 3 ger ing 8 

2 x m ittel 2+2 hoch 3 mittel 2 9 

2 x m ittel 2+2 hoch 3 hoch 3 1 0  besondere 

2 x hoch 3+3 ger ing ger ing 8 

2 x hoch 3+3 ger ing m itte l 2 9 besondere 
2 x hoch 3+3 gering 1 hoch 3 1 0  besondere 

2 x hoch 3+3 m ittel 2 ger ing 1 9 besondere 
2 x hoch 3+3 m ittel 2 m ittel 2 1 0  besondere 
2 x hoch 3+3 m ittel 2 hoch 3 1 1  herausragende 

2 x hoch 3+3 hoch 3 ger ing 1 0  besondere 
2 x hoch 3+3 hoch 3 m ittel 2 1 1  herausragende 

2 x hoch 3+3 hoch 3 hoch 3 1 2  herausragende 

+ Die Wertstufe der Gesamtbewertung ist für d ie Ermittl ung des Preises pro Meter 

Anlagenhöhe (dunkelgrau h interlegte Spa lte in Tab .  4)  relevant .  
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Literatur 

Adam ,  Noh l  & Valentin ( 1 986) :  Bewertu ngsgrundlagen be i  Kompensationsmaßnahmen bei 

E ing riffen in  d ie Landschaft. M U RL.  
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Landesamt ffü NaM, U mwelt iai�� 
und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen 

·�· 

F i ktives Beispiel  zum 
Verfa h ren der Landschafts b i l d bewertung 
i m  Zuge der E rsatzgelderm ittl u n g  
fü r E i ng riffe i n  das Landschafts b i l d  
d u rch d e n  B a u  von Wi ndenerg i eanlagen 

H i nwei s :  Dieses Verfahren ist Grund lage, sofern fü r den Bereich m it e inem Rad ius der  1 5-

fachen Anlagenhöhe um den geplanten Standort e iner Windenerg ieanlage noch ke ine Land­

schaftsb i ldbewertung im Rahmen des Fachbeitrages des Natu rschutzes und der Land-
· 

schaftspflege vorhanden ist. Liegt e ine Landschaftsbi ldbewertung aus dem Fachbeitrag vor, 

sind die vorl iegenden Abg renzu ngen' der Landschaftsb i lde inheiten und die Wertstufen zu 

übernehmen.  Die Daten können in Form einer Shape-Datei vom LAN UV bereitgestel l t  wer­

den .  

An nahme 

Im Kreis Höxter sol l  e ine Windenerg ieanlage von 200 Metern Höhe errichtet werden (E i nzel­

anlage) .  E ine Landschaftsbi ldbewertung aus dem Fachbeitrag für d iesen Bereich steht noch 

n icht zur Verfügung . 

Sch ritt 1 :  Abg renzu ng des U ntersuchungsraumes 

Der U ntersuchungsraum ist der Bereich um die Windenerg ieanlage mit dem Rad ius der 1 5-

fachen Anlagenhöhe.  Der Rad ius des U ntersuchungsrau mes beträgt a lso 1 5  * 200 m = 3 km 

(Abb .  1 ) .  

Abb. l :  Geplanter Standort einer Windkraftanlage (fiktive Planung) und Untersuchungsraum mit 
Radius der 1 5-fachen Anlagenhöhe (3 km). © Geobasisdaten, Bez.-Reg. Köln Abt. GEObasis.nrw, Bonn 2014). 

1 
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Sch ritt 2 :  Abg renzung von Landschaftsbi ldein heiten 

Räuml iche Bezugseinheit für die Erfassung und Bewertung des Landschaftsbi ldes b i lden d ie 

ausgegrenzten Landschaftsräume (Darste l lung im l nternetfachinformationssystem 

http://www. natu rschutzinformationen-nrw.de/bk/de/karten/bk in der Themenru brik „Land­

schaftsinformationen" sowie Down loadmög l ichkeit) .  Der .U ntersuchungsraum l iegt 

überwiegend in Landschaftsraum LR- IV-035 (Oberwälder Berg land ) .  Von Osten reicht der 

Landschaftsraum LR- IV-037 (Holzm indener Weserta l )  in den Untersuchungsraum h inei n .  

Abb. 2 :  L andschaftsräume im Untersuchungsraum. 
© Geobasisdaten, Bezirksregierung Köln Abteilung G EObasis.nrw, Bonn 2014.  

Die Eig nung der Landschaftsräume für die Abgrenzung a ls Landschaftsbildeinheiten für 

e ine nachvol lz iehbare Bewertu ng des Landschaftsb i ldes wird geprüft. I n  d iesem Beispiel  ist 

e ine weitere B innend ifferenzierung der Landschaftsräume s innvol l  (Abb .  3 ) .  

Abb. 3 :  Binnendifferenzierung der Landschaftsräume in Landschaftsbildeinheiten (LBE). 
© Geobasisdaten, Bezirksregierung Köln Abteilung GEObasis.nrw, Bonn 2014. 
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Sch ritt 3 :  Bewertung des Landschafts b i l des i n nerha l b  der Landschaftsbi ldein heiten 

Bei der Landschaftsbi ldbewertung wird ein Verg leich des derzeit igen Zustandes m it dem 

Sol lzustand (Leitb i ld )  vorgenommen.  

Der Sol l - I st-Verg le ich erfolgt anhand der Kriterien „E igenart" , ,,Vie lfa lt" und „Schönheit" .  

D ie  Formu l ierung des Soll-Zustandes bzw. Leitbildes sol lte sich eng  an der  Beschre ibung 

der Landschaftsräume,  insbesondere dem dar in  formu l ierten Leitb i ld  orientieren .  Da nur  e in  

Tei lbereich des jewei l igen Landschaftsraumes betrachtet wi rd , s ind ggf. nur  Tei le der Land­

schaftsraumbeschre ibung re levant.  

Tab. 1 :  Abschnitt „Leitbild" aus den Beschreibungen des  Landschaftsraumes L R-IV-035 (Oberwälder Bergland). 

Leitbild 
Das Oberwaelder Bergland wird d u rch stru ktu rierte Kulturlandschafts­
kom plexe im Wechsel mit ausgedehnte n ,  buchenreichen Laubwaeldern 
gepraegt. I n nerhal b  der Ku lturlandschaft kommt den Resten der 
Magerwiese n ,  Magerweiden und Kalkhalbtrockenrasen eine zentra le 
Bedeutu ng zu,  d ie d u rch extens ive Bewirtschaftungsformen und 
Hueteschafhaltung sowie geeignete Pflege- und E ntwickl u ngsmassnahmen 
zu einem moegl ichst engmaschigen Biotopnetz aus kleineren 
Trittstei nflaechen und grossraeum igeren Kernflaechen m iteinander 
verbunden werden.  Stru ktu rreiche Gruenland- und Acker­
Gruenlandkomplexe m it Obstweiden,  Feld- und F lurgehoelze n ,  Saeu men 
sowie k le ineren Wald bereichen werden bewah rt und gefoerdert, 
heckenreiche Gruenlandgebiete gepflegt und insbesondere auf 
stau nassen Standorten wiederentwickelt.  In der ansonste

·
n nachha ltig 

genutzten Ku lturlandschaft ble iben ku lturhistorische Landschafts-
elemente wie Hangterrassen erhalte n ,  arten reiche Kal kaecker werden 
naturschutzorientiert bewirtschaftet . U nverbaute und naturnahe, von 
Ufergehoelzen gesaeumte Bach laeufe du.rchfl iessen extensiv gen utzte , mit  
Feuchtwiesen angereicherte Gruenlandtaeler. Kalk-Quel lsuempfe und -
Flachmoore u nterl iegen keiner wirtschaft l ich orientierten N utzu ng.  
Der E ntwicklungsschwerpunkt l iegt im landesweit bedeutsamen 
Verbund korridor der Netheaue einschl iessl ich der einm uendenden 
Driburger Aa . Naturnah bewirtschaftete Buchen- und Buchenmisch­
waelder mit  erhoehtem Alt- und Tatholzante i l  praegen d ie Waldgebiete .  
Xerophi le Waldtypen wie d e r  Orch ideen- und Platterbsen-Buchenwald 
sowie der E ichen-Elsbeeren-Wald bleiben a ls landesweit gefaehrdete 
Waldgesellschaften erhalte n .  Naturnahe Quel lbaeche werden von 
standortgemaesser Laubholzvegetation beschattet 

Tab. 2: Abschnitt „Leitbild" aus den Beschreibungen des Landschaftsraumes LR-IV-037 (Holzmindener Wesertal). 

Leitbi ld 
Die teilweise episodisch ueberflutete Weseraue ist  ausserhalb der 
Siedlu ngsgebiete d u rch nachhalt ig gen utztes Gruenland gepraegt. Sie 
wi rd d u rch naturbetonte und naturnahe Landschaftselemente der Aue 
wie Flutmulden,  Hecken und wachsende Auenwaldantei le belebt und 
geg l iedert .  E ine naturvertraegl iche Ackernutzu ng bleibt auf n icht 
ueberflutete Terrassenbereiche besch raenkt .  Der Kiesabbau und d ie  
Folgenutzung ehemal iger Abgrabungen werden mit den Z ie len des 
Biotop- und Artenschutzes abgestim mt. Der fun ktionalen Trennung 
zwischen Bereichen m it und ohne i ntensive Freizeitnutzung kommt 
hierbei eine zentrale Bedeutung zu . Weitergehende flaecheni ntens ive 
Bauvorhaben sollten im bereits stark beanspruchten Raum 
unterb le ibe n .  
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Die Beschre ibung von Sol l - und l stzustand erfo lgt verbal i n  Stichpunktform . 

Die Übereinstimmung zwischen Soll- und lstzustand wird fü r d ie  (Tei l - )Kriterien in  den 

Klassen „gering" ,  „m ittel"  oder „hoch" bewertet . Tab .  3 enthält e in Beispie l .  

Tab. 3 :  Tabelle mit dem Soll-Ist-Vergleich für die Landschaftsbildeinheit LBE-l. 

L.aßdsd18ftiblldeinbeit: 1..8&1 - " FfüUtal . .  
J . · � · ··ttetnheit: Fluss� .:. . 
Merkinal ' „. charakteristisc Ist.Zustand. Obereinstimmung 

Ausprägung zwischen 1st· und 
' (Soll.Zustand) Sol lzustand 

Eigenart 
Rel ief relativ weites Fl ussta l ;  naturnahe im U ntersuchu ngsgebiet keine hoch 

Auenelemente wie Flutm ulden und nennenswerten Veränderungen 
Altwasserrinnen ;  des Rel iefs ; F luss mäandriert ;  

typische Auenstruktu ren wie Alt-
wässer und Flutrinnen s ind kaum 
mehr vorhanden;  Bahndamm 
quert Aue im östl ichen Bereich 

Gewässer naturnah ausgebi ldeter, mäandrie- mäandrierender Fluss,  tei ls mit hoch 
render Fluss mit  natürl ichen Ufer- Ufergehölzen bewachse n ;  sehr 
und Auenstru kturen und Ufergehöl- klei nflächig Auenwald ;  gemäß 
zen ; Gewässerstrukturgütekartierung 

ü berwiegend stark verändert ;  
e in ige Abschn itte haben Status 
gesetzl ich gesch ützter Biotope 
oder FFH-Lebensraumtypen ;  

Qual itatives N ut- nachhaltige Grün landnutzu ng Auenwald nur sehr klei nflächig mittel 
zungsmuster domin iert in der Netheaue;  Mosaik und rel ikthaft; Aue mit hohem 

aus Tal-Glatthaferwiesen , Weide!- Grün landantei l ;  Grün landn utzung 
gras-Weißkleeweiden und Feucht- noch dom in ierend,  aber größere 
grü n land ; d u rch natu rbetonte und Ackerflächen in  der Aue;  Grünland 
naturnahe Landschaftselemente weitgehend i ntensiv gen utzt; 
wie Hecken und wachsende Auen- Ufergehölze vielerorts vorhanden ; 
waldantei le ,  naturnahe Ufergehölze vor al lem nahe der Ortschaften 
belebt und gegl iedert; e ine natur- noch Streuobstbestände und 
verträgl iche Ackernutzung ble ibt auf andere Gehölzstru kture n ;  keine 
n icht überfl utete Terrassenbereiche großen Bauvorhaben;  Neubauge-
beschrä n kt;  flächeni ntensive Bau- biete im Bereiche der bestehen-
vorhaben u nterble iben ; den Ortschaften;  

Siedlu ngsausprägung landwi rtschaftl iche geprägte dörfl i- Ortschaften haben weitgehend mittel 
ehe Siedlu ngen m it h istorischen noch dörfl ichen Charakter; e in ige 
Ortskernen;  d u rch ortsnahe Weide- h istorische Elemente vorhanden,  
flächen und Obstgehölze i n  d ie z .  B .  Fachwerkhäuser, K irche, 
Landschaft eingebunden; Ste inbrücke in Ottbergen;  störend 

wirken d ie  stark befahrene Bun-
desstraße und d ie  Neubaugebiete ; 
hofnahe Weiden s ind noch vor-
handen und stel lenweise auch 
Obstoehölze; 

-+ Gesamtbewertuno Eioenart:  hoch 
Vielfalt 
Quantitatives vielfält ig strukturierte Offenland- der Grundchara kter der Land- mittel 
N utzu ngsmuster schaft m it Grün land und Gehölzbe- schaft ist noch erhalten gebl ieben;  

reichen,  ländl ichen Siedlungen und gebietsweise dom i n iert Ackernut-
naturnahem Fl ießgewässer; zung und der Anteil von Gehölz-

strukturen und naturnahen E ie-
menten ist zu rückgegangen ; 

-+ Gesamtbewertung „Vielfalt" :  m ittel 
Schönheit 
Naturnähe naturnaher F luss,  typische Auenle- Gewässerdynamik  eingeschränkt, m ittel 

bensräume wie Auenwäl- aber Gewässer noch mäandrie-
der, Hochstaudensäume, Röhrichte, rend und naturnahe Abschn itte 
Rieder, Kleingewässer, Altwasser- (gesetzl iche gesch ützte Biotope, 
ri nnen,  Flutmulden und naturnahe FFH-Lebensraumtyp ) ;  Auenwald-
Uferstrukturen ;  Gehölzlebensräu- reste n u r  noch sehr rel i ktisch ;  
me:  Hecken, Feldgehölze; Baum- Grünland weitgehend intensiv; 
reihen,  Streuobstwiesen , E i nzel-
bäume, Saumstrukture n ;  landes-
weit bedeutsamer Verbundkorridor 
der Netheaue; 

-+ Gesamtbewertung:  „Schönheit": m ittel 

Gesamtbewertung Landschaftsblld fOr dkl hoch , 1 O Wertpunkte, besondere Bedeutung 
l..andSchaflsbllde1nheit 
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Das Kriteri um „E igenart" ist i n  d ie vier Tei l kriterien „Rel ief" , „Gewässer" , „q ual itatives N ut­

zungsmuster" und „Sied lungsauspräg ung" unterg l iedert .  Die Gesamtbewertung fü r das Krite­

rium „E igenart" erg i bt sich durch M itte lb i ldung aus den Tei l kriterien . Dabei wird das Maß der 

Übere instimmung der Tei l kriterien wie folgt i n  Wertpu nkte übersetzt : gering 7 1 Wertpunkt ,  

m itte l 7 2 Wertpu nkte , hoch 7 3 Wertpunkte. Im Beispiel  (Tab .  3 )  s ind d ie Tei l kriterien m it 

„hoch" ,  „hoch" ,  „m itte l" und „m itte l" bewertet . übersetzt in  Wertpunkte und arithmetisch gem it­

telt erg ibt s ich fü r das Kriteri um „E igenart" damit d ie  Gesamtbewertung von :  (3+3+2+2)/4 = 

1 0/4 = 2 ,5 .  D ieser Wert wi rd aufgerundet auf 3 .  D ie Gesamtbewertung des Kriteri ums „E i­

genart" ist damit „hoch" .  

Die Gesamtbewertung des Landschaftsb i ldes der Landschaftsb i lde inheit LBE-1  (Tab .  3) 

wird aus den E inzelbewertungen der Kriterien „E igenart" , ,,Vie lfa lt" und „Schönheit" 

abgele itet, wobei der „E igenart" e in  besonderes Gewicht zu kommt. Die Ableitungsregel wird 

durch d ie Bewertungsmatrix der Arbeitsan leitung vorgegeben (Tab .  4 ) .  D ie Kombination 

„hoch" ,  „m ittel" , „m itte l "  fü hrt dabei zur Gesamtbewertung „hoch" m it 1 0  Wertpunkten 

(besondere Bedeutu ng) .  

Tab. 4 :  Ableitung der Gesamtbewertung des Landschaftsbildes a u s  d e n  Bewertungen der Kriterien „ Eigenart", „Viel­
falt" und „Schönheit". 

Eigenart Vie lfalt Schönheit Gesamtbewertung 

Wertstufe WP Wertstufe WP Wertstufe WP Wertstufe WP Bedeutung 

2 x gering 1 + 1  gering 1 ger ing 1 sehr gering J gering 4 -

2 x gering 1 + 1 gering 1 m ittel 2 sehr gering I gering 5 -

2 x gering 1 + 1 gering 1 hoch 3 sehr geri ng I gering 6 -

2 x ger ing 1 + 1  m ittel 2 ger ing 1 sehr gering I gering 5 -

2 x gering 1 + 1  mittel 2 m ittel 2 sehr gering I gering 6 -

2 x geri n g  1 + 1  mittel 2 hoch 3 sehr gering I gering 7 -

2 x ger ing 1 +1 hoch 3 ger ing 1 sehr geri ng I gering 6 -

2 x ger ing 1 +1 hoch 3 mittel 2 sehr gering J gering 7 -

2 x geri n g  1 + 1  hoch 3 hoch 3 m ittel 8 -

2 x m ittel 2+2 gering 1 ger ing 1 sehr gering I gering 6 -

2 x m ittel 2+2 gering 1 mittel 2 m ittel 7 -

2 x mittel 2+2 gering 1 hoch 3 mittel 8 -

2 x m ittel 2+2 mittel 2 ger ing 1 m ittel 7 -

2 x mittel 2+2 mittel 2 m ittel 2 m ittel 8 -

2 x mittel 2+2 mittel 2 hoch 3 m ittel 9 -

2 x m ittel 2+2 hoch 3 ger ing 1 m ittel 8 -

2 x m itte l 2+2 hoch 3 mittel 2 m ittel 9 -

2 x m itte l 2+2 hoch 3 hoch 3 hoch 1 0  besondere 

2 x hoch 3+3 ger ing 1 ger ing 1 mittel 8 -

2 x hoch 3+3 ger ing 1 mittel 2 hoch 9 besondere 
2 x hoch 3+3 ger ing 1 hoch 3 hoch 1 0  besondere 
2 x hoch 3+3 mittel 2 ger ing 1 hoch 9 besondere 
2 x hoch 3+3 mittel 2 m ittel 2 tloch 1 0  besondere 
2 x hoch 3+3 m ittel 2 hoch 3 sehr hoch 1 1  herausragende 
2 x hoch 3+3 hoch 3 ger ing 1 hoch 1 0  besondere 
2 x hoch 3+3 hoch 3 m ittel 2 sehr hoch 1 1  herausragende 

2 x hoch 3+3 hoch 3 hoch 3 sehr hoch 1 2  hera'usragende 

Die Wertstufe der Gesamtbewertung ist für die Erm ittl ung des Preises pro Meter 

An lagenhöhe (dunkelg rau h i nterlegte Spa lte in  Tab. 4) re levant. 
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Nach demselben Muster wi rd auch im Fal le der anderen zwei Landschaftsbi lde inhe iten 

vorgegangen : 

Tab. 5 :  Tabellen mit dem Soll-Ist-Vergleich für die Landschaftsbildeinheit L BE-2. 

Landschaftsbildeinheit: LBE-2 - Kateaorie:  Wald-Offenland-Mosal k  

Landschaftsbi ldeinheit:  Wald-Offenland-Mosai k  
Merkmal charakteristische Ausprä- Ist.Zustand U bereinstlmmung 

g u ng (Sol l.Zustand) zwischen Ist· und 
Sol lzustan d  

Eiaenart 
Rel ief flach hüael iae Landschaft weitaehend u nverändert hoch 
Gewässer u nverbaute und naturnahe von Gewässer spielen im Betrach- gering 

Ufergehölzen gesäumte kleinere tu ngsraum nur  e ine untergeordnete 
Bachläufe d u rchfl ießen extensiv Rol le ;  oft begradigt oder mit wenig 
genutzte mit  Feuchtwiesen angerei- Raum zwischen intensiven Acker-
cherte Grün landtäler; flächen ;  

Qual itatives N utzu ngs- strukturierte Ku lturlandschaftsberei- buchenreiche, naturnahe Wälder hoch 
m uster ehe im Wechsel mit ausgedehnten ,  vorhanden;  Wald-Offenland-

buchenreichen Laubwäldern ; inner- Mosaik ;  Kalkmagerrasen und 
halb der Ku lturlandschaft kom mt Wacholderheiden bei Ottbergen 
den Resten der Magerwiesen ,  ( F FH-Gebiet,  NSG) ;  NSG Wan-
Magerweisen und Kalkhal btrockeri- delnsberg mit ausgedehntem,  ' 

rasen eine zentrale Bedeutung zu ,  extensivem Mähwiesengebiet, 
d ie  durch extensive Bewirtschaf- Kalkmagerrasenrel i kten und Wa-
tungsformen und Huteschafhaltung cholderheide; Löss-Hohlwege 
etc. zu einem mögl ichst, engma- vorhanden;  
schigen Biotopnetz aus k le ineren 
Trittstei nflächen und großräum igen 
Kernflächen m iteinander verbunden 
s ind ;  strukturreiche Grün land- und 
Acker-Grü nlandkomplexe mit  Obst-
weiden,  Feld- und F l u rgehölzen ,  
Säumen und kleineren Wald berei-
chen;  heckenreiche Grün landgebie-
te besonders auf stau nassen 
Standorten ;  Hangterrassen und 
Hoh lwege und artenreiche Kai-
käcker; d iese naturschutzorientiert 
bewi rtschaftet; Saum und Gehölz-
strukturen Ackerkomplexe angerei-
eher! mit  g l iedernden und beleben-
den E lemente n ;  örtl ich struktu rrei-
ehe Hecken-Grün landkomplexe und 
reich gegl iederte hal boffene Land-
schaft; 

S iedlu ngsausprägung ländl ich geprägte Siedlungen mit kaum Siedlu ngsstrukturen ;  stets hoch 
h istorischen E lementen dörfl ich/ländl ich ciepräcit; 

� Gesamtbewertunci Eicienart :  hoch 
Vielfalt 
Quantitatives strukturierte Kulturlandschaftskorn- recht vielfält iger Wechsel von hoch 
N utzu ngsmuster plexe im Wechsel mit ausgedehn- Wald , Gehölzen und Offenland m it 

ten , buchenreichen Laubwäldern ; Hoh lwegen und Magergrün land ,  
i nnerha lb  der Kulturlandschaft Kalkmagerrasen und Wacholder-
kom men in Resten Magerwiesen ,  heiden;  
Magerweiden und Kalkhal btrocken-
rasen eine zentrale Bedeutung zu; 
strukturreiche Grün land- und Acker-
Grün landkomplexe mit Obstweiden,  
Feld- und F lurgehölzen , Säumen;  in 
den Kulturlandschaftsbereichen sind 
kultu rhistorische E lemente wie 
Hoh lwege erhalten ;  

� Gesamtbewertung „Vielfalt" :  hoch 
Schönheit 
Naturnähe naturnahe Laubwälder,  tei ls Mager- ausgedehnte Laubwälder (Kalkbu- hoch 

grün land ,  Mähwiesen ,  Wacholder- chenwald ,  Orchideenbuchenwald) ,  
he ide ,  stru ktu rreiche, k le instruktu- Kalkhalbtrocken rasen ,  Magergrün-
rierte Kulturlandschaftsbereiche land , Wacholderheiden vorhanden , 

neben i ntensiver genutzte n ,  agra-
risch geprägten Bereiche n ;  NSG;  
Kulturlandschaftsbereiche nörd l ich 
Dalhausen;  

� Gesamtbewertun�:i :  „Schönheit" :  hoch 
Gesamtbewertung Landschaftsb i ld für die sehr hoch, 12 Wertpu n kte, herausragende Bedeutung 
Landschaftsbildelnhelt: 
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Abb. 4 :  Tabellen mit dem Soll-Ist-Vergleich für d ie  Landschaftsbildein heit LBE-3. 

Gewässer 

Qual itatives N utzu ngs­
m uster 

u nverbaute und naturnahe von 
Ufergehölzen gesäumte kleinere 
Bachläufe d u rchfl ießen extensiv 
genutzte m it Feuchtwiesen angerei­
cherte Grünlandtäler; 
strukturierte Kulturlandschaftsberei­
che im Wechsel mit ausgedeh nten, 
buchenreichen Laubwäldern ;  i n ner­
halb der Kulturlandschaft kommt den 
Resten der Magerwiesen ,  Mager­
weisen und Kalkhal btrockenrasen 
eine zentrale Bedeutung zu,  die 
d u rch extensive Bewirtschaftungs­
formen und H uteschafhaltung etc . zu 
einem möglichst, engmaschigen 
B iotopnetz aus k le ineren Trittstein­
flächen und großräumigen Kernflä­
chen miteinander verbunden s ind ;  
strukturreicbe Grü n land- und Acker­
Grünland kom plexe mit Obstweiden,  
Feld- und F lurgehölzen ,  Säumen 
und kleineren Waldbereichen;  he­
ckenreiche Grünlandgebiete beson­
ders auf staunassen Standorten ;  
Hangterrassen u n d  Hoh lwege und 
arten reiche Kal käcker; d iese natur­
schutzorientiert bewirtschaftet; Saum 
und Gehölzstrukturen ;  Ackerkom ple­
xe angereichert mit  g l iedernden und 
belebenden Elementen; örtl ich struk­
turreiche Hecken-Grün landkomplexe 
und reich gegl iederte halboffene 
Landschaft; 

Sied lungsausprägung ländl ich geprägte Siedlungen mit 
h istorischen Elementen 

� Gesamtbewertun E i  enart :  
Vielfalt 
Quantitatives 
Nutzungsmuster 

Schönheit 

mit  Säumen und Gehölzstruktu ren 
angereicherte Agrarlandschaft; 
stel lenweise Grü nland;  

Naturnähe naturnahe E lemente: flachgrü ndige 
Kalkäcker m it Ackerwi ldkräutern , tw. 
Ma er rü n land,  Gehölzstru kture n ;  

weit e h e n d  unverändert 
oft begrad igt oder m it wenig 
Raum zwischen i ntensiven Acker­
flächen ; Gewässer spielen aber 
im Betrachtungsraum nur eine 
u nter eord nete Rol le ;  
i n  weiten Tei len g roßflächig aus­
geräumte,  i ntensive Agrarland­
schaft; Obstgehölze tei lweise im 
U mfeld länd l icher S ied lung vor­
handen;  Gehölzstrukturen nur  
stel lenweise in  der Landschaft 
vorhanden;  Agrarnutzung domi­
n iert ;  Landschaftsbi ldeinheit 
u mfasst d ie  Offenlandschaft: 
zusammen mit benachbarten 
Landschaftsbi ldeinheit  erg ibt sich 
durchaus e in  Wechsel zwischen 
Wald und Offenland;  wenig kul­
turhistorische E lemente und meist 
geringer Ante i l  g l iedernder Land­
schaftselemente und Säume;  
Magergrü nland nur  i n  k leinsten 
Rel i kten vorhanden ;  Vorbelastung 
durch bestehendes Windrad;  

ländl ich geprägte Sied l u ngen,  tei ls 
industriel le Landwirtschaft; 

Agrarnutzu ng dom i n iert ;  wenig 
g l iedernde Elemente; 

geringer Antei l  naturnaher Biotope 

3 7 3  

hoch 
gering 

gering 

mittel 

mittel 

gering 

Eine kartograph ische · Darste l lung der Landschaftsb i lde inheiten m it den ermitte lten 

Wertstufen befi ndet s ich i n  Abb. 5 .  
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Abb. 5 :  Landschaftsbildbewertung im Untersuchungsraum (rot: Wertstufe „sehr gering I gering", gelb:  Wertstufe 
„hoch, besondere Bedeutung", grün:  Wertstufe „sehr hoch, herausragende Bedeutung"). 
© Geobasisdaten, Bezirksregierung Köln Abteilung GEObasis.nrw, Bonn 2014.  

Sch ritt 4:  E rsatzgelderm itt lung 

a.  E rm ittl u n g  der F l ächenantei le  der e inzel nen Landschaftsbi ldein heiten (LBE) am 

U ntersuchu ngsraum 

Größe des U ntersuchungsraumes: 

davon · 

LBE- 1 : 

LBE-2 : 

LBE-3:  

2827 ha 

297 ha 

1 663 ha 

867 ha 

( 1 00 %) 

b.  Zuord n u ng der P reise pro Meter An lagenhöhe zu den LBE-E i n heiten 

Landschaftsbi ldein heit 

LBE- 1 : 

LBE-2 : 

LBE-3:  

Wertstufe 

hoch , bes. Bed . 

sehr hoch , her.  Bed . 

sehr gering / gering 

P reis 

400 € / m Anlagenhöhe 

800 € / m An lagenhöhe 

1 00 € / m Anlagenhöhe 

c.  F l ächengewichtete M itte l u n g  der Preise gemäß Ante i l  der 

Landschaftsbi ldein heiten am U ntersuchu ngsraum 

297/2827 * 400 €/m + 1 663/2827 * 800 €/m + 867/2827 * 1 00 €/m = 543 ,30 €/m 

d. E rsatzgeld 

Ersatzgeld = Preis pro Meter An lagenhöhe * An lagenhöhe 

Ersatzgeld : 543 ,30 €/m * 200 m = 1 08. 660,00 € 
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Land..,mt fü• Natu•, U mwelt -�„ 
und Verbrau cherschutz 
Nordrhein-Westfalen 

·l!'· 

F i ktives Beispiel  2 
zum Verfahren der Landschafts b i l dbewertung 
i m  Zuge der Ersatzgelderm ittl u n g  
fü r E i n g riffe i n  das Landschafts b i l d  
d u rch d e n  B a u  von Wi ndenerg i ean lagen 

- Landschafts b i l de i n he iten m itt lerer Wertstufe -

An nahme 

Auf dem Gebiet des Kreises Steinfurt sol l e ine sehr hohe Windenerg ieanlage von 200 m Hö­

he errichtet werden . Die Anlage ist e ine E i nzelan lage und wi rd n icht zu e inem schon beste­

henden Windpark h inzugefugt .  (Der Wert des Landschaftsbi ldes wurde im U ntersuchungs­

raum als „m ittel"  e ingestuft .  Dies ist typisch fü r weite Tei le des Münsterlandes . )  

1 . ) Abg renzu ng des U ntersuchungs rau mes 

Der Untersuchungsraum zur Ermittlung des Ersatzgeldes (€/m An lagenhöhe) ist der Bereich 

um d ie  Windenerg ieanlage m it oem Rad ius  der 1 5-fachen Anlagenhöhe. Der Rad ius  des 

Untersuchungsraumes beträgt a lso 1 5  * 200 m = 3 km (Abb.  1 ) . 

Abb. 1 :  Geplanter Standort einer Windkraftanlage (fiktive Planung) und Untersuchungsraum mit 
Radius der 1 5-fachen Anlagenhöhe (3 km). © Geobasisdaten, Bez.-Reg. Köln Abt. GEObasis.nrw, Bonn 2015). 

1 
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2.)  F ü r  den U ntersuchungsraum l i egt bereits eine Landschafts b i l d bewertung d u rch 

das LAN UV vor (Fach beitrag zum Reg ionalplan M ü nsterland) 

Abb.  2 :  Landschaftsbildbewertung im Untersuchungsraum und in der weiteren Umgebung der fiktiv geplanten 
Windenergieanlage. © Geobasisdaten, Bezirksregierung Köln Abteilung GEObasis.nrw, Bonn 2 0 1 5. 

3.)  E rsatzgeldermitt l u n g  

Größe des Untersuchungsraumes:  

davon 

Landschaftsbi lde inheiten 

2827 ha ( 1 00 %) 

von m ittlerer Wertstufe :  2827 ha  ( 1 00 %)  

Da der gesamte Untersuchungsrau m  in  e iner  Wertstufe (m itte l )  l iegt, entspricht das 

Ersatzgeld dem Wert 200 € pro Meter Anlagenhöhe. 

Ersatzgeld :  

Ersatzgeld = Preis pro Meter Anlagehöhe * Anlagenhöhe 

Ersatzgeld : 200 €/m * 200 m = 40.000 € 
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Londesoml fü< Nolu<, Umwelt ��� 
und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen 

.�j . 

Fi ktives Beispiel  3 
zum Verfahren der Landschafts b i l d bewertung 
i m  Zuge der E rsatzgelderm ittl u n g  
fü r E i n g riffe i n  das Landschaftsbi ld 
d u rch den Bau von Wi ndenerg i ean lagen 

- Landschaftsbi ldei n heiten der Wertstufe „se h r  geri n g  I geri ng "  -

An nahme 

Auf dem Gebiet des Rhein-Erft-Kreises sol l  e ine sehr hohe Windenerg ieanlage von 200 m 

Höhe errichtet werden . D ie Anlage ist e ine Einzelan lage und wird n icht zu e inem schon 

bestehenden Windpark h inzugefügt. (Der U ntersuchungsraum wi rd geprägt von 

Reku lt ivierungsflächen der Braunkohlentagebaue. Der Wert des Landschaftsbi ldes wurde i n  

g roßen Bereichen des  Untersuchungsraumes a ls  „sehr gering / gering" e ingestuft. ) 

1 . ) Abg renzung des U ntersuchu ngsraumes 

Der Untersuchungsraum ist der Bereich um die Windenerg ieanlage mit dem Rad ius der 1 5-

fachen Anlagenhöhe.  Der Rad ius des Untersuchungsrau mes beträgt also 1 5  * 200 m = 3 km 

(Abb .  1 ) . 

Abb. 1 :  Geplanter Standort einer Windkraftanlage (fiktive Planung) und Untersuchungsraum mit 
Radius der 1 5-fachen Anlagenhöhe (3 km). © Geobasisdaten, Bez.-Reg. Köln Abt. GEObasis.nrw, Bonn 2 0 1 5). 
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2. )  Für den U ntersuchu ngsraum l iegt bereits eine Landschafts b i l d bewertu ng d u rch 

das LAN UV vor (Fachbeitrag zum Reg ional plan Köl n  - in Aufste l l u ng) 

sehr gering / ger ing 
mi ttel 
hoch , besondere Bedeutung 
sehr hoch , herausr. Bedeutg .  

Abb. 2 :  .Landschaftsbildbewertung im U ntersuchungsraum u n d  in der weiteren Umgebung der fiktiv geplanten 
Windenergieanlage. © Geobasisdaten, Bezirksregierung Köln Abteilung GEObasis.nrw, Bonn 201 5. 

3.) · E rsatzgelderm ittl ung 

a.  E rm ittl u n g  der F lächenantei le  der ei nzel nen Landschaftsbi ldein heiten (LBE) 

am U ntersuchu ngsraum (zusammengefasst nach Wertstufen) 

Größe des U ntersuchungsraumes : 

davon 

2827 ha 

LBE der Wertstufe „sehr gering / gering" :  2692 ha 

(LBE- 1 1 -006-A, LBE- l l -007-F 1  und LBE- l l -00 1 -A1 0)  

LBE von m ittlerer Wertstufe : 1 35 ha 

(LBE- l l -001 -A9 , LBE- 1 1 -0 1 4-0 1 und LBE- 1 1 -006-0) 

( 1 00 %) 

( 95 %) 

5 %) 
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b.  Zuord n u n g  der P reise pro Meter An lagenhöhe zu den Wertstufen 

Wertstufe 

sehr gering / gering 

m ittel 

P reis pro m An lagenhöhe 

1 00 € 

200 € 

c. Flächengewichtete M ittel u n g  der Preise gemäß 

Lad nschaftsbi ldein heiten am U ntersuchungsraum 

2692/2827 * 1 00 €/m + 1 35/2827 * 200 €/m 
= 1 04 ,78 €/m 

d. E rsatzgeld 

Ersatzgeld = Preis pro Meter An lagen höhe * An lagenhöhe 
Ersatzgeld : 1 04 ,78 €/m * 200 m = 20 .956 € 

Ante i l  

3 7 9  

der 

- MBL NRW. 2 0 1 6  S .  322  

3 
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Einzelpreis dieser Nummer 13,20 Euro 

zuzügl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 8 2 ,  Fax (02 1 1) 96 82/2 2 9 ,  Tel. (02 1 1 )  96 82/2 38 ( 8 . 0 0- 1 2 . 3 0  Uhr) , 4 0 2 3 7  Düsseldorf 

Bezugspreis halbjährlich 5 7 , 5 0  Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 1 1 5 ,- Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres­
bezug müssen bis zum 3 0 .  4. bzw. 3 1 .  1 0 . ,  für Kalenderjahresbezug bis zum 3 1 .  1 0 .  eines jeden Jahres beim A.  Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 

Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 8 2 ,  Fax: (02 1 1 )  96 82/2 2 9 ,  Tel. (02 1 1 )  96 82/2 4 1 ,  4 0 2 3 7  Düsseldorf 
Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerhalb 
eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzubeugen. Wenn nicht 

innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht. 
Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, Friedrichstraße 62-8 0 ,  4 0 2 1 7  Düsseldorf. 

Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers : A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 4 0 2 3 7  Düsseldorf 
Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach 
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